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8. JAHRGANG NR.4, S.87-118 APRIL 1938 

Die Ermächtigung der Polizei nach § 7 der Ersten 
purchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz 
1m Rahmen der Luftschutzpflicht . 
Regierungsrat Dr. Dar S 0 W I Reichsluftfahrtministerium 

L D
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ie Luftschutzpflicht ist nach ,dem Wortlaut ues 
u tschutzgesetzcs (§ 2 LSchG.)l) eine dreifache: 

Luftschutzdienstpflicht, 
Luftschutzsachleistungspflicht und 
Verpflichtung zu luftschutzmäßigem Ver ~ 

halten. 
.~nter Luft sc hut z ,d i e n s t p f I ich t ist die 

~ta~dige Verpflichtung zu Diensten in den Organi ~ 
dabonen des Luftschutzes zu verstehen. So dient 
Ter Luftschutzdienstpflichtige beispielsweise als 
L riPpfuhrer im Sicherheits~ und Hilfsdienst, als 

u tschutzhauswart im Selbstschutz als Werb 
oder Betriebsluftschutzleiter im W ~rkluftschutz 
und erweiterten Selbstschutz. Das Dienen im Luft~ bChutz tritt. so als vaterländische Ehrenpflicht nc ~ 
b e~ d~s Dienen in der Wehrmacht und im AI~ 
~ltsdlenst. "Der Kämpfer im Luftschutz hat so~ 

~,el Verantwortung und soviel Ehre wie jeder Sol~ 
Aab a~l d~r Front!"~) Während der Soldat und der 
h r elt.sdlenstmann seiner Dienstpflicht - inner ~ 

alb ell1er bestimmten Zeit und losgelöst von sei~ 
~en Berufspflichten _ genügt, dient der Pflichtige 
~ Luftsc.hutz unbeschränkte Zei.t und erfüllt seine 
I benstpfllcht neben den Pflichten seines Berufs~ 
e f ens. Die Erfüllung der Luftschutzdienstpflicht 
~ ordert danach einen Einsatz, dem besondere 
~rkennung gezollt werden muß. 
\orschriften über die Luftschutzdienstpflieht 

en~ alten die §§ 9 H. der Ersten Durchführungsver:. 
or-unu,:g z'llln Luftschutzgesetz (I. DVO.)3). Da~ 
~.ach smd insbe ondere -die Luftsehutzdien<;tpflicb 
Igen ~ru!lJdsützlich durch polizeiliche Verfügung 
hur Dienstleistung heranzuziehen. Die H eranzie< 
un~ zur Luftschutzdienstpflicht verpflichtet zur 

rewI~enhaftcn Erfüllung allcr Dienstobliegenhci ~ 
en, lIlsbesondere zur Teilnahme an Ausbildungs< 

veranstaltungen und Übungen (§ 9 Abs. 4 1. DVO.). 
. ~fang und Inhalt der' Luftschutzdienstpflicht 

It~ !ahmenmüßig in § 1 I. DVO. umschrieben. 
el «]Iesen allgemeingesetzlichen Vorschriften wird 

e:; auch verbleiben, denn ein Aufziihlcn der im 
l.~nkelnen zu verrichtenden Dienste würdc immer 
ue henhaft sein und ist im übrigen weder üblich 

ÄOc . no~wendig. Auch das Wehrgesetz und das 
\beJtsd,enstgesetz enthalten keine bis ins ein< 
~ ~ gehenden Vorschriften über den Inhalt der 
~~ I ne~l festgelegten ~flichte~. T.m einzel.nen han< 
mlnß. ~he Luf~schutz:d,enstpfhchtJgen welslll1gsge~ 

, ihre Weisungen erhalten sie von ihren Luft~ 
sChhtzvorgesetzten, die wiederum im wesentlichen 
Öa~ den .Luftschutzdienstvorschriften (Vorläufige 

r sanweisung nebst Abänderungen und Ergän< 
Zungen) handeln . D' . b le L u. f t s c hut z s ach lei s tun g s p f I ich t 

esteht 111 der Verpflichtung zur Hingabe ,"on 

\{echtsgLitcr~ oder Teilen von Recht .gütern in 
fr emdes, m~lstens staatliches Vermögen z.ugunsten 
:l.11 g e, m ein e r Luftschutzz:wecke (Bereitstellen 
cll1es Kraftwagens, Dulden des Einbaus von Alarm~ 
anlagen, Gewährung von Unterkunft und Ver~ 
I:flegung [Einquartierung] usw.). Die Hingabe VOl) 

Sachen kann, wie die Beispiele erläutern, ~u Zwek< 
ken sowohl des Gebrauches als auch des Verbrau< 
ches geschehen. Eine gesetzliche Verpflichtung 
zur Lu~tschutzsachleistungspflicht besteht zur Zeit 
noch mcht, da hierfür besondere V.orsehriften vor< 
~chalt~n sind (~ 24 J. DVO.). Die Erfüllung der 
Sachlelstungspfhcht beruht daher einstweilen noch 
auf Freiwilligkeit. 

Die Ver p f I ich tun cl zu 1 u f t s c hut z < 
111 ä ß i g e 111 Ver hai t e ~ besteht, wie das Ge< 
setz sagt, in der Verpflichtung zu allen so n s t i < 
g.e n Handlung~~, Duldungen und Unterlassungen, 
dlC zur Durehfuhrung des Luftschutzes erforder< 
lich sind. Das \Vort "sonstigen" weist darauf hin, 
daß es sich bei den Pflichten des luftschutzmäßi. 
g~n Verhaltens um diejenigen Pflichten handelt, 
die außerhalb der Luftschutzdienst< und Sachlci~ 
stungspflicht zur Durchführung des Luftschutzes 
notwendi~ sind. Solche Pflichten sirlld z. B. die 
Verpflichtung zum Bau von Schutzräu111en, zur 
Entrümplung, zur Verdunklung, zur T eilnahme der 
nicht zur Luf.tschutzdienstpflicht herangezogeneIl 
Personen an Übungen usw. Die Verpflichtung zum 
luftschutzmäßigen Verhalten besteht sowohl in 
~.nsehung der Pers~)11 als auch in Ansehung des 
Eigentums und Besitzes; d. h. es wird nicht wie 
il:': ~llgemeinen Polizeirecht, zwischen einem' pcp 
sonllchen Verhalten und einem sachlichen Zu tand 
unterschieden (vgl. § ]8 Pr. PVG.). Die Verpflich< 
tung zum luftschutzmäßigen Verhalten ist scharf 
zu. tren.n.en .von der Luftschru tzsachleistungspflicht. 
HIerbei 1St 1I1sbesondere' zu beachten ,daß sich aus 
gewissen sachlichen Aufwendungen ~llcjn niemals 
der Schluß ziehen läßt, e handle sich um die Er< 
füllu~g der Luftschutz achleistungspflicht; enb 
s~he,dend für die Sachleistung ist vielmehr immer 
die .Aufga~e des Vermögens zugunsten all ge < 
me I ne r Zwecke. So ist z. B. der Bau von Schutz> 
rä.umen. für. da eigene Haus oder den eigenen Be< 
trIeb me ellle Sachleistung im Sinne der Sachlei ; 
stungspflicht, weil derjenige, der Schutzräume 
baut, nicht Vermögensgüter zugunsten allgemeiner 
Zwecke aufgibt, sondern ich nur im Rahmen sei< 
n~s E.i.gen~ums oder Besitzes luftschut.zmäßig ver~ 
halt, ahnllch etwa, wie er sein Hab und Gut im 
polizeim ;ißigen Zustand erhalten muß. 

,'1 Vgl. " Gassc hu!z und Lultschulz'. 5. J~ . (1935) S. 169 
!I Gcn c r" ll e!dmarsc ~,.1I Göring in der Kundgebu~~ des i~ c i chs lull : 

.. hullbundes ,m Berhn er Sporlpalasl am 14. 1 t. 1935 
' I V~1. .. Gassc hut z und Lult « hul z", 7 . .T ~. (1937). S. t 16 Ir. 
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Die der Polizei in § 7 I. DVO. erteilte E r ~ 
m ä c h t i gun g bezieht sich allein auf den dritten 
T eil der Luftschutzpflicht, die Verpflichtung zu 
luftschutzmäßigem Verhalten, also nicht auf die 
Luftschutzdienstpflicht und die Luftschutzsachlei~ 
stungspflicht. Die Ermächtigung erstreckt sich 
außerdem nicht auf die Verpflichtung zu luft~ 
schutzmäßigem Verhalten auf dem Gebiete des 
Bauwesens, da hierfür nach § 24 I. DVO. beson <
dere Vorschriften ergehen. Die Ermächtigung er ~ 
Iischt in dem gleichen Maße, wie die im Rahmen 
der Ermächtigung liegenden Verpflichtun gen zu 
luftschutzmäßigem Verhalten durch Durchfüh~ 
rungsverordn ungen zum Luftschutzgesetz geregclt 
werden. Eine solche Verordnung ist die ITT. OVO.4), 
die die Verpflichtung zu luftschutzmäßigem Ver~ 
halten auf dem Gebiete der Entrümplung regelt. 
Da diese Verordnung an dem gleichen Tage wic 
die I. DVO. veröffentlicht worden ist, wäre die 
Ermächtigung auf dem Gebiete der En trümplung 
nicht entstanden, wenn § 7 III . ova. dics nicht 
ausdrücklich bestimmte, allerdings nur in Anse ~ 
hung derjenigen Polizeiverfügungen (also nicht 
V erordnungen), die 2'ur Durchführung der In. 
DVO. notwendig sjnd. In n e r hai b des Rahmens 
der Ermächtigung liegen danach z. B. die Pflichten 
ZUr Verdunklung, zur Teilnahme der nicht zur 
Luftschutzdienstpflicht herangezogenen Personen 
an Übungen, zum Bereitstellen von Luftschutzgc~ 
rät und ~mitteln, zum übungsmäßigen Durchfüh~ 
ren von im Ernstfall notwendigen Maßnahmen 
(Abdrehen von Gas_ und Wasserhähnen, Aufsu~ 
ehen des Schutzraums unter Mitnahme bestimmter 
G egenstände, Verhalten im Schutzraum usw.), zur 
Auskunftserteilung über luftschutzwichtige Ver~ 
hältnisse, zum Dulden ,des Betretens von luft ~ 
schutzwichti-gen Räumen usw. Au ß e r hai b des 
Rahmens der Ermächtigung liegen z. B. die Pflich~ 
ten zur Übernahme eines Amtes im Rahmen der 
Luftschutzkräfte, zur Ausführung der Oienstobliec. 
genheiten von Luftschutzkräften nach § 9 Abs. 4 
J. DVO. (Luftschutzdienstpflicht), zum Zurverfü~ 
gungstellen eines Kraftwagens oder Treibstoffes, 
zur Einquartierung, zum Dulden des Einbaucs von 
Alarmanlagen (Luftschutzsachleis tungspfli cht), zur 
Errichtung von Schutzräumen, brand ~, durch~ 
schlags- und einsturzsicheren Decken (bauliche 
Maßnahmen auf dem Gebiet des luftschutzmäßi ~ 
gen V erhaltens). 

Die Verpflichtung zu luftschutzmäßigem Verh:ll ~ 
ten wird allmählich durch Durchführungsverord ~ 
nungen zum Luftschutzgesetz festgele,gt werden. 
Solange dies nooh nicht geschehen ist, mußte mit 
Rücksicht auf die praktische Durchführung des 
Luftschutzes den Polizeibehörden die Möglichkeit 
gegeben werden, noch fehlendes Reichsrecht durch 
polizeiliche V erordnungen zu ergänzen. Diese 
einstweilige Regelung hat den Vorzug, >daß die auf 
Grund des § 7 I. DVO. erlassenen und zu erlas ~ 
~enden Polizeiverordnungen wertvolle Erfahrun ~ 
gen für die Gestaltung des Reichsrechts vcrmit~ 
teIn. N eben dieser vorläufigen Bedeutung wird die 
Vorschrift jedoch immer die Bedeutung des Ein ~ 
greifens im Einzelfall b ehalten (vgl. hi erzu § 7 
m. DVO.). Zur Zeit ermächtigt § 7 I. DVO. di e 
Polizeibehöl'den insbesondere, die Teilnahme der 
nicht zur Luftschutzdienstoflicht herangezogenen 
Bevölkerung an Luftschutzübungen zu gebieten. 

Oie Polizeiverordnungen und V erfügungen nach 
§ 7 I. DVO. sind Luftschutzverordnungen und V er c. 
rtigungen der Polizeibehörden. Sie sind also nur 
formell poli zeilicher Natur, materiell fußen sie 
auf dem Luftschutzrecht. Die P o l i z e i ver 0 r d ~ 
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n u n g c n nach § 7 1. ova. stellen allgemeine 
Rcgelungen über luftschutzmäßiges Verhalten dar; 
sie sind ihrem Wesen nach materielles Recht 
setzende Rechtsverorduungen, d. h. sie enthalten 
Gebote oder Verbote, die für eine unbestimmte 
AnzahJ von Fällen gelten und sich an eine unbe~ 
grenzte Zahl von Personen richten. Solche Ver. 
ordnungen können z. B. bei Luftschutzübungen für 
jede Übung besonders, jedoeh zweckmäßiger zu~ 
~ leich für mehrere Übungen innerhalb eines be
stimmten Zeitraumes, erlassen werden. In größe. 
rem Umfange haben die Polizeibehörden von § 7 
J. ova. ers tm alig anläßlich der Wehrmachtmanö. 
ver 1937 Gebrauch gemacht. In Berlin hat z. B. 
dcr Polizeipräsident folgende Verordnungen cr
lassen: Verordnung über die Durchführung des 
Fliegeralarms und ,der Vollübungen in der Zeit 
vom 20. bis 26. 9. 1937 vom 14. 9. 1937 (P. 5031). 
2. 1937); Verordnung über die Verdunklungsübung 
in der Zeit vom 20. bis 26. 9. 1937 vom 14. 9. 1937 
(P. 5030. 3. 1937) (beide Verordnungen verö ffent~ 
licht im "Amtsblatt für ,den Landcspolizeibezirk 
Berlin" 1937, Seite 223 ff.) . Ferner hat unter an~ 
derem der Oberpräsident der Provinz Branden. 
burg (Wasserbaudirektion Kurmark) am 26.8.1936 
eine Polizeiverordnung über Verdunklungsmaß~ 
nahmen auf Wasserstraßen und Häfen erlassen 
(veröffentlicht im "Amtsblatt für den Landespoli~ 
zeibezirk Berlin" 1937, Seite 213 H.). 

Die pol i z e il ich e Ver füg u n g nach § 7 
T. DVO. ist das Mittel zur Regclun.g eines be< 
stimmten Einzelfalles oder einer Mehrh ei t von 
rf leichartigen Fäll en auf dem Gebiete des luft< 
;ehutzmäßigen Verhaltens. Sie ist ein Verwah 
tungsakt und unterscheidet s ich von der Polizei~ 
verordnung auf dem Geb iete des luftschutzmäßi. 
gen Verhaltens grundsätzlich dadurch. daß sie 
nicht wie diese einen nur gedachten (abst rakten) 
Tatbestand allgemein (generell) regelt, sOJ1Jdem 
aus Anlaß eines einzelnen wirklichen (realen) Vor
kommnisses luftschutzmäßige Anforderungen an 
bestimmte Einzelnersonen oder einen bestimmten 
Personenkreis (Allgemeinverfügung) st ellt. Über 
Zuständigkeit un.d Form der polize ilichen Verord~ 
nun gen und Verfügungen sagt § 7 I. DVO. nieht~. 
Maßgehend sind daher die allgemeinen Grundsätze 
,der Polizeiverwaltunasgesetze der Länder, soweit 
sie mit den cIas Luftschutzrecht beherrschenden 
Grun!dgedanken vereinbar sind. Polizeiverordnun. 
gen können da'nach für ihren Bereich in Preußen 
von dem Preuß. Minister des Innern, den Ober. 
präs identen . Regierungspräs identen, von oden .. Kreis~ 
und Ortspolizeibehörden, in den anderen Landem 
von den entsnrechenden Behörc1en erlassen wer
den (~& 25 H. Pr. PVG.). Zum Erlaß von polizei. 
lich en Verfügungen naeh & 7 I. DVO. is t nach a 1l~ 
gemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen die 
unters te Instanz. d. h . die OrtsT'oli zeibehörde, be
fugt. Oie übergeordn eten Behörden haben das 
Recht, die Ortspolizeibehörd e zum Erlaß von V er. 
fügungen oder zum U nterlassen solcher V erfü< 
gungen anzuweisen. Bei Gefahr im Verzug kön. 
nen sie jedoch auch von sich aus Verfügungen er. 
lassen. Ein eigenes Recht zum Erlaß von oolizei
lichen Verfügung er. haben übergeordnete Polizei
behörd en nur in den FäHen, in denen eine beson. 
dcre Erm ächtigun g erteilt ist (z. B. ~ 23 J. DVO.). 
Mit Rücks icht auf die Rechtsprechung ,dcs Reichs
ger ichts über di e Bedeutung des Irrtums über die 
ein Bankettgesetz ausfüll enden Bes timmungen ist 
es praktisch, die S t ra fan d roh u 11 g des § 9 

4) V~l. "Gasschutz und Luft schutz", 7. J~ . (1937), S . 121. 



V
LSchG. wörtlich in der Polizeiverordnung oder 

erfugung zu wiederholen' ). 
Um der durch die Ermächtigung des § 7 J. DVO. 

geschaffenen Gefahr einer Rechtszersplitterun~ 
vorzubeugen und um den Zweck der Vorschrift 
Zu verdeutlichen, hat ,der Reichsrrun ister der Luft< 

fahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe im Ein< 
vernehmen mit dem Reichsführer H und Chef der 
Deutschen Polizei im Reichsministerium des In. 
nern durch Runderlaß vom 20. 12. 1937 - ZL I 
3 e Nr. 3297/37 (RMBliV. 1938 S. 19)6) - erläu< 
tern de A usfüh rungsbestim m ungen erlassen. 

Luftschutzgegenstände und ihr Vertrieb 
Die Vierte Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz 

f
I?r. H ü s t er, Oberregierungsrat, Leiter der Prüf- und Versuchsabteilung in der Reichsanstalt 
Ur Luftschutz 

1. G e set z I ich e G run dia g e. 
Das L u f t s c hut z g e set z vom 26. 6. 1935 

(RGBI. I S. 827) bildet bekanntlich das Fund a< 
ment, auf dem der Neubau des Luftschutzes 
~echt1ich ruht. Tragende Pfeiler dieses Neubaus, 
b~r gewissermaßen erst im Rohbau steht, sind di e 

lSher erschienenen f ü n f Dur c h f ü h run g S < 
Ver 0 r d nun ge n, die wichtigen T ei len des 
Luftschutzes den notwendigen rechtlichen Halt 
geben. Die 1. Durchführungsverordnung vom 4. 5. 
19.37 (RGBl. I S. 559 H.) befaßt sich überwiegend 
olt allgemeinen und organisa torischen Fragen der 

urchführung des Luftschutzes, namentlich mit 
der Luftschutzpflicht in ihren verschie,denen Er< 
scheinungsformen, die 2. und 3. Durchführungs< 
f'erordnung vom gleichen Tage behandeln Einzel , 
:.agen des baulichen Luftschutzes, die 4. Durch< 

fUhrungsverordnung, die hier zur Erörterung steht , 
enthält die erforderlich en Durchführungsbestim. 
rungen zu dem in § 8 des Luftschutzgesetzes 
estgelegten Grundsatz, daß der Genehmi gun g 
d.~ Reichsministers .der Luftfahrt b edarf, wer Ge. 
D~e oder Mittel für den Luftschutz vertreiben will. 
f lese~ Grundsatz ließ eine Reihe von Fragen of. 
en, die der Gesetzgeber in der 4. Durchführungs. 

verordnung beantwortet. Die 5. Durchführungs. 
verordnung schließlich regelt ,die ärz tliche U nter, 
Suchung für den Luftschutzdienst. 

Schon vor Erlaß der erst in diesem Jahr erschi~. 
Eenen .4. Durchführungsverordnung1

) war mit der 
rteIlun g der V er triebs ge nehmi . 

g .u n ge n für L u f t s c hut z g e gen s t ä n d e, 
dIe der § 8 des Luftschutzgesetzes ejngeführt hat, hOb Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehls" 

a er der Luftwaffe die Reichsanstalt für Luft . 
S~hutz als Außenstelle des Reichsluftfahrtminis te. 
Vums beauftragt; di ese brachte hi erfür besondere 
I' oraussetzungen mit sich in folge der ihr u. a . ob. 
degenden technischen Aufgaben auf dem Gebiet 
/s Luftc;chutzes, die in einem früheren Aufsatz2

) 

Barges tellt sind. Die ursprünglich lediglich interne 
d eauftragung der Reichsanstalt für Luftschutz 
~rch das Reichsluftfahrtminist eri'um im Verwal; 
o ngswege hat jetzt in der 4. Durchführungsve r. 
Frdnung zum Luftschutzgesetz ihre ,gese tzliche 
g estlegung erfahren. Die Erteilungder Genehmi. 
i ~ng zum Vertrieb von Luftschutzgegenständen Jb alIgemein der Reichsans taIt für Luftschutz 
o dertragen (§ 3 Abs. 1 der 4. Durchfüh runf.!sve r< 

r nung). 

2. D er Z we c k ,d e r Ver 0 r d n u'\1 g. 
t ,Zbvar ist das V erfahren der Erteilung der Ver, t e sgenehm<igung ,durch die Reichsanstalt für 
e.uftschutz in der 4. Durchführungsve rordnung im 
Inzelnen geregelt. W ill aber derjenige, der mit 

diesen Bestimmungen praktisch zu tun hat, das 
rechte Verständnis für diese gesetzliche Regelung 
gewinnen, die nicht geschaffen ist, um das Wirt. 
schaftsleben unnötig zu erschweren oder Anlaß 
zur Entfal tung einer neuen V erwaltungsmaschin e. 
rie zu geb en, so empfiehlt es sich, zunächst der 
Z w eck b es tim m u n g dieser gesetzlichen R e< 
ge1ung nachzugehen. Wer sich die Anfänge des 
Luftschutzes in Deutschland vergegenwärtigt, wird 
sich gleichzeitig auch der Beobachtung erinnern, 
wie plötzlich an allen möglichen Enden ganz harm< 
lose Gegenstände auftauchten unter der Ober, 
schrift, daß sie für den Luftschutz besonders ge, 
eignet seien. Mancher "tüchtige" Geschäfts mann 
suchte auf di ese Weise den aufkommenden Luft< 
schutzwind in seine Segel zu fang en, und wir er. 
lebt en plötzlich "Luftschutzlöscheimer", "Luft. 
schutzwerk zeuge", die sich in nichts von gewöhn< 
lich en Eimern und Werk zeugen unterschieden, 
"Luftschutzsignalpfeifen" (ohne daß s ie besondere 
Luftschutztriller. die es nicht gibt, hätten hervor. 
bringen können), ja, es t auchte der "Luftschutz. 
archlvkoffer" auf, dessen Anpreisung ebenfalls 
nicht geeignet war, den Volksgenossen, der eben 
zum ers tenmal mit dem Luftschutz in Berührung 
kam , für den neuen Gedanken des Luftschutzes 
zu gew.innen, vom "Luftschutzklosett" ganz zu 
schweigen, das in der Form ein es auch sonst unter 
besonderen Ve rhältnissen gebräuchlichen Torf. 
mullkl osetts angeboten wurde. Diese Erscheinun; 
gen führten, je mehr der Gedanke der Notwendig. 
keit des Luftschutzes der Gesamtheit des deut; 
sehen Volkes nahegebracht wur,de, zu dem Erfor. 
dernic;, die Bevölk erung vor einer Überflutun g 
mit Erzeugnissen zu schützen, die entweder über: 
haupt keine besondere Eignung für den Luftschutz 
aufwiesen oder technisch nicht völlig einwandfrei 
uno höchs tens dazu geeignet waren, g,ewissen 
Luft~chutzkoniunkturrittern ein en ei nträglichen 
GewInn abzuwerfen. Gleichzeitig mußte verhin< 
dert werden, daß b eim Vertrieb von Luftschut'l. 
gegenc; tänden eine die Gefahr der Luftangriffe 
übertrieben b etonende R eklame, wie s ie im Inter. 
esse des Absatzes hier und da zu beohachten war. 
unzutreffende Vorstellungen über Luftgefahr und 
~uftc;~hutz :rweckte und' den Luftschutzgedanl'en 
In MIßkredIt brachte. So erklärt sich die Not< 
wenoigkeit, den Vertrieb von Luftschutzde!:!en ~ 
stä nd en ein er beson deren Regelung zu unterw"erfen. 

") Im ei nzelne n v~l, Dar s 0 w • M ü 1 1 er · N i k 0 1 a u s, Kom · 
menta r zum J.ultschutl~esdz, I 3 § 7 l. DVO., Bern. 3 und 4. 

6) Abged ruckt in "Gasschutz und Luftschutz", 8. Jg, (19381 , S . 30. 
I) RGtll. I S . 197 rL. vg l. auch "Gasschutz und Luftschutz" 8 Jg 

[19381. S 85 L •. , 
2) Dr . ~ ü s t e r , "Or~anisa ti on und Au f~aben der Prüf · und Ver

su chsa bt cdun~ der Reichsanstalt für Luftschutz" . In Gasschutz und 
Lultschu17" . 8, Jg , (1938). S , 611f. " 
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Als wünschenswerte Begleiterscheinung ergibt 
sich auf dicse Weise, daß an zentraler, für den 
Luftschutz verantwortlicher teile eine ü be r ~ 
sic ht über alle technischen Erzeug ~ 
ni s se und Erfindungen auf dem Gebiet des Luft~ 
schutzes gewonnen wird, und es kann gleichzeitig 
auf diesem Wege vom Reichsluftfahrtministerium 
Einfluß gewonnen werden auf eine zweckmäßige 
Fortentwicklung und einen sachgemäßen Einsatz 
der Geräte, Mittel und Erfindungen, die in großem 
Umfang auf allen technischen Gebieten entwickelt 
werden und deren Vertriebsgenehmigung bei der 
Reichsanstalt für Luftschutz beantragt wird; 
namentlich vermag die Prüf~ und Versuohsabtei ~ 
Jung der Reichsanstalt für Luftschutz selbst bei 
der Prüfung dieser Anträge wertvolle A n ~ 
re gun gen für die ihr ohnehin obliegenden Auf~ 
gaben technischer Weiterentwicklun~ auf dem Ge~ 
biet de.s Luftschutzes zu schöpfen. 

3. A b g ren z u n g der " L u f t s c hut z ~ 
g e gen s t ä n d c··. 

Es liegt auf der Hand, daß der Gcsetzgebcr 
nicht alle Gegenstände, die im Luftschutz Vcr~ 
wendung finden k ö n ne n , in die Genehmigungs~ 
pflicht hat einbeziehen wollen. Die Mehrzahl der' 
Gegenstände, die im täglichen Leben gebraucht 
werden, kann ohne besondere Anpassung und Um~ 
änderung au c h im Luftschutz Verwendung Fin~ 
den. Man kann eine gewöhnliche Axt, ein nor~ 
males Feuerlöschgerät, ein Fernsprechgerät, alle 
möglichen Chemikalien und sanitären Gegen~ 
stände aue h im Luftschutz verwenden. Sie sind 
damit zweHellos nicht Luftschutzgegenstände ge~ 
worden, für deren Vertrieb eine besondere Geneh~ 
m.igung ,der Reichsanstalt für Luftschutz erforder~ 
lich wäre. Man kann aber umgekehrt auch nicht 
alle Gegenstände, die eine besondere Eignung für 
den Luftschutz aufweisen, im einzelnen aufzählen, 
und so bringt § 1 der 4. Durchführungsverordnung 
zunächst folgende begriffliche Abgrenzung: 

Geräte oder Mittel für den Luft~ 
s chutz, deren Vertrieb nach § 8 des 
Luft chutzgesetzes genehmJigungs~ 
p f 1 ich t i gis t, s 'i n d d ,i e jen i gen G e ~ 
rät e , Mit tel, Ein r ich tun gen und V e r~ 
fahren, die naeh der Verkehrsan ~ 
s c hau u n gau s s chi i e ß I ic h 0 d c r vor ~ 
wiegen ld für Luftschutzzwecke be ~ 
s tim m t s i n d. 

Natürlich g~bt es Grenzfälle, bei d"'l1en es nicht 
ohne weiteres klar ist, ob es sich um Gegenstände, 
die - neben anderem - au c h für den Luftsohutz 
verwendet werden können ("auch~Luftschutzge ~ 
genstände") handelt, oder ob sie ausschließlich 
oder vorwiegend für den Luftschutz geeignet sind; 
auch kann es die Entwicklung mit sich bringen, 
daß Gegenstände, die ursprünglich nach dem 
Stande der Luftschutztechnik ausschließlich oder 
vorwiegend für Luftschutzzwecke geeignet waren, 
im weiteren Verlauf der Entwicklung ihre beson < 
dere Eignung ver.lieren und umgekehrt. Bei dieser 
begrifflich nicht völlig abzugrenzenden Sachlage 
ist weiter bestimmt, daß au c h die jen i g e 11 

Geräte, Mittel, Ei 'nrichtungen und 
Verfahren Luftschutz Igegen tände 
lind mithin vertriebsgenehmigungspflichtig nach § 8 
des Luftschutzgesetzes sind, die von der 
Reichsanstalt für Luftschutz für 
luftschutzwichtig erklärt werden, 
und daß in Zweifelsfällen die Rekhsanstalt für 
Luftschutz entscheidet (§ 1 Abs. 1). 
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Der Rcichsanstalt für Luftschutz ist damit ein 
entscheidender Einfluß auf die Abgrenzung des 
J..:.r eises der genehmigungspflichtigen Luftschutz~ 
gegenstände gegeben. Sie trifft, dem Sinne. des Ge~ 
setzes entsprechend, ihre Entscheidung unter dem 
Gesichtspunkt, ob die in Frage kommenden Ge~ 
genstände eine besondere Eignung für den Luft~ 
schutz bes-itzen , die es rechtfertigt, die teohnische 
Art der AlUsführung des Gegenstandes durch Er: 
teilung der Vertriebsgenehmigung dem eingereicb 
ten Musterstüok entsprechend festzule):!en und auf 
diese W'eise seinen Absatz für Luftschutzzwecke 
zu fördern. 

So sind seit der ersten Beauftragung der Reichs~ 
anstalt für Luftsohutz im Juli 1936 bis zum Män; 
1938 von ihr insgesamt 846 Vertriebsgenehmigun~ 
gen erteilt worden. Als Beispiele für "Luftschutz" 
gegenstände" im Sinne des Abs. 1 der 4. Durchfüh . 
rungsverordnung seien eine Reihe von ihnen, Huf 
die einze1nen Fachgebiete verteilt, nachstehend 
auf):!cfüh rt: 

a) Auf dem Gebiet des bau li c h e n Lu f t ~ 
sc hut z e s - 510 Vertriebsgenehmigungen -
handelt es s ich um Sohutzraumbauweisen, Schutz ~ 
raumtüren, Schutzraumfenstel'blenden, Schutz ~ 
raumschornsteinabschlüsse, Schutzraun1dichtungs~ 
mittel, Verdunklungsstoffe, Verdunklungspapiere. 
Verdunklungsrollos, Verdunklungsblenden, .glüh ~ 
lampen und dgl. 

b) Auf dem Gebiet des Lu f t s c hut z san i ~ 
t ä t s wes e n s sind 179 Vertriebsgenehmigungen 
erteilt, und zwar für das gesamte Luftschutzsani ~ 
tätsgerät, d. h. für Luftschutzkrankentragen, Sani ~ 
tätstaschen, Luftschutzgastaschen, Luftschutzgas~ 
taschen für ," rzte, Luftschutzverbandkästen, Luft~ 
schutzzusatzverbandbisten, Luftschutzhausapothe; 
ken. 

c) Auf dem Gebiet des Gas s eh u tz e sund 
der E n t gi f tun g 92 VertriebsgenehmigungeIl , 
und zwar für Atemschutzgeräte, Gasanzüge, Gas~ 
stiefel, Gashal1dschuhe, Gasanzugbügel, Atem ~ 
w.iderstandsmesser (Prüfgerät), Ausbildungsmittel, 
wie Reizstoffampullen, Expel'imentierkästen, Schau: 
kÖ)Jfe für Gasmasken unddgl. 

d) Auf dem Gebiet des Fe r n m eId e ~ und 
Al arm wes e n s 62 Vertrie.bsgenehmigungen, 
und zwar für Luftschutzmotorsirenen, Schaltgeräte, 
Steuergeräte, Behelfsalarmgeräte. 

e) Auf sonstigen Gebieten drei Vertriebsgeneh~ 
migungen. 

4. Die \Verbung für Luftschutz < 
ge gen s t ä n d e. 

Mit dem Vertrieb hängt die Reklame für den 
Vertrieb, die Wer b u n g , so eng zusammen , daß 
auch sie in das Genehmigungsverfahren cinbcgrif~ 
fen wird. J~de Vertriebsgenehmigung wird unter 
der Voraussetzun{l sachgemäßer Werbung erteilt; 
ie wird widerrufen, wenn hiergegen verstoßen 

wird. 
Was ist unter sachgemäßer Werbung zu ver ~ 

stehen? Auch das muß von Fall zu Fall geprüft 
werden. Als uns ach 'g e m ~i ß eWe rb u 11 g muß 
es angesehen werden, wenn mit der Werbung für 
Luftsohutzgeräte eine Werbung für andere V er ~ 
kaufsartikel der betreffenden Firma verbunden 
wir,d in einer Form, daß bei dem Publikum der 
Eindruck entstehen könnte, als dienten auch diese 
Artikel Luftschutzzwecken, ferner sclbstverständ. 
lich, wenn unrichtige Angaben über Zweck und 
Bedeutung der Luftschutzgeräte gemacht werden. 
schließlich, wenn mit der Werbung eine übertrie< 
bene und unrichtige Darstel\ung der Luftgefahr 



verbunden wiru, allgemein, wenn der LlIftschut7. ~ 
redanke durch die Art der Werbung zu geschäft~ 
Ichen Zwecken mißbraucht wird. 

Diesem Grundgedanken entsprechend ist jm § 2 
der Durchführungsverordnung folgendes bestimmt: 
d (1.) Bei der Werbung für Luftschutzgegenstände. 

eren ~ ertrieb gemäß § 8 des Luftschutzgesetzes 
genehmIgt worden ist, dürfen ohne besondere Ge~ 
nehmigung nur solehe Bezeichnungen, Beschreibun ~ 
gen ?-der Anpreisungen verwendet werden, die in ~ 
halth.eh der erteilten Genehmigung einschließlich 
etwaIger Bedingungen und Auflagen entsprechen . 

(2.) Jede Werbung für Luftschutzgegenstände, 
deren Vertrieb gemäß § 8 des Luftschutzgesetzes 
l1~ch nicht genehmigt worden ist, bedarf der Zu ' 
stImmung der Reichsanstalt für Luftschutz. 

(3.) Bei der Werbung für Gegenstände, die nicht 
~Uftsch~tzgegenstände sind, dürfen Bezeichnungen, 
eschr~lbu.ngen oder Anpreisungen, die auf eine 

ausschlIeßltche oder vorwiegende Eignung für Luft~ 
H.hutz~wecke hinweisen, nicht verwendet werden. 

mw.else darauf, daß dic Gegenstände neben ihren 
sonstIgen Verwendungszwecken aue h für Luft~ 
bChutzzwecke geeignet sind, sind zulässig; der Ge~ 

rauch derartiger Hjnweise kann von der Reichs~ 
f'litalt für Luftsehutz untersagt oder von der Er" 
u ung von Bedingungen und Auflagen abhänoia 

gemacht weflden. C ,... • 

§ 
(4.) pie Verbindung dcr Bezeichnung eines nach 
.1 nIcht genehmigungsp·flichtigen Gegenstandes 

rl~ den Worten Luftschutz~, Schutzraum~ und ähn ' 
Re. en Zusätzen bedarf der Zustimmung dcr 

elchsanstalt für Luftschutz. 
d Der Zweck dieser Bestimmungen dürfte nach 
B em . Voraufgegangenen klar sein. Lediglich die 
.eshmmung des Abs. 4 des § 2 bedarf vielleicht 

et~er Erläuterung für denjenigen, der nicht täglich 
~It diesen Fragen beschäftigt ist. An sich würde 
c~ne Werbung in der Weise, ,daß Gegenstände, di\! 
lllhht ausschließlich oder vorwiegend für Luft< 
Sc utzzweoke bestimmt oder von der Reichsan ~ 
~a1t für Luftschutz für luftschutzwichtig erklärt 

Slnd, mit Zusätzen, wie Luftschutz ~, Schutzraum" 
Verbunden werden, gegen Albs. 3 des § 2 versto ' 
ß~n, da hierdurch zweifellos der Eindruck erweckt 
WIrd, daß es sich um Gegenstände handle , die 
ausschließlioh oder vorwiegend für Luftschutz ~ 
zwecke bestimmt sind (z. B. die vorgenannten 
Luftschutzlöscheimer, Luftschutzwerkzeuge, Luft, 
scgutzgerätebretter, Luftschutzsignalpfeifen, Luft, 
Se utzarchivkoffer, Schutzraumwaschtisch, Schutz, 
~~~Imtorfmullklosetts). Es gibt jedoch Gegen ~ 

ande, deren Vertrieb zwar nach § 8 des Luft, 
~Chutzgesetzes nicht genehmigungspflichtig ist, bei 
~nen aber trotzdem erwünscht ist, daß bei der 

hrbung jhre besondere Eignung au c h für Lufb 
~c. utzzwecke zum Ausdruck kommt. So sind bei , 
. Plelsweise Fcnsterläden au c h für Luftschutz, 
~v.:eckc geeignet. Eine Wet"bung unter der Bc, 
alllehnu~g Luftschutzfensterläden würde aber im 
s .gemelnen nicht zulässig und nicht zweckmäßig 

el11, da Fensterläden ihren Hauptzweck in ihrer 
~rn:alen friedensmäßigen Bestimmung haben, und 
w " hnlC~~t jeder F~nste~.la?en ohne weiter~ die. Ge, 
f il r für vorschnftsmaßlge A1bdunklung Im Knegs: 
sa bietet. E wäre jedoch denkbar, daß ein be, 
\~.~der gut konstruierter Fensterladen entwickelt 
h.urde , der diese Voraussetzungen erfüllt und mit, 
a~~ als besonders geeignet für Luftschutzzwecke 
d zUsprechen wäre, obwohl sein }-Iauotverwen ' 
b~ngszw.eck im normalen friedensmäßigen Gc, 

auch hegt. In solchen Fällen kann die Werbung 

im Luftschutzinteresse wesentlich gefördert wer, 
den , wenn von der Reichsanstalt für Luftschutz 
die Zustimmung zur \Verbung für diese Fenster ~ 
läden als "Luftschutzfensterläden" gegeben wird . 
ohnc daß es notwendig würde, den Vertrieb selbst 
dem noch im einzelnen zu schildernden Vertriebs~ 
genehmigungsverfahren zu unterwerfen. Ähnliches 
gilt für etwa besonders entwickelte Arten von 
Gongs, die neben ihrem sonstigen VeTwendungs ' 
zweck als Behelfsalarmgeräte in hervorragender 
Weise geeignet wären, oder bezüglich von Trans, 
fonnatoren zur Herabsetzung von Spannungen für 
Verdunklungszwecke. 

Die Verordnung giM mithin der Reichsanstalt 
für Luftschutz die Möglichkeit, sich weHgehend 
den jeweiligen praktischen Erfordernissen anzu~ 
passen und den Vertrieb von Gegenständen, die 
aue h im Luftschutz Verwendung finden, nicht 
unnötig zu erschweren, sondern ihren Vertrieb 
durch Gestattung eines entsprechenden Hinweises 
bei der Werhung zu erleichtern. 

5. Das Gen eh m j gun g s ver f a h ren. 

Das Genehmigungsverfahren ist bei den einzel ~ 
nen Gegenständen verschieden, nicht alle Gegen ~ 
stände werden auf ihre Eignung für Luftschutz, 
zwecke ausschließlich von der Reichsanstalt für 
Luftschutz vorgeprüft. Diese kann sich in geeig~ 
ncten Fällen andercr Fachstellen zur Vorprüfung 
bedienen (§ 3 Abs. 3); so nimmt sie z. B. häufig 
die staatlichen Materialprüfungsämter in An~ 
spruch, deren Zeugnisse über gewisse technische 
Anforderungen eine Voraussetzung für die Ertei , 
lung der Vertriebsgenehmigungen bilden können . 
Die Zeugnisse dieser Dienststellen ersetzen jedoch 
nicht die für den Vertrieb als Luftschutzgegen" 
stand erforderliche Genehmigung der R eichsan , 
stalt für Luftschutz. 

Die Vertriebsgenehmigung wird grundsätzlich 
nur einmal, und zwar dem Her s tell er, erteilt 
(§ 5 Abs. 1). Dem Hersteller ist gleichzuachten. 
wer im Ausland hergestellte Luftschutzgegen ~ 
stä'l1de in das Reich einführt. Auch ist die erteilte 
Genehmigung nur mit Z.ustimmung der Reichsan , 
stalt für Luftschutz übertragbar (§ 5 Abs.2 u.3). 
Der Zw.ischenhändler muß sich eine Abschrift der 
Vertriebsgenehmigungsurkunde von demjenigen 
geben lassen, von dem er den Gegenstand erwirbt. 
und sich Idurch Vergleich der in der Vertriebs, 
genehmigungsurkunde erteilten J..::ennummer mit 
der auf den fraglichen Gegensüinden enthaltenen 
davon überzeugen, ,daß der Vertrieb der Gegen ~ 
stände, die Cl' für Luftschutzzwecke zu vertreibcn 
beabsichtigt, tatsächlich genehmigt ist (§ 7 Albs. 2 
S. 1). Die Vertriebsgenehmigungsurku. de enthält 
neben Ider genauen Bezeichnung des genehmjgten 
Gegenstandes und der von ,der Reichsanstalt für 
Luftschutz vorgeschriebenen Kennzeichnung wei ~ 
tel' je nach Lage des Falles im Text oder, wenn 
sich ausführliche Hinweise für gewisse Einschrälh 
kungen oder Auflagen als notwendig erweisen. in 
einem ergänzenden Anlageschreiben weitere Hin , 
weise auf besondere Voraussetzungen, unter den en 
der Vertrieb genehmigt wird und auf die auch 
der Zwischenhändler beim Weitervertrieb nach 
Einsichtnahme in die ihm erteilte Abschrift zu 
achten hat. 

Ein Musterstück oder genaue ZeichnunQsul1ter; 
lagen, die eine einwandfreie Prüfung der Überein , 
stimmung der vertriebenen Gegenstände mit dem 
genehmigten ermöglichen, verbleiben ohne Ent' 
schiidigung bei ,der Reichsanstalt (vgl. ~ 3 Abs. 2). 
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Erteilung und Widerruf der Genehmigung wer~ 
den grundsätzlich im "Reichs~ und Preußischen 
Staatsanzeiger" veröffentlicht (§ 6), ebenso die Er< 
klärung eines Gegenstandes als .. luftschutzwich~ 
tig" (vgl. Ziff. loben). 

Regelmäßig wird die Genehmigung gemäß § 8 
des Luftschutzgesetzes zunächst nur zum Vertrieb 
innerhalb des Deutschen Reiches erteilt. Zum V er~ 
trieb ins Ausland bedarf es eines besonderen An~ 
trages mit näheren Angaben über die Staaten des 
Auslands, in denen der Gegenstand vertrieben 
werden soll, sowie über .den Umfang des Auftrags. 

Ober Prüfungskosten und Verwaltungsgebühren 
ist im § 3 Abs. 3 bis 5 folgendes bestimmt: 

Die Kosten der Prüfung hat der Antragsteller 
zu tragen . Gleichzeitig mit dem Antrag auf Ge~ 
nehmigung ist eine Verwaltungsgebühr von 20 RM. 
zu zahlen. In Ausnahmefällen kann die Reichs~ 
anstalt für Luftschutz die Kosten und die Verwal ~ 
tungsgebühr ermäßigen oder erlassen. 

6. Wir k u n g der Ver tri e b s ~ 
gen e h m i gun g. 

Die Vertriebsgenehmigung ersetzt keine nach 
sonstigen VorschrHten erforderliche Genehmigung. 
So bedeutet z. B.die Genehmigung zum Vertrieb 
ins Ausland keine "Ausfuhrgenehmigung" im Sinne 
von zoll~ oder devisenrechtlichen Bestimmungen. 

Umgckehrt ersetzen keine nach anderen Bestim~ 
mungen erforderlichen Genehmigungen andercr 
Stellen oder etwa Patenterteilungen die Genehmi~ 
gung der Reichsanstalt, die für den Vertrieb von 
Luftschutz.gegenständen stets zusätzlich erforder~ 
lieh bleibt. Andererseits bleiben Rechte Dritter an 
den Luftschutzgegenständen, Patente, Lizenzen 
u. dgl., durch Erteilung der Vertriebsgenehm.igung 
an den Hersteller, der sie beantragt, selbstver~ 
ständlich unberührt. 

Im übrigen ist die erteilte Vertriebsgenehmigung 
frei w i der ruf I ich (§ 4). Mit Widerruf ist 
namentlich zu rechnen, wenn die von der Reichs~ 
anstalt bei Erteilung der Genehmigung etwa ge~ 
stellten Bedingungen oder Auflagen nicht beachtet 
werden oder die vertriebenen Gegenstände nicht 
mit dem geprüften Muster übereinstimmen, na~ 
mentlich aber auch, wenn die Werbung unsach ~ 

gem.äß (zu vgl. oben Z. 4) erfolgt. Der Widerruf 
ist zu begründen; gegen den Widerruf kann bin~ 
nen zwei Wochen Beschwerde beim Reichsmini~ 
ster der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luft~ 
waffe eingelegt werden. 

Vor dem Inkrafttrcten der 4. Durchführungsver~ 
ordnung von anderen Stellen als der Reichsanstalt 
für Luftschutz erteilte Inlandsvertriebsgenehmi~ 
gungen erlöschen mit Ablauf des 1. Mai 1938 (§ 9). 

7. Strafbestimmungen bei Verstößen. 

Dem Genehmigungsverfahren würde das Rücb 
grat fehlen, wenn nicht im § 9 des Luftschutz~ 
gesetzes Verstöße gegen § 8 des Luftschutz~ 
gesetzes und die daraufhin ergangenen V erordnun~ 
gen und Verfügungen mit Geldstrafe oder Haft, 
wiederholte Verstöße unter Umständen sogar 
mit Gefängnis bedroht würden. Daneben sieht 
§ 10 der 4. Durchführungsverordnung die Möglich~ 
keit der Einziehung von Gegenständen, auf die 
sich Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
dieser Verordnung beziehen, sowie die Unter~ 
sagung der Benutzung der ohne Genehmigung ver~ 
triebenen Gegenstände für Luftschutzzwecke vor. 

Der Ortspolizeiverwalter kann die zur Durchfüh~ 
rung der Verordnung notwendigen Maßnahmen im 
Wege pol i z eil ich e r Ve rf ü gun g ·durch~ 
setzen (§ 11). Allgemein erwächst den Polizeibe~ 
hörden die Aufgabe, die Reiehsanstalt für Luft~ 
schutz bei der Weiterverfolgung von Verstößen 
tatkräftig zu unterstützen, aber auch schon von 
sich aus gegen solche Verstöße auf Grund der gc~ 
setzlichen Bestimmungen einzuschreiten. An die~ 
seI' Aufgabe kann und wird jeder mithelfen, der 
sich von der Wichtigkeit des Zieles, nämlich des 
Schutzes der Bevölkerung vor ungeeigneten Luft~ 
schutzgegenständen, überzeugt hat. Es bleibt zu 
hoffen, daß Verstöße auf ein Mindestmaß be~ 
schränkt bleiben, und daß diejenigen, die mit dem 
Vertrieb von Luftschutzgegenständen befaßt sind, 
einsichtig genug sind, den Vertrieb und die \Ver~ 
bung im Rahmen dieser Bestimmungen zu halten , 
die letztlich ein kleines, aber notwendiges Glied in 
der großen Kette der Vorschriften für die Landes~ 
verteidigung Idarstellen. 

Das Feuerwehr-Regiment von Paris 
11. Im Weltkriege 
Branddirektor Ru m p f , Kommandeur der Feuerläschpolizei Leipzig 

N ach erfolgter Mobilmachung hatte das Regi~ 
ment einschließlich der einberufenen Reservisten 
eine Stärke von 50 Offizieren, 202 Unteroffizie. 
ren und 1910 Mann. 

Entsprechend seiner Eigenart als Truppenteil 
der Armee und als Feuerwehrkorps der Stadt 
Paris hatte das Regiment die Doppelaufgabe, un~ 
mittelbar oder mittelbar an den milritärischen 
Operationen teilzunehmen sowie auch weiterhin 
,den Feuerschutz von Paris sicherzustellen. 
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Am ersten Mobilmachungstag wurde eine grö~ 
ßere Zahl von Offiztieren für die bereits im Mo< 
bilmachungsplan vorgesehenen Feuerschutzaufga~ 
ben vorübergehend abkommandiert. Am 3. August 
wurden <die aktiven Korpsärzte durch Reserve< 
ärzte ersetzt. Bin Kommando übernahm ,die Siche~ 
rung einer w~chtigen Fernsprechstrecke. Am 4. Au~ 
gust löste ein Kommando des Regiments in 
Stärke von 4 Offizieren und 358 Mann den bisher 
durch die Republikanische Ga rde versehenen 



Bahnschutz ab. Zahlreiche kleine Sicherheitskom. 
mandos übernahmen den Feuerschutz militärisch 
wichtiger Anlagen und Depots. Diese Kräfte 
konnten ohne große Schwierigkeiten in folge Fort. 
falls der Sicherheitswachen in den inzwischen ge. 
~c~lossenen Theatern und Vergnügungsstätten 
relgemacht werden. 

"bNachdem sich die Verhältnisse einigermaßen 
U ersehen ließen, schlug der Kommandeur am 
~. August dcm Kriegsminister vor, ein mobiles 

arschbataillon von 800 l\'lann an die Front zu 
~ell.en. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Das 
Geg1ment blieb geschlossen zur Verfügung des 

ouverneurs der Festung. Am 14. August wurden 
aeht Abteilungen von je 100 l\'lann in die Vororte 
verlegt, wo sie bis zum 5. eptember verblieben . 

Sonntag, den 30. August, erschienen zum ersten. 
:al feindliche Flugzeuge über der Stadt. Fünf in 

er Gegend des Ostbahnhofs abgeworfene Bom. 
ben forderten einen Toten und fünf Verwundete, 
verursachten aber keinen Brand. Als s,ich der 
teutsehe Angriff Paris näherte und die Stadt in 
R er~eidigungszustand gesetzt wurde, hatte das 

eglment meh rere Abteilungen zu ausschließlich 
~1itärischer Verwendung zur Verfügung zu hai. 
en. Am 5. September führte ein Leutnant mit 

45 Mann auf Feuerwehrfahrzeugen eine Erkun. 
~ung gegen den Feind in der Gegend Creil, Chan. 
glly, SenJis durch (wahrscheinlich selbständ~g. 

. v.) Am 6. September wurde auf wiederholte 
~ringende Vorstellung des F euerwehr.Regiments 
ureh die vorgesetzten Dienststellen entschie; 

d.en, daß ein Drittel ·des Offizier. und nteroffi. 
~lerkorps an die Front abgegeben wer,den könne. 

~auptleute, 10 Leutnants, 60 Unteroffiz.iere 
Schieden darauf aus und traten zum 3. l\'larschregi. 
tnent der Fremdenlegion über. Dieses Regimcnt 
wurde Ende November an der Somme eingesetzt. 
~aeh erheblichen Verlusten und nach ' f-Icraus . 
:~.ehen der Engländer, Italiener, Russen und EI. 
aSSer fehlte es dem Regiment an Ersatz, und es 

Wurde im Sommer 1915 aufgelöst. Die Angehöri . 
~bn des Feuerwehr.Regiments traten zur X. Armee 1 er. Fünf Offiziere fielen be,i den Kämpfen 
91511916. Außer den zur Fremdenlegion abge. 

gebenen Angehörigen des Regiments erhielten 
naeh und nach 45 Offiziere. 312 Unteroffiziere 
un~ 306 Mannschaften die Genehmdgung, in ver" 
schledenen Fronttruppenteilen mitzukämpf n. 
F 1915 gelangten die vom Regiment entwickelten 
F am m e n wer f er zur Einführung. Die neuen 

lammenwerferkompanien erhielten als Stamm. 
personal Feuerwehroffiziere und Feuerwehrmän. ker zugeteilt. Das Depot dieser Spezial truppe w.ar 
b nge ZeH in einer Feuerwehrkaserne unterge' 

raeht. Auch der Rahmen der ersten Gas kom. ra nie n bestand aus Offizieren und Mannschaf. 
den des Feu.:!rwehr.Regiments. Diese Abgänge wur ' 
Ken durch Neueinstellung von 350 Mann der 
s/asse 1914 ausgeglichen; trotz.dem sank der Be. 
o a~d. auf 23 Offiziere. 1700 Mann - also nur ein 
~hhler je Kompanie. Im umgekehrten Verhältnis 
d c sen die Aufgaben des Regiments sowohl in 
h~r Stadt selbst als auch weit über ihre Grenzen 
s~~~ius. Die hinter der Front gelegenen größeren 
kate, die der Beschdeßung ausgesetzt waren, 
sonnten aus eigenen Kräften den Feuer. 
SC~utz nicht mehr gewährleisten. Reims. Verdun, 
p?ISsons , Dünkirehen. Amiens, Abbeville. Com. 
n legne, Bar leDue. Chälons.sur,l\'larne und Eper. t:Y verlangten Hilfe vom Regimen t (s. auch wei , 
Abtu~lten auf S. 95 f.). Nach diesen Städten wurden 

el ungen verschied ener Stärke mH Motor. 

spritzen unter Führung eines Offiziers oder Un, 
teroffiziers abkommandiert. Von überallher an 
der weiten Front, wo Städte und Anlagen dem 
Feuer der feindlichen Land., See. und Luftstreit, 
kräfte ausgesetzt waren, wurde die Hilfe des Re~ 
giments angefordert. 

Außerdem wurden die Offiziere eingesetzt zur 
Organisation und Kontrolle der Feuerschutzmaß. 
nahmen bei den l\'lunitionsfabriken, Munitions. 
lagern, den Krieg ~ und Handelshäfen, den Flug. 
plätzen, den Depots und Magazinen usw. All die, 
sen Einrichtungen und Anlagen wurde auch Lehr. 
personal überwiesen. Diesc Sonderaufgaben muß. 
ten geleistet werden, ohne daß der FeuerlöscD< 
dienst der Hauptstadt darunter litt, die in zu; 
nehmendem l\'laße Luftangriffen und Beserueßun. 
gen durch die Ferngeschütze ausgesetzt war. 
Außerdem nahm die Zahl der ernsteren Brände 
immer mehr zu, die in der übersturzten Entwick. 
lung der Rüstungsindustrie ihre Ursache hatten. 
Das Deckungsgebiet des Regiments mußte über 
die ganze VerteildigullJgszone der Festung ausge-: 
dehnt werden. Darüber hinaus rückten Lösch, 
kräfte auch zu jedem ernsteren Brand im gesam. 
ten Seine,Departement aus. 

1918 steigerte sich die Zahl der Alarmierungen 
immer mehr. Da die Beschießung durch die Fern. 
geschütze und durch ,die neuerliche Annäherung 
der feindlichen Front Gegenmaßnahmen erfor • 
oderte, wurden vier neue Feuerwachen in nicht hin. 
reichend geschützten Vororten eingerichtet und 
mit je einem Offizier und 25 Mann mit zweri 
Motorspritzen besetzt. 

Seit Beginn des Krieges war das Regiment in. 
folge der immer zunehmenden Aufgaben, die es 
mit stets gleicher Begeisterung übernommen 
hatte, überanstrengt. Ende 1917 war der Mann; 
schaftsbestand auf . 1600 zurückgegangen, da die 
Sicherheitswachen in ·den inzwischen wiedereröff. 
neten Theatern nach und nach mit rund 300 Mann 
besetzt werden mußten. Die Herausziehung der 
dem Feuerwehr. Regiment zugewiesenen Mann; 
schaften der Klasse 1914 zur Verwendung in der 
Front zwang den Kommandeur, Verstärkungen 
anzufordern. Der Bestand wurde ·daraufhin aus 
Landwehr und Landsturm auf 2100 Mann aufge~ 
füllt, eine l\'laßnahme, ,die zu ·einer sehr bedenk. 
lichen Überalterung führen mußte. 

Unter den bemerkenswerten Bränden und son. 
stigen ernsteren Ereignissen in Paris und seiner 
Umgebung slind zu nennen: 

Die großen E x p los ion s u n g I ü c kein der Rue 
·de Tolbiac (34 Tote, 97 Verletzte), der Redoute de la 
Double-Couronne, der Munitionsfabrik v'Ün Massy
Palaiseau, zweier weiterer Munitionswerke in Auber
villiers. des Munitionsdepots von Courneuve (wo 50 
Feuerwehrleute 14 Tage an der Wiederher~tellunl! der 
Gebäude ununterbrochen arbeiteten. um die Wieder· 
aufnahme der Arbeit zu ermöglichen); ferner die 
großen B r ä n devon Bon Marche. der fünf Magasins 
Genel'aUX, der Dubail-Passage. wobei 7 Arbeiter um
kamen, von Paris-France (12000 qm Fläche). das Ei n
s tu r z u n g I ü c keines fiinfstöekigen Gebäudes von 
100 m Länge usw. usw. 

nem Regiment war auch die Aufgabe übertra. 
gen, die Bevölkerung bei feindlichen Lu f t an", 
g r i f f e n zu a I arm i e ren. Dies geschah durch 
mit besonderen Sirenen ausgerüstete Feuerwehr. 
fahrzeuge, die in einer Viertelstunde cine Ge. 
samtstraßenstrecke von 400 km abzufahren hat. 
ten und ·deren Einsatz mehrfach zweimal in einer 
N acht notwendig wurde. Das Signal "Fliegerge
fahr zu Ende" wurde in gleicher Weise durch 
Feuerwehrhornisten auf Feuerwehrfahrz.eugen ge. 
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geben. Hä.ufig erfolgten diese Alarmierungsfah r. 
ten während des Luftangriffs. In einem Falle er~ 
hielten die Fahrzeuge Maschinengewehrfeuer aus 
den feindLichen Flugzeugen. 

Das Regäment ist unter höchster Anspannung 
aller Kräfte den vielgestaltigen Anforderungen, die 
von allen Seiten gestellt wurden, immer und über. 
all unermüdlich nachgekommen, tim der Pariser 
Bevölkerung in den unzähligen Fällen von Not 
und Gefahr zu helfen. Niemand hat je vergeblich 
an die Einsatzfreudigkeit ,des Regiments appeUiert. 
Der Gouverneur der Festung erkannte die Lei. 
stungen ,des Regiments in einem Befehl vom 
6. Februar 1918 ausdrücklich an: 

.,ln der ~aeht 30./31. Januar 1918 ist das Feuerwehr
Regiment von Paris von zahllosen Stellen der Stadt 
gleichzeitig alarmiert worden. Die Schnelligkeit und die 
Genauigkeit, mit denen dieser schwierige Einsatz er
folgte, sowie die Wirksamkeit der getroffenen Maßnah
men und des tatkräftige Verhalten aller Abteilungen 
haben seitens der Bevölkerung und des Gouvernemen ts 
größte Anerkennung gefunden. Die Leistungen des Regi 
ments sind im Tagesbefehl besonders hervorgehoben 
worden. Ich spreche dem Regiment meine vollste An-
erkennung aus. gez. General Dubail." 

Tm ganzen ha t Paf'is 70 Fliegeralarme erlebt, da. 
von 1918 allein dreizehn in elf ,aufeinanderfolgen< 
den Nächten. Die bemerkenswertesten Angriffe 
sirrd folgende: 

31. 1. 1916 Zeppelinangriff mit 20 Bomben. 9 zerstörte 
Häuser, 25 Tote, 18 Verwundete. 

31. 1. 1918 Fliegerangriff mit 71 Bomben. Brand und 
Einsturz VOll 4 Häu ern, 25 Tote, 78 Ver
wundete . Großfeuer in den M,agasins Ge
ncraux. 

8. /9. 3,1918 Fliegerangriff mit 27 Bomben . 13 Hiiuser 
ahgebrannt oder eingestü.rzt, 12 Tote, 37 
Verwundete. Eine 100-kg-Bombe zerstörte 
ein fünfstöekiges J-f,aus vollständig. Die il~ 
dem Keller befindlichen H"useinwohner 
wurden geborgen. 

11 / 12.3. 1918 Fliegerangriff mit 39 Bomben, 24 zerstörte 
Häuser, 28 Tote, 29 Verwundete. Mehrere 
Großfeuer. Außerdem gab es in folge einer 
Panik in der ntergrundbahnstation Boli 
Vlar 60 Tote und 100 Verletzte. 

n ~. 191 8 Fliegerangriff mi t 7 Bomben. Eine 300-kg
Bombe z\::rstörte ein großes Wasserleitungs
rohr und ein Gasleitungsrohr von 600 mm 
Durchmesser ; da s lInter Druck brennend 
ausströmende Gas setzte 2 seehsstöekige 
Häuser in Brand, die restlos abbrannten. 
Ferner vier eingestürzte Häuser, 20 Totc. 
30 Verwundete. 

2, 6. 1918 Fliegerangriff mit 6 Bomben, Eine 300-kg 
Bombe zerstörte 5 Häuser, 5 Yef\,"undete , 

i, 0.1918 FliegeJ'langriff mit 44 Bomben, 1 Toter. 
mehrere Verletzte. 

16.6. 1918 Fliegerangriff mit 7 Bomben. Großfeuer 
von Paris-Franee, 2 Tote, 4 Verletzte. 

27. 6. 1918 Fliegerangriff mit 6 Bomben . 1 Großfcuer, 
1 Tot.cr. 

28. 6.1918 Fliegerangriff mit 20 Bomben. 10 Tote, 
10 Verletzte. Elf Gobäude st,urk beschädigt. 

16. 9.1918 Fli el1erangriff mit 25 Bomben. Erneutes 
Großfeuer in den l\lagasins Generaux. 

Die Verluste während der letzten sechs An . 
griffe waren zurückgegangen, ,da die Bevölkerung 
sich daran gewöhnt hatte, in die Keller zu gehen. 
Währerud die Luftangr.iffe vornehmlich bei Nacht 
erfolgten, ging die Beschießung durch die Fern. 
geschütze auch am Tage weiter und forderk 
Opfer. 

589 FLiegerbomben und Granaten sänd auf Paris 
gefallen und haben über 400 Tote und über 800 
Verletzte gefordert. 

Jede Feuerwehl'kasernc tmd jede Wache hatten 
eine U n fall s tat ion mit Kr a n k e n w a gen 
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und einem diensttuenden Arzt erhalten. D~r 
Krankenwagen rückte zu jedem Alarm bei Luft. 
angrriffen gleichzeitig mit dem 1. A:bmarsch aul). 

Aufkr,dem war ein Ins t a n d set zu n g s • 
die n s t, bestehend aus zehn Fahrzeugen mit 
allem erforderlichen Abstützun.gs. und Auf. 
räumungsg,erät, eingerichtet worden, der bei H~us, 
einsturz Ab teifungen durchzuführen, Bautrünv 
mer fortzuräumen und Verschüttete zu bergen 
hatte. Dieser Instandsetzung dienst, in dem vor. 
wie.gend die im Korps vorhandenen Bauhandwer. 
ker Verwendung fanden, hatte auch beschädi,gte 
Dächer zu dichten, eingedrückte Türen und Fen. 
ster wiederherzustellcn un d Blindgänger zu be. 
seitigen . 

Allein im Jahre 19]7 hatte Ida.s Regiment 8000 
Alarmierungen, darunter ]800 Brände. Weru1 man 
berücksichtoigt, daß darüber hinaus das Regiment 
außerdem monatlich 8000 Hydranten und die 
Löschanlagen aller wichtigeren öffentlichen und 
pnivaten Betriebe zu prüfen, die Kanalisations. 
anlagen im Stadtgebiet zu überwachen, die Feuer. 
melder zu rev1dieren, Werksfeuerwehren auszu. 
bilden, 80 Luftschutzinstrukteure für die Schulen 
und Milihiranstalten zu teIlen hatte, daß ferner 
100 Feuerwehrmänner zur Aufsicht an die 
Rüstungsindustrie abkommandiert werden muß. 
ten , wrird man anerkennen müssen, ,daß ,das Re. 
giment ,das Außerste geleistet hat und daß der 
Geist, der es beseelte, um ,rune solche physische 
Dauerbeanspruchung ,durchzuhalten, ein ganz aus ' 
gezeichneter gewesen sein mult 

W,iederholt wurde da.s Regiment auch zu 
H i I f eie ist u n gen in entfcr,nter.::n anderen 
Departements eingesetzt - so z. B. 7,U Aufräu. 
mungsarbeiten im Tunnel von Roule, wo ein Zug 
mit BenZ'in und Schwefelsäure entgleist war und 
infolge schwerer Explosionsgcfahr rune völLige 
SperruJl1g ,der Hauptlinie Paris- Rouen zu befürch. 
ten stand. Ferner wurden schwere Brände in den 
Reservefliegerparks von Mortemets und Versaillcs 
sowie in ,der Baumwollspinnerei von Hodent be. 
kämpft, wo trotz einer Entfernung von 63 km 
,das Regiment bereits zwoi Stunden nach Alarmie. 
rung das Feuer in der Gev,nalt hatte. 

An Sonderaufgaben s ind noch 7,U nennen: 
l.i, 12. 19H bis 21. 1. 1915 Entsendung einer mechanischen 

Leiter ,mit Besatzung in da s Armee-Haupt
quartier der X . . rmee . 

21. 10. 191.; Entsendung eines Kommandos nach Italien 
als Jnstruktionspcrsonal für die dortige Flam
men wcrfertru ppc. 

22,10. 191i Entsendung von zwei mechanischen Leitern 
mit Besatzung nach Bourbol1ne· les-Bains zum 
Abwracken eines gestrandeten Zeppelin
Luftschiffes. 

Laufende Inspektion der Gas- und Flamll1enwerfer
kompanien durch den Kommandeur des Regiments. 

Erkundung und Herrichtung des Kanalisations
netzes zur Ausnutzung für Lösehwasserzweeke. 

Schaffen von auges teilen an allen geeigneten offe
nen Gewässcrn für den möglichen Ausfa ll der v"'as
serleitung. 

Auf Befehl des Kriegsministers , des Marine. 
ministers lind des Ministers des Innern Wlar der 
Feuerschutz in den Kriegshäfen von Cherbourg, 
Brest, Lorient, Rochefort . TOllIon und in ,den Han. 
deishäfen von Dünkirehen. Le Havre, Rouen, 
N antes, Bordeaux, Cette, Marseille, La Pa1ice, Le 
Croisic, Saint.N azaire dureh das Regiment zU 

organisieren, desgleichen in den Munitions~.mstal. 
tcn von Ingoufs, Saint. licolas, Saint.Michel, Ver. 
geroux und Milhau. Ferner 'lInterla~ der Feuer. 
schutz folgender Anla,gen der Aufsicht des Re· 
g.iments: aller sta·atlichen Pulverfabriken, Flieger· 



schulen unti Deputs tier Armee unti Marino. der 
Zeughäuser der Artillerie, der kriegsw,ichtigen Be~ 
triebe von RueIIe, Indret, Guerigny, Roanne, fel' ~ 
ner der sehr wichtigen und gefährlichen Kampf~ 
stoff~Fabriken des Seine~Departements. 

Weitere Aufgaben waren: 
Organisation des Feuerschutzes in den Shidten 

hinter der Front; Beratung und Mtitwükung beim 
Schutz der Kllnststätten und Kllnstschätze von 
Paris; KO'I1troIIe der Schlltzrällme in mehr ,als 
2~ GebäLllden; Abgabe von Fahrern und tech, 
nlSchem Prersonal an andere Gemeinden zur Auf~ 
rechterhaltun.a des Feuerschutzes. 

Die Tiitigkeit des Fe ruerwehr ~ 
Re-giments in den der Beschießung 

ausgesetzten Städten. 
Reims. 

Am 2 . . \lär~ 1915 wurden 3 lv\otorspritzen mit Bc
sat.zung (l Offizier, 30 Mann) nach dem brennenden 
Rellns entsandt. 1917 erfolgte eine Verstärkung um 20 
M.ann. D.as Kommando verblieb bis 30. Mai 1918 in der 
Stadt und wurde, .a13 die La:ge unhaltbar geworden war, 
Zurückgezogen. Dieses Detachement tat mit dreimonati 
gem Wechsel drei Jahre lang seinen Dienst unter der 
ständigen und oft wochenlang anhaltenden Beschießung. 
',n den Jahren 1917 und 1918 w.ar der Kampf gegen das 
feuer besonders schwer, denn es brannten nicht mehr 
einzelno Häuser sondern ganze Häuserviertel nieder. 
I?,ie Mannschaft' mußte oft Tag und acht ohne Ab
losung gegen das Feuer ankämpfen. [m April 1917 gingen 
das Ratha,us und 120 benachbarte Häuser durch Brand 
vL~.rloren. Infolge zerstörter Wasserleitung litten die 

oscharbeiten damals erheblich unter Wassermangel. 
~m April 1918 wurd·e die Lage äußerst kritisch, denn es 

estand größte Gefahr, ·daß die gan~e Stadt dem Feuer 
z~m Opfer fie ll

). Vom 6. bis 13. April brannten infolge 
e~er plan.mäßigen Beschießung mit Brandgranaten 630 
H~user nieder. Allein am 21. April wurden weitere 120 
Hauser völlig eingeäschert. Trotz der Ul1geheuren An
. trengung hat das Detachement durchgehalten und sein 
Bestes getan, um die Stadt vor der völligen Vernichtung 
fU retten. Ohne Ablösung und auf der BrandsteIle sehla-
e~d sind Offizier und Mann tagelang im Angriff ge

blIeben und haben bei den ungeheuren Anstrengungen 
des ständig notwend'i<1 werdenden Stellungswechsels bis 
ZUr äußersten Erschöpfung gekämpft. 

Bis April 1917 verließ man sich bei der Brandbekämp
fWlg in der Hauptsache auf die städtische Wasserleitung. 
Aber die wiederholte ZerstörUGlg des Leitungsnet~es er
Zwang neue Maßnahmen. Man legte Saugbrunnen und 
an z.ahlreiehen Stellen Zisternen Yon mehreren Kubik
meter Inh.alt an. Dieser Maßnahme war es mit zu ver
~anken, daß, obwohl der größte Teil der Stadt nieder-

r3d1l1te, immerhin 1200 Häuser erhalten blieben. 
Außer der Brandbekämpfung wurde die Abteilung zu 

Sahlreiehen Hilfeleistungen verwandt, so z. B. bei der 
ergung der werh'ullen Kirchenfenster der Kathedrale 

und .anderer Kirchen. Diese Arbeiten, die ohne Gerüst 
D~sgeführt werden mußten, dauerten mehr a ls 3 Monate. 

Je Verluste dieser Abteilung betrugen 4 Tote. 30 Ver
Wundete. 

Ver dun. 
Am 26. j\ \ iir~ 1916 wurde eine Abteilung, bestehend 

aus 1 Hauptmann, 30 Mann mit 3 Motorsprit~en, ent
~andt. Sie unterstand dem Pl,atzkol11mandanten und war 
~m Rathaus in guter zentraler Lage untergebracht, wo 
Ihr .auch feste Keller als Schutzräume zur Verfügung 
btan.?en. Von Anfang an waren sehr heftige Brände :w 

ekampfen. die durch die fortgesetzte Beschießung ent
standen. Die Wasserleitung war ze 'stört und die auge
sEteIlen an offenen Gewässern auf die Maas beschränkt . 
. s mußten daher zahlreiche V\'asserbehälter besonders 
I[n hochliegenden Teil der Stadt aufgestellt werden. Die 
bereits vorhmldenen Zisternen waren in gutem Zustarnd 
U~d Wurden gefüllt gehalten. Das Detachement, das 
k.~e die übrigen alle drei Monate abgelöst wurde, be
l anupft.e rund 150 Br~nde. Na~hdem sich ab September 
917 (he Lage der l'eshl1lg Wieder besserte, wurde es 

naeh 18111unatigcill Aufenthalt zurückgezogen. Die Ab
teilungen haben zur vollsten Zufriedenheit des Festungs
kommandanten gearbeitet. Die Verluste betrugen 2 Tote, 
JO Verwundete. 

Ami e n s. 
Am 27. April 1918 traf eine Abteilung aus 1 Offizier, 

21 Mann mit 2 Motorspritzen zu der Zeit ein, als die 
Stadt ganz besonders unter Beschießung und Bränden 
zu leiden hatte. Das Det~chement hat zahllose Brände, 
darunter sehr schwere, erfolgreich bekämpft lmd konnte 
darüber hinaus bei vielen anderen Ereignissen wertvolle 
I Iilfe leisten. Die Wasserleitung und Saugestellen waren 
nach Zahl und rördermenge durchaus un~ureiehend. 
Deshalb wurden .11 große eiserne Wassertanke als 
Zisternen in die Erde versenkt. Da die städtischen 
\Vasserwerke yöllig versagten, übernahm der Führer des 
Detachements selbst deren Leitung. Die Feuerwehrleute 
setzten unter großen Schwierigkeiten das Wasserwerk 
und die Pumpenanlagen wieder in Betrieb. 

An Hilfeleistungen sind zu nennen: Bergung der 
Fenster, Orgel und Kunstschätze der Kathedrale, Siche
rung wertvoller Fresken, Räumung des Museums usw. 

ußerdem wurde bei der Instandsetzung von Häusern 
und Dächern geholfe:n. 3 Mann wurden verwundet. Am 
31. Oktober 1918 konnte die Abteilung nach Paris Z'U 

rückkehren. 
So iss 0 n s. 

Der Kommanda.nt der tadt, ·die schwer zu leiden 
hatte, forderte am 20. Juli 1916 2 Unteroffiziere Z'UT 

Ausbildung von Feuerlöschkommandos an. Da die hier
für ausgebildete Pionierabteilung nicht genügte und Ge
fahr bestand, daß die immer häufigeren Brände die 
ganze Sta·dt zerstörten, wurden Verstärkungen nachge
fordert. Daraufhin entsandte das Regiment 1 Offizier, 
21 M.ann mit 2 Motorspritzen. Diese Abteilung hatte 
14 Trage mit der Niederkämpfung der Brände zu tun. 
Ein achkommando "on 1 Unteroffizier, 5 Mann mit 
1 Motorspritze blieb nach Zurückziehung der Haupt
kriifte bis ZlI'1l1 28. 5. 1918 in der tadt. 

Die Lösehwasscf\'ersorgung durch die Wasserwerke 
war ungenügend, sie wurde jedoch durch die Aisne 
einigermaßen ergänzt. .-\ uch hier wurde die Anlage von 
Zisternen notwendig. I m ~anzen wurdpn -10 größere 
Rriinde hekämpft. 

.\ b be\" i 11 c. 
Am 20. "lai 1918 wurde durch dC~l Kriegsminister 

Feuerschutz für Abbeville angefordert. Dieser Anfor
derung wurde durch Entsendung von ] Unteroffizier, 
JO .\1.anl1 entsprochen. Die Stadt wurde heftig beschos
sen. Die Löschwasserversorgung war schlecht, der Hy
drantcndruck der noch unbeschädigten Wasserleitung 
völlig ungenügend. Die Abteilung bekämpfte zahlreiche 
Hrände u.nd leistete im Instandsetzungs- und Aufräu
lI1ungsdienst gute Dienste. 2 ~ann wurden verwundet. 
_\m 30. Oktober 1918 wurde sie zurückgezogen. 

e; h ä Ion s - s u r - ~1 a rn e. 
Seit dem 5. 1 ovember 1917 wal' ein Kommando von 

1 Unteroffizier, 6 Mann mit 1 .\1.otorspritze in Chälons
sur-Marne stationiert. Ab Dezember 19]7 hatte es ver
schiedene schwere Brände zu bekämpfen. Die im März 
1918 einsetzenden allnächtlichen Luftangriffe verursach
ten zahHose Brände und Zerstörungen. Tm Juli 1918 
wurde die Stadt mit weittragenden Geschützen be
schossen; hienbei mußte u. a. ein brennender Muuitions
zug gelöscht werden. Eine Verdoppelung der überan· 
strengten Mannseh.aft machte sich notwendig. Die 
Löschwasserversorgung a.us der .\I\arne und einer aus
reichenden Ringwasserleituölg genügte den Anfordenm
gen. Anfang November wurde die Abteilung zum Re
giment zurückberufen. Lediglich 1 ( Interoffizier blieb 
als Tnstruktcur zurück. 

Epernay. 
,'ach der deutschen Offensive im !-lai 1918 erhielt 

das Reimser Detachement Befehl, nach Epernay :w 
gehen. Gleich beim Eintreffen waren mehrere Groß
feuer zu bekämpfen. Mitte Juli werde die Beschießung 
so heftig, daß der Platzkommandarnt Verstärkung an -

') V~1. " Gasschutz lind Luftschutz", 7. Jg. (1937). S . 286- 288. 

95 



forderte. Diese wurde in Stärke VOn 1 Offizier und 
1 Motorspritze mit Besatzung gestellt. A ls diese Kräfte 
in Epernay eintrafen, war die Stadt geräumt. Gas-, 
Wasser- und E lek trizi tätswerke waren sti llgelegt, keine 
städtische Dienststelle war mehr am Platze, nicht ein
mal eine Einq uartierungsstelle. Die Feuerwehrabteilung, 
die meist unter feindlichem Feuer arbeiten mußte, hatte 
einen schweren Stand. Der P latzkomma ndant forderte 
da her weitere Verstärkung von 10 Mann mit 1 Motor
spri tze an. Die Wasserversorgung aUf> der Marne und 
einem kleinen Bach genügte nicht. An 10 Ste ll en wur
den Zisternen angelegt. Später gelang es dem Detache
ment, das Wasserwerk wieder in Betrieb zu setzen. 
Es w urden im ganzen 30 große Brände gelöscht und 
12 verschüttete Personen gerettet. 3 Mann wurden yer
wundet. 

D ü n kir c h e n. 
Da der Ha,fen von Dünkirchen ständi g beschossen 

und von Fliegern angegri ff en wurde, forderte der Ober
befehlshaber der Armee beim Regiment Hilfe a·n. Diese 
wurde in Stärke von 1 Offizier, 19 Mann zur Unter
stü tzung der Festungsfeuerwehr geschickt. Diese Ab
teilung verbli eb 2 Monate und 10 Tage dort und 
wirkte bei der Bekämpfung zahlreicher Brände mit. 
Sie wurde dann durch aus der Front hcral'sgezogenc 
Angehörige des Regiments ersetzt. 

Bar - 1 c - Duc. 
Bar-Ie-Duc hatte in folge von Luftangriffen unter 

schweren Bränden zu leiden. Am 3. Oktober 1917 wurde 
auf Befehl eine Abtei lun g von 1 Hauptmann, 3 Un ter
offizieren, 24 Mann mit 2 Motorspritzen entsandt, die 
im Rathaus untergebracht wurde. Die Löschwasserver
sorg'ung durch das Rohrnetz war völli g ungenügend. 
Dem Detachement zugewiesene Landwehra bteilungen 
wurden in der Brandbekämpfung ausgeh ild et. Viele 
Brände in der Stad t selbst und ihrer Umgebun ):! wurden 
gelöscht, umfangreicher Ins tandse tzun gsd ienst ge leistet 
und Kunstschätze gebo rgen. 

e 0 m pie g n e. 
Am 5. September 1915 wu rde auf Anreg ung der 

obersten Kunststelle e ine Abteilung nac h Com piegne 
zum Schutz des Schl osses geschickt. Feuerlösc hgeräte 
wurden beschafft und ·a ll e sanstigen Sicherh eitsmaß
nahmen durchgeführt. Die Mannschaft half auch wie
derholt bei Bränden in der Stadt und fand im März 
191 7 auch beim Abwracken eines durch A rtill e riefeuer 
abgeschossenen Zeppelin-Luftschiffes Verwendung. 27 
Bomben wurden über dem Schloß abg eworfen, aber 

nur eine einzige traf, olme großen Schaden anzurich
ten. Im April 1918 na hm die Zahl der Brände infolge 
Beschießung so zu, daß das Kommando verstärk t und 
ihm eine Abte ilung Voil 25 So ldaten unterstellt werden 
mußte. In der Nacht vom 21./22. Augu t 1918 trafen 
6 Fliegerbomben das Schloß. Am 29. Oktoher 1918 trat 
die Abtei lun g zum Regiment zurück. 

Die Verluste des Regiments bci der Brandbe; 
kämpfung und beä den sonstigen Hilfeleistungen 
in und außerhalb der Stadt Paris betrugen 6 Tote 
und über 100 Verletzte. 

An Auszeichnungen für diese Tätigkeit erhielt 
das Regiment 2 Offizierskreuze und 10 Ritter: 
kreuze der Ehrenlegion, 36 Militärmedaillen und 
177 Kriegskreuze. 

A lles in allem hat das Regiment an die Armee 
(Infanterie, technische Truppen, Gas: und Flam: 
menwerferforma tionen, Fliegertruppe 'ciSW.) 66 Offi: 
ziere, 266 Unteroffiziere und 789 Ma11J1 - also 
mehr als ,die I-lälfte seines Friedensbestandes _ 
abgegeben. Von diesen sind 54 Offiziere, 107 Un' 
t erofHzie re und 66 Mann gefallen. U nv erwundet 
zurückgekomme n ist kaum einer. 

In einem späteren Nachruf des Kommandeurs 
auf die Toten des Regiments finden sich folgende 
Sätze: 

"Wir neigen uns in Ehrfurcht vor den Gefalle' 
nen, die uns und ,den nach uns kommeruden Ge: 
schlechtem unvergeßlich bleiben werden, und 
deren Beispiel uns immer ein Ansporn sein soll, 
den Ruhm und dlie Ehre des Regiments zu wahren. 
Aber die stolze Erinnerung an die Kriegstaten des 
Regi~ents . darf un~ nicht verleiten, geringschätzig 
a~f dle .. F rI ed~ns l~stungen zu blicken. Vergessen 
wIr daruber 11Ie die lange Liste unserer auf Brand, 
s tellen gebliebenen Kam era,den, die vor mehr als 
100 Jahren begonnen wurde und die sich nie 
schließen wird. Möge uns die hohe und edle 
Pflicht des Regiments, die T ao und Nacht in der 
Er~üllung de~ oft schweren oder auch eintönigen 
Fnedensarb elt von un geford ert wird, immer mit 
hoher Begeis terung erfüllen. Denn unsere Auf: 
~abe ist wohl oft hart und aufreibend aber sie 
1st seg:nsreich und heilig. Denn die Sich'erheit der 
Sta,dt, 111 der das Herz Frankreichs schlägt, ist in 
un sere Hand gegeben." 

Gasaufklärun~ und Gasspürdienst 
H i e b e r I Major an der Heeresgasschutzschule 

I. 
Verfolgt man die im ausländischen Schrifttum 

zum Ausdruck kommenden Ansichten über den 
chemischen Krieg, so fällt folgendes auf: 

1. Dem Einfluß der chemischen Kampfstoffe auf 
die Kampfführung wird überall erhöhte Bedeutung 
beigemessen. 

2. Keine militärische Maeht glaubt daran, durch 
Achtung des chemischen Kri eges die Anwen: 
dung dieses modernen Kampfmittels wirklich 
unterbinden zu können, und di ejenigen Staaten, 
die solchen V ereinbarungen beigetreten sind, 
machen den V erzicht auf den Einsatz ihrer trotz: 
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dem weiterentwickelten Gaswaffe vom Verhalten 
des Gegners abhängig. 

Die .Folge .davon ist die Notwendigkeit, 
a) dIe MIt tel und M ö g I i e hk e i te n der 

Gas a b weh r immer mehr zu vervoU. 
kommnen , 

b) z~ ve.rhindern, daß die Truppe von einern 
fell1dhch en Gasangriff üb e r ra s ehe n d ge. 
faßt wird. 

Die. A u ~ s eh alt u n g der Ü be r ras c h u n g 
aber Ist .dle Voraussetzung für r e c h t z ei ti • 
g es W 1 r ~ sam wer d e n aller persönlichen 
GasschutzmIttel und taktischen Abwehrmaßnah, 



men. Gelingt dies, so ist die Truppe dadurch in 
einem Umfange geschützt wie gegen keine andere 
Art der Feindeinwirkung. 

Daher be.steht ganz allgemein das Bestreben, 
durch frühzeitige Gas auf k I ä run g die Truppe 
Zu warnen und der Führung ausreichende Unter~ 
lagen für ihre taktischen Entschlüsse zu liefern . 
Diese Gasaufklärung umfaßt: 

l. die Wetter~ und GcIändebeobachtung, 
2. die taktische Aufklärung, 
3. den Gasspürdienst. 

. ). Die W e t t erb e 0 b ach tun g besohränk t 
Sl~h auf die Fest:stellung, ob die Verwendung che~ 
miseher Kampfstoffe durch den Gegner überhaupt 
möglich ist und welche Einsatzverfahren bei der 
~?gebenen Wetterlage in Verbindung mit der Ge~ 
landegestaltung in Erscheinunf! treten können. 

Die Wetterbeobachtung und ihre Auswertung 
für den Gasabwehr,diens't sind zwar Sache der 
höheren Führung, trotzdem müssen aber die Ein~ 
flüsse von Windbewegung, Temperatur und Luft~ 
feuchtigkeit auch dem einzelnen Soldaten bekannt 
sein, denn Wirkungsgrad und ~dauer der einzelnen 
chemischen Kampfstoffe sind davon abhängig. Das 
rechtzeitige Erkennen, ob Gaswetter herrscht oder 
nicht, setzt die Truppe selbst in die Lage, einer 
möglicherweise eintretenden Gasgcfährdung recht~ 
zeitig durch entsprechende Maßnahmen zu be~ 
gegnen. -

Geliindeform, ~bedeckung und ~bew.achs·ung er~ 
schweren oder begünstigen Seßhaftigkeit und Wir~ 
kungsdauer der Kampfstoffe, beeinflussen die 
Windrichtung und bei Geländevergiftungen auch 
die Erkennungsmöglichkeit in bezug auf die s,inn ~ 
lichen Wahrnehmungen. 

2. Auch die t akt i s c h e Auf k I ä run g wird 
unter Umständen Vor b e r e i tun gen des' Fein~ 
des für den Einsatz chemischer Kampfstoffe oder 
unmittelbar vorhandc:ne Gasgefahr in folge Ge~ 
ländevergiftung oder ~begasung frühzeitig erken ~ 
l1en können. Die taktische Aufklärung erstreckt 
sich auf Luft ~ und Erderkundung sowie auf Beob ~ 
achtung der vom Feinde angewandten Gaskampf~ 
taktik. 

Lu/tau/klärung. 

ach ausländischen, vor allem russischen An~ 
sichten vermag schon die Luftaufklärung 
die ersten wertvollen Anhaltspunkte für drohende 
Gasgefahr zu liefern. Jede auffällige Verfärbung 
des Pflanzenwuchses einer sonst grünen Land~ 
Shehaft (wenn die Vergiftung 12 bis 24 Stunden vor~ 

er erfolgt war) oder im Winter die Gelb ~ oder 
B.raunfärbung der Schneedecke weisen auf Ge< 
If~ndevergiftung hin und ermöglichen die unge< 
ahre Feststellung von Lage und Ausdehnung der 

Vergifteten Geländeflächen. 
Feindliche chemische Abteilungen sind unter 

Umständen an ihren Vergiffungsfahrzeugen oder 
'geräten innerhalb einer Marschkolonne oder bei 
ihrer Vcrgiftungstätigkeit zu erkennen. 

Erdarbeiten, die auf den Einbau von Ga~ 
flßasehcn, Giftrauchkerzen oder Gaswerfern schlie< 

en lassen, Zurücknehmen der feindlichen Front 
o.der Räumung be.stimmter Geländeteile (um die 
eigene Truppe bei unsicheren Windverhältnissen 
b.~i Gasangriffen nicht zu gefähl'den oder das ge~ 
raum te GcI~inde zu vergiften) und schließlich so~ 
g~.r das Tragen der Gasmaske durch den Feind 
konncn ein Hinweis auf drohende Gasgefahr sein . 

Erdau/klärung. 

\Venn so die Luftaufklärung wertvolle Hinweise 
für drohende Gasgefahr und brauchbare Unter~ 
lagen für den Ansatz der Erdaufklärung Z'U liefern 
vermag, so können genauere Feststellungen über 
Art und Umfang dieser Bedrohung und beson~ 
ders der Ausdehnung, Stärke, Dkhte und des Ab 
ters von Geländevergiftungen oder vergifteter 
Sperrungen nur durch die El'daufkliirung erbracht 
werden . 

Der in der Erdaufklärung tätige Soldat muß 
dazu so geschult sein, daß er Wahrnehmungen, die 
Cl' beim Feind macht, richtig zu deuten vermag. 
Hierzu kommen in Frage: 

Geräusche und andere Anzeichen. die auf einen 
Blas~ , Giftrauch~ oder Gaswerferan griff schließen 
lassen (metallische Töne in vorderer Stellung, 
zischende Geräusche. besonderes Fluggeräu<;ch 
von Gasgeschossen, schwacher dumpfer Knall bei 
deren Detonation, weißgc1bliche Färbung des Ex< 
plooionsschwadens usw.). 

Aussagen von Gefangenen und Überläufern, 
Räumung der vordersten Stellung in einem be< 
stimmten Abschnitt durch den Gegner, Auffinrlen 
von Gasmunitionsteilen oder Behältern und Ge~ 
räten, die dem Einsatz chemischer Kamnfstoffe 
gedient haben , s ind als Gaswarnungszeichen für 
die Truppe zu werten. 

Auch die V erwendung ei\17:elner ebelgeschossc 
durch den Gegner zwec~s Feststellung von Rioh< 
tung und Geschwindigkeit der Bodenwinde kann 
ein Anzeichen für beabsichtigten Kampfstoffein< 
satz sein . 

Je nach Lage. Witterung und Gelände werden 
deshalb die Aufklärungs ~ und Erkundungsbefehle 
der h ö her e n und mit tl e ren Führung be~ 
stimmte Anweisungen an Luftwaffe oder Aufklä< 
rungseinheiten enthalten müssen . 

Ebenso ergänzen auch die Truppenführer gege ~ 
benenfalls ihre Befehle für die ahaufklärung 
durch besondere Anordnungen für die .. Gasauf~ 
klärung". 

A b e rau c h 0 h n e Befehl s i n d alle i mAu f~ 
klärl1ngs ~, Erkundungs< und Si c he ~ 
run g s die n s t t ä t i gen Soldaten zur Gas ~ 
a 11 f k I ä run g verpflichtet. 

II. 
Frühzeitige Feststellung und richtige Wertung 

solcher Anzeichen, die auf eine Vor b e re i ~ 
tun g des Feindes zum Einsatz seiner Gaskamnf~ 
mittel oder auf vorhandene Gasgefahr schließen 
lassen, schützen die Truppe vor der Übe r < 

ras c h u n g durch feindliche Kampfstoffe. 
Das Ver hai te n der Truppe selbst bzw. der 

E n t s c h lu ß des Truppenführers bei vor h a n .~ 
den er Gasgefahr wird neben seinem taktischen 
Auftraf! bestimmt durch die Art des vom Geg< 
ner eingesetzten Kampfstoffes sowie durch die 
hierbei angewendete Taktik. Dabei ist es unwe' 
sentlich, ob die Truppe die einzelnen Kampfstoff< 
arten erkennt. Für richtiges Handeln genügt allein 
die Unterscheidung nach Lu f t ~ und Gel ä n d e < 
kampfstoffen, eine Unterscheidung, die aber ge~ 
macht werden muß, wenn das Verhalten der 
Truppe zweckentsprechend sein soll. 

Diese E r ku n dun g, ob es sich bei aufgetre~ 
tenen Kampfstoffen um Lu f t ~ oder Gel ä n d e ~ 
kampfstoffe handelt, allgemein "Gasspurdienst" 
genannt, wird durchgeführt 

a) durch die Träger der taktischen Aufklä< 
rung, Erkundung und Sicherung (Späh~ , Er~ 
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kunoungstrupps, Sicherer, Gefechtsvorpost en, 
·Gasposten bzw, Gaswachen), 

b) durch ·die .. Gasspürtrupps" der I:. inheiten 
(Bataillone, Abteilungen) bzw. bei manchen 
Fremdstaaten ,durch solche be ondcrer che~ 
misoher Truppen. 

Die 0 u r c h f ü h run g des Gas pürdienstes 
beruht 

a) entweder nur auf der sinnlichen Wahrn~h~ 
mung der in der Luft vorhandenen oder Im 
Gelände haftenden Kampfstoffe (Organe der 
tak tischen Aufklärung) 

b) oder au ß erd e m auf der Feststellung vor ~ 
handener Geliindekampfstoffe mittels b e ~ 
so n der e r Spezialgeräte und ~stoffe (G as~ 
spürer). .. .. 

Die Träger der taktischen Ayf~l~run.g :,erfuge~l 
zur Durchführung ihrer GasspurtatIgkelt ube~ kel ~ 
nerlei Sondergeräte zur Feststellung. von Gelan.?e~ 
kampfstoffen und besitzen auch keme. Ga.sanzu~.e 
zum Betreten vergifteten Geländes. DIe ü berpru ' 
fung von Luft und Gelände auf Vorhandensein 
von Kampfstoffen beruht hier ein z i g und a 1 ~ 
1 ein, wie oben bereits erwähnt. auf sinnlichen 
Wahrnehmungen. Ebenso ist die Feststellung ver< 
gifteter GeländesteIlen nur in beschränktem Um~ 
fange möglich und bes teht oft nur in einer Ver~ 
mutung. 

Die beiden Organe des Gasspürdiellstes l1ntei'~ 
scheiden sich also durch die Aus r ü tun g für 
ihre pürtätigkeit und damit, wje ~ir sehen .wer ~ 
den in der Art der 0 u r c h f uhr u n g Ihrer 
Aufgabe und schließlich in der Si c her h e i t der 
Kam p f s t 0 f f e r k e n nun g. 

Weshalb überhaupt neben den Trägern der all< 
gemrunen Aufklärung noch besondere Spezialisten 
in Form von .. Gasspürern" ? Warum soll nicht jc ~ 
der Soldat als Gasspürer verwendet werden , um 
so mehr, als diese Spezialisten im Gefecht auch 
ausfallen können? 

Selbstverständlich ist es wünschenswert , daß 
jeder Soldat hierzu in ~er .Lage ist. Di.~ Fo.:~e~ 
rung: .. JeIder Kämpfer sem eIgener Gas.spurer! Ist 
a.n sich berechtigt und innerhalb gewJsser Gren ~ 
ZCn a,uch durchführbar. Man muß und kann auch 
an der Forderung festhalten, daß j e d e .. r Sold~t 
in -der Lage sein muß, ortsfremde G.eruche .. mIt 
Hilfe der Sinne wahrzunehmen. wobei ausdruck~ 
lich kein Wert auf genaue Bestimmung der che< 
mischen Kampfstoffe gelegt wird. .. 

Für ,cije Grussicherheit der Truppe m Ihrer Ge; 
samthcit genügt jedoch das Gasspürvermögen des 
einzelnen Soldaten nicht. Daz'u sind besondere 
.. Spezialist,en" erforderlich, 0 be:echtig~ der 
Kampf gegen ,das immer mehr um SIch greIfende 
Spczialistent,uffi erscheinen mag. 

Im Auslande geht man hier und da so weit , die 
Gasaufklärung überhaupt nur .. Spezialisten" zu 
übertragen, woraus geschlossen wel'1den kann, daß 
auch dort bercits crkannt ist, daß sich nicht j0der 
Soldat zum .. Gasspürer" cignet bzw. dazu aus~ 
bilden läßt. Gewisse nterlagen, wie gutes G e~ 
ruchsvermögen, Unterscheidung und Wiedererken ~ 
nen von Gerüchen uSW" s ind nun einmal hierzu 
erforderlich. 

In welcher Wei ' C vermag nun dcr Soldat etwa 
vorhandene Luft~ und Geländekampfstoffe zu er~ 
kennen und zu unterscheiden? Das Wesentlichste 
hierüber enthalten die einschlägigen Bestimmun< 
uen. Einzelheiten können außerdem in den bei den 
'Büchern: v. Te m p e 1 hof f, .. Gaswaffc und Gas~ 
abwehr", und Ha n sI i an. ..Der chemische 
Krieg" , nachgelesen werden . Es braucht deshalb 
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hier nur ganz kurz gestreift zu werden, wie sich 
die besonderen eigentümlichen Eigenschaften der 
Kampfstoffe bei ihrem Vorhandensein auf den 
Menschen bzw. seine Sinnesorgane äußern: 

a) durch ihre Reizwirkun g auf Augen, Atem ~ 
wege oder Haut, 

h) durch den ihnen anhaftenden eigentümlichen 
Geruch, 

e) durch Geschmackseinwirkung, 
d) durch Zerstörung der Vegetation , 
e) durch riederschlag am Boder. 

aa) als ebel (auch künstlicher Nebel kann 
stets Kampfstoffe enthalten), 

bb) in Tröpfchenform, wobei eine Dunke1~ 
färbung des Erdbodens eintritt; 

F) daneben geben auch die im Gelände aufge~ 
fundenen Sprengstücke von Gasg0Schossen, 
Kampfstoffminen bzw. Geräte cinen Anhalt 
für Auftreten und Art der verwendeten che~ 
mischen Kampfstoffe . 

Aus vorstehendem geht jedenfalls hervor, daß 
es für jeden Soldaten bereits ausreichende Mög~ 
lichkeiten gibt, um Kampfstoffe im Gelände wah:~ 
zunehmen und mit gewisser WahrscheinlichkeIt 
auch Luft~ und Geländekampfstoffe zu unterschei~ 
den, so daß die Forderung, die hier und da auf~ 
taucht, jeden Soldaten mit ein0JU einfachen Ge~ 
rät zur Feststellung von Kampfstoffen auszustat
ten, abwegig erscheint. Besonders sprechen aber 
zwei Gründe dagegen: 

1. Bei der feldmäßigen Kampfstoffverdünnung 
wür,de die Reaktion solcher Geräte und da. 
mit die Warnung der Truppe sowieso zu spät 
kommen. Die menschliche Nase arbeitet eben 
rascher und gibt hinsichtlich der ffiilitäri ~ 
sehen Erfordernisse im Gefecht die größere 
~icherheit. 

2. Die durch den Soldaten stets am Körper mib 
zuführenden Geräte und Gasspürmittel wür~ 
den eine erhebliche Belastung darstellen und 
sicher auch zu einer Verschwendung der 
Spürstoffe führen, ganz abgesehen davon, daß 
zudem noch für jeden Soldaten ein beson' 
derer. Schutzanzug nötig werden würde, wenn 
er seme Aufgabe richtig durchführen soll. 

Daraus ergibt sich die ]\i otwellldigkeit von selbst, 
es so zu belassen, wie die Vorschrift es zur Zeit 
vorsieht, d. h. zu trennen in cinen allgemeincn 
Gasspürdienst, den jeder Soldat mit Hilfe von 
s~nnUehen Wahrnehmungen auszuüben hat, und 
cmen besonderen Gasspürdienst, der Sache be~ 
sonders ausgesuchter und entsprechend a,usgebil ~ 
deter Leute, also der .. Gasspürer", ist die mit 
Sondergeräten zur Erfüllun!.! dieser Aufg'aben au". 
gerüstet ind . 

m. 
Ich habe eingangs darauf hingewiesen, daß diC 

Wetterlage gewisse Schlüsse zuläßt ob übe r ~ 
hau p t ein Einsatz chemischer Kamp'fmittel durch 
den Gegner zu erwarten ist. 

Besonders aber beeinflussen Windrichtung und 
Win~~eschwindigkeit. die Durchführung 'der Gas~ 
au~klarung bzw. GaSSIcherung. Beide wirken sich, 
namentlich bei Geländevergiftungen hinsichtlich 
des Zeitpunktes der ersten Feststeliund und der 
Art der Durchführung der Gasaufklä~ung ver. 
chieden aus. 

Folgende vier Bilder mögen Überlegungen her. 
a~?stellen, die bei der Gassicherung bzw. Gasauf~ 
k Ja rung etwa anzustellen sin,d: 



1. Aufstellung von Gasposten 

Lage: 
(B i I d 1). 

Der Kommandeur eines in B.~dorf als Regiments" 
reserve liegenden Bataillons entschließt sich. Gas~ 
Posten auszustellen , da der Gegner nach einer 

b 
a~hricht des Regimen~ Kampfstoff~ e~nzusetzen 

egmnt. So hat der Femd gegen dlÜ Im Walde 
nordwestlich B.,dorf in Stelluno befindliche s. FH.
Batterie vor 17G Stunden ein~n Gasüberfall mit 
anschließendem Lähmungsschießen ausl1cführt . 
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Bild 1. /~ / 
Uberlegungcn des Batl.-Kommandeurs: 

Aufstellung ·der Gasposten auf Höhe 287 und 
295 (fremdländische Ansichten: "Gasposten auf 
~öhe") unzweckmäßig, weil von dort aus keine 
pnwandfreie Feststellung der Art des feindlichen 

euerüberfalles (Brisanz oder Gas), also auch 
keine Warnung der Truppe möglich ist. Die Gas ~ 
. chwaden umfließen den genannten Höhenrücken 
In Richtung auf B.~dorf. Aufstellung der GasPQsten 
deshalb im Grunde, und zwar gegen den vVind, 
der aus ordwesten kommt. Wie weit die Gas< 
POsten l1egen den Wind nach N ordwesten vorge~ 
schoben werden müssen, um der ruhenden Truppe 
ZUr Durchführung des Gasalarms genügend Zeit 
~u. verschaffen, hängt von der Windgeschwindig ~ 
lI.elt ab; bei 4 m /sek. etwa 300 bis 400 m. 

2. Gas auf k 1 ä run g im Vor mai' s e h b e i 

Lage: 
Gegen w i n d (B i I d 2)'). 

Blaue Kolonne, mit Sicherung und Aufkhirung 
voraus, im Vorma rsch von Südwesten nach ord, 
o tell. Gegner hat am Illnabschnitt eine ausge, 
~~ntc k:ampfstoffsperrc angelegt. Nordwestwind. 

mdgeschwindigkeit :; m/sek. 
Verlauf der Aufklärung: 

I?ie vordersten Sicherungen werden im allge; 
~elJ1en bei Temperaturen über 100 C. und wenn 
~e. Durchführung .der Gcländcvergiftung nur kurze 

elt (etwa 1 Tag) zurückliegt, schon 1 km süd ~ 
Westlich ,der Brücke starken Gelbkreuzgeruch 
w~hrnehmen können. Die Truppe ist dadurch be, 
relts gewarnt, hält und setzt Gasspürer zwecks 

ufklärung an. 
G Die Gcländevergiftung wird hier also, cl. h . bei 

egenwjnd, fr ü h z e i ti g erkannt. Sic wirkt 
also. da die Truppe bis zum Eintreffen d r von 

den nun eingcsctzten Gasspürern erbrachten rest , 
stellungen über Art und Umfang .der Geländever, 
giftungen hält, ähnlich wie eine S per r c. Auch 
bei sogenanntem "stetigem" Wind, der immcr et, 
was pcndelt, können nur unter besonders giinsti ~ 
gen Verhältnissen große Lücken in der Vergiftung 
durch den Geruch festgestellt werden. 1st dies 
der Fall, so wirkt sich Gegenwind gegenüber Sei: 
renwind hinsichtlich der Gasspiirtätigkeit vorteil, 
haftcl' aus . Denn bei letzterem wir,d sich das Ge, 
ruchsfcld stets als zusammenhängende Geruchs, 
sperre darstellen. ' 

J. Gas auf k 1 ii r u 11 g i m Vor 111 ars c h 
h e i Rücken w i n d (B i I d 3). 
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Lage: 
Truppe im entfalteten Vorgehen gegen die 

Lumda. Vorausgeschickte Späh; und Erkundungs, 
trupps haben festgestellt, daß die Lumda kein 
Hindernis für ,die Infanterie darstellt (Breite 
2,50 m, Tiefe 0,50 m, Ufer fest) . Kampfstoffgeruch 
wurde nicht wahrgenommen, obwohl, wie aus 
Bild 3 ersichtlich, der Gegner eine Kampfstoff, 
sperre gelegt hat; es herrscht Westwind, d. h. die 
vorgehende Truppe hat -den Wind im Rücken. 
Verlauf der Gasaufklärung: 

Das Vorhandensein der Geländekam pfstoff, 
Sperre wird höchstwahrscheinlich erst festgestellt 
werden, nachdem die Truppe das Ostufer erreicht 
hat. Bei Rückenwind kann die Kampfstoffsperre 
demnach als "F a 11 e" wirken. Nach Ansicht des 
Auslandes wird man Wind, der dem Fe in d eden 
Kam p f s t 0 f f ger u c h z u t r ä g t, in den Fäl, 
len begrüßen, in denen es darauf ankommt, dem 
Gegner frühzeitig Aufenthalt zu bereiten, während 
R ü c k e n w i n d dann besonders erwünscht ist, 
wenn der Kampfstoff nicht nur aufhalten, sondern 
auch Verluste zufügen soll. Ocr Gegner soll also in 
die Geländekampfstoff,Sperre wie in eine "Falle" 
hineinlaufen. Dieser Gefahr läßt sich nur dadurch 
begegnen, daß Späh, oder Gasspürtrupps fr ü h , 
z e i ti g mit bestimmten Gasaufklärungsaufträgen 
gegen lostverdächtige GeländesteIlen ange etzt 
werden. 

4. Gas auf k I ä run g i m Vor m ars c h 
bei Seiten w i n d (B i I d 4). 

Lage: 
Truppe in breiter Front im entfalteten Vor, 

"ehen gegen Ilz,B.,Abschnitt. Feind hat Gelände, 
kampfstotf,Sperre gelegt, wie aus Bild 4 ersicht, 
lich. Es herrscht Westwind. 
Ablauf der Gasau/klärung: 

Die der Ilzbrücke am Bachknie zunächst gele, 
gene Einheit wird die Geländevergiftung zuerst 
feststellen allerdinj:!s erst, wenn sie sich u n mit, 
tel bar ~ m Rande der Kampfstoffsperre befin, 
det. Hat sie den Kampfstoffgeruch rechtzeitig be' 
merkt, so ist es ihre Pflicht, die achbarabteilun, 
gen sofort zu warnen, 'C\amit diese nicht in die Ge, 
ländevergiftung hineinlaufen und damit die Gas, 
aufklärung durch Gasspürer auch hier sofort ein, 
setzt (Zeitgewinn). 
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Anmerkung: 
Die taktischen Aufklärungsorgane bzw. di e Gasspürer 

haben in Bild 4 ein geschlossenes Ger u e h s f eId vor 
s ich. Die Feststellung von engen Gassen und Durch· 
lässen, durch welche die Truppe mit aufgesetzter Gas· 
maske vorgehen kann, ist nur unte r unverhältnismäßig 
~roßem Zeitverlust möglich. Auch in diesem Falle ist 
fr ü hz e i ti ger Ansa tz der Gasspürtrupps mit be 
s t i 111 m t e m S p ü rau f t rag erforderlich, im Gegen
satz zu Beispiel 3 jedoch in erheblich größerer Anzahl. 

.. Au~h Bodenform und Bodc<nbewachsung haben 
fl!r dIe ~rkennbarkeit von Geländevergiftungen 
eme gewIsse Bedeutung. Einzelheiten werden in 
einem späteren Ahschnitt Ausbildung der Gas' 
spürer" besprochen werden:' 

IV. 
Die in den bisherigen Abschnitten angestellten 

Betrachtungen über die Möglichkeit, drohende 
o?er vorhandene Gasgefahr zu erkennen, bjlden 
,dIe. Grun.dlage für j e d e Gas auf k I ä run g , 
glelchgultJg, ob sie durch Gas s p ü r e r oder 
durch 0 r g a n e der t akt i s c h e n Aufklärung 
erfolgt. 

.... Die .!ol~enden Abschnitte sollen zeigen, wie der 
GasspurdIenst beider Organe durchgeführt wird, 
und auf den Unterschied in Verhalten und Spür, 
crgebnis hinweisen. 

A. Gasaufklärung durch O rgane der taktischen 
A ufklärung. 

Zunächst sind zwei Hauptgrundsätze herauszl\' 
stellen: 

1. Späh, und Erkun.dungstrupps, Sicherer und 
Gefechtsvorposten usw., denen k c i n e be' 
sonderen Ga.sspürtrupps zugeteilt sind, set' 
zen, sobald sIe Kampfstoff riechen, sofort die 
Gasmaske auf und geben das Zeichen Gas, 
wa.rn~ng" an die Truppe zurück. " 

2. Bel Jedem verdächtigen bzw. ortsfremden 
Geruch, gl eie h w e Ich e rAr t , ist nach 
Aufsetzen der Maske g run d sät z I ich 
nach si c h t bar e n Spuren zu st.:chen, um 
festzustellen, ob der Geruch von einer etwa 
vorhandenen Kampfstoffsperre herrührt oder 
nicht. Diese Spuren werden selbstredend auf 
der Windseite zu finden sein. 

Das weitere Verhalten der vorbezeichneten Auf, 
~lärungsorgane ist davon abhängig, ob sichtbare 
Spuren v?'l1 Kampfs.toffen im Gelände gefunden 
~orden smd oder mcht, d. h. ob e sich um Ge. 
lande ' <;>de.r Luftkampfstoffe handelt. Die folgen. 
d.en Beispiele - es siQd mit Absicht solche auS 
ell1~achsten Lagen gewählt - sollen den Unter' 
schIed klar machen. 

I. Ver haI te n g e gen übe r Luft kam p f ' 
s t 0 f fe n. 

Lage: 
Bei s pie 1 1 (R i 1 d 5). 

Ein Spähtr.upp hatte Auftrag, festzustellen, ob 
Hochdorf femdfrei ist. Als er den Rotwald er' 
reicht, sind aus Gegend der Brücke 1 km nördlich 
davon mehrere an Ausbläser erinnernde dumpfe. 
hohlklingende Artilferieeinschläge hörbar. Beim 
Betreten. des i!ll ~ aIde liegenden Brückengrundes 
macht Sich em eIgenartiger stechender Geruch 
nach faulendem Obst oder Heu bemerkbar. D · r 
Spähtrupp schöpft Verdacht auf Vorhandensein 
von Kampfstoffen. 

V erhalten des Spähtrupps: 
1. ofort Maske auf. 



2. Falls Sichtverbindung zur Truppe: Ruf ode.: 
Z eichen "Gaswarnung". 

3. S u c h e n na c h si c h tb are n S pu r e n. 
Hierzu geht der Spähtruppführer vorsichtig 
auf eine GranateinschlagsteIle zu und sucht 

(( Ho'« /[ 
. ~ - ~.~~ 

Bild 5. 

nach Tröpfchen oder Flccken am Boden oder 
an Pflanzen in deren Umgebung. Findet er 
nichts, was auf Geländekampfstoffe schlie ~ 
ßen läßt, so kann es sich im allgemeinen nur 
um "Luftkampfstoffe" handeln. 

4. Nun ers t wird Me I dun g zurückgeschickt , 
daß ,der Grund an der Brücke b egast ist, d. h. 
daß nur "Gasgeruch" festgestellt wurde. 

5. Anschließend führt der Spähtrupp seinen 
Auftr ag u n t erD u r c h s c h r e i t endes 
begasten Brückengrundes aus; ob im Schritt 
oder Laufschritt, hängt von der Gefechts <
lage ab. 

Bei s pi e I 2 (B i I d 6). 
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Bild 6. 
Lage: 

B Batter ietrupp X soll in Gegend Ochsfurt eint: 
B . ~.~te lle erkunden. Kurz bevor er in Höhe ·der 

rucke 1 km s üdlich Ochsfurt ankommt, ist ein 
kurzer Feuerüberfall auf diese und das im Walde 
S~ehende Inf.,Batl. erfolgt ; als der Batterietrupp GCh der Brücke n äher t, ist ein apothekenartiger 

erueh deutlich fes tzus tellen. 

Verhalten des Batterietrupps : 
1. Maske auf. 
2. "Gaswarnung" geben. 
3. S u c h e n n ach si c h t bar e n S pur e n 

(vgl. Beispiel 1, Bild 5). 
4. Me I dun g an nachfolgende Batterie, daß 

"Gasgeruch" an der Brücke wahrgenommen 
wurde . 

5. A usführung des Auftrages: Hier jedoch nicht 
weiterreiten auf der Straße nach Ochsfurt, 
sondern Brücke überschreiten und weiteres 
Vorgehen ostwärts des Baches. Grund: Der 
Ostwind treibt die Gaswolke auf den bewal. 
deten Osthang von Punkt 70. Hier staut sie 
sich und folgt dem Bachgefälle gegen Ochs< 
furt. Der Trupp müßte entweder mehrere 
hundert Meter im begasten Wald (unnötige 
Beanspruchung von Mann und Filter) oder in 
höherer Gangart reiten . 

~ ''''f. 

--- ~ ~~' 
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Bild 7. 

Ir. V c r h a I t eng e gen übe r Gelände
ver g i f tun ge n, 

Bei s p i e1 3 (B i I d 7). 
Lage: 

Ein aus südlicher R.ichtung gegen Höhe 61 vor~ 
gehender Reiterspähtrupp mit dem Auftrag, fest. 
zustellen, ob diese Höhe feindfrei ist, nimmt auf 
dem Wege dorthin in Gegend Buschgruppe 50 m 
südlich des Uhlbaches senf~ bzw., wie einige Leute 
behaupten, meerrettich artigen Geruch wahr. 
Verhalten des Spähtrupps: 

1. Halt! Maske auf! 
2. Zeichen "Gaswarnung" an die nachfolgende 

Truppe. Während die Reiter die Pferdebeine 
auf etwaige Lostspritzer untersuchen, geht 
der Spähtruppführer gegen ,den Wind vor 
und sucht sorgfältig nach sichtbaren Spuren 
einer etwa vorhandenen Lostsperre, 

3. Findet er ,auf dem Boden oder an einzelnen 
Zweigen oder Blättern Spritzer oder Tröpf" 
chen, die außerdem nach Meerrettich riechen, 
so erfolgt nunmehr "Gelbkreuzwamung" 
oder Meldung: "Gelä\1ldevergiftung" an die 
Truopc mit kurzer Meldung über weiteres 
Verhaltendes Spähtrupps. 

Anmerkung: 
Der Spähtrupp darf vergiftetes Gelände ni c h t be· 

treten ; er muß verS'll'chen, es zu umgehen. Hierzu be
wegt sich der Führer mit seinen Leuten am Rande des 
Geruchsfeldes entlang gegen den Wind und sucht das 
Ge lände immer wieder auf Vorhandensein vün Lost
spUlren ab. Vor all em muß der Spähtrupp an seinem 
Au.ftrag, festzu stell en, ob Höhe 61 feindfrei ist, fest-
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halten. Nach der Lage der Lostsperre in Bild 7 kann 
der Spähtrupp bei der 100 m ost.'v ärts davon ~el egenen 
Buschgruppe nach Norden abbIegen wld wIeder auf 
Höhe 61 zu reiten . 

Ehe der Spähtrupp nach Osten abbiegt. schreibt der 
Führer auJ ein Meldekartenblatt (Gasspürfähn chen us\\' o 
führen nur di e Gasspü rcr mit) ra sch 
entweder : 

Z7.J8 

oder : 

1-1.88. 
"" 
"" 

und befestigt diesen Zettel ein ige Meter vo n den ver
gifteten Buschgrupp en entfernt irgendwIe an Slchtbarcr 
Stelle (vgl. Bild 7). Die nachfolgende Truppe Ist da
durch gewarnt, erkemlt sofort dIe vorhn11dene Um
gehungsmögli ehkeit und kaml nach der Llge auf den 
Einsatz von Gassp ürern verzichten. 

B e i s pie I -l: (B i I d 8). 
, '--- Lage: 
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(}. (}. ~ Bild 8. waldes stellt Geh. 
M. sta rken "Senf~ bzw. Meerrettichgeruch" fest. 
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VerhalteIl des Erkundungstrupps : 

1. Maske auf! - Trupp hält bzw . geht so weit 
zurück, bis er den Geruch nicht mehr wahr< 
nimmt. 

2. "Gaswarnung" an Jie Kompanie. 
3. Gefr. M. sucht gegen den Wind nach sicht~ 

baren Spuren in Form von Tröpfchen, dunk~ 
len Flecken am Erdboden oder nach welken 
oder verfärbten Pflanzen . Stellt er keine An~ 
zeichen fest , .die auf "Geländevergiftung" 
schließen lassen, dann 

-t. Meldung an die Kompanie , daß "Gasgeruch" 
wahrgenommen worden ist. Dabei is t jedoch 
Gefr. M. berechtigt , gegebenenfalls die Ver ~ 
mutung a uszusp rech en, daß der Senfgeruch 
vielleicht von einer Vergiftung des U hlbaches 
herrührt. 

.'). Gcfr. M. durchschreitet mit aufgesetzter 
Gasmaske und unter weiterem Absuchen des 
Geländes in Richtung auf se in Ziel das Ge~ 
lände und führt se inen Auftrag aus. 

Bei s pie I 5 (R i 1 d 9). 
Lage: 
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den Vor ~ 
marsch wic~ 
der angetre< 
ten; Sicherer 
voraus. Als 

die Sicherer 
die Gegend 

Bild 9. Brücke er ~ 
reichten, macht sieh schwacher Geruch nach Meer~ 
rett ich bemerkbar. 

Verhalten der Sicherer: 

1. Halt! Maske auf! 
2. "Gaswarnung" an die nachfolgende Truppe. 
3. S u ehe n n ach s ie h t bar e n S pur e n. 

An n Cl h m e : Die Sicherer find en zwar keine 
Tropfen oJ er von Kampfstoff herrührenden 
dunkleren Flecke auf dem Boden usw., es 
fällt ihnen aber auf, daß die Pflanzen in wei. 
ter Ausdehnung welk aussehen und eine gclb~ 
liehe Färbung angenommen haben, so daß sie 
auf di e Vermutung kommen, es könnte trotz~ 
dem eine Geländevergiftung vorliegen oder 
vorgelegen haben. 

4. Vorsichtshalber machen sie deshalb an ihre 
nachfolgende Truppe die Meldung über eine 
anscheinend vorliegende "Geländevergiftung" , 
d: h. sie sprechen in ihrer Meldung nur eine 
Vermutung aus und überlassen die endgül ~ 
tige Feststellung, um was es s ich handelt, den 
nun einzusetzenden Gasspiircrn. 

Anmerkung: 
Der Versuch. weitcr ostwä rts ein e kampfstofffreie 

Lücke r,um etwaigen Durchzichen der Kompanic zu 
suchen, ist hier nach der Ausdehnun g der "verfä rbte.n" 
Bodenbewachsung zwecklos. Die feststellung, ob sie 
ei ne noch wirksame oder eine schon veraltete Ge
I ä n cl e y e r g i f tun g vor sich haben, die der Kom
panie ein Durchschreiten mit aufgesetzter GaSlTTlaske 
gestatten würde (vgl. Beispiel 4), ist den Sicherr rnnieht 
möglich. 



.1. Deshalb bleiben die Sicherer am Rande tier 
Kampfstoffsperre liegen und warten das Ein< 
treffen der "Gasspürer" ab. 

Die vorstehenden Beispiele dürften genügt ha ~ 
ben, um zu zeigen, in welcher Weise un ere Sol ~ 
daten im Gasaufklärungsdienst auszubilden sind 
und worauf es dabei ankommt. Desgleichen dürf~ 
~en die Beisp,jele das WarnverfahreTI und dabei 
I11sbcsondere das verschiedenartige Verhalten d~r 
Aufklärungsorgane erläutert haben je nachdem, 
ob "Gasgeruch" festgestellt wurde oder Verdacht 
auf "Geländevergiftung" vorliegt. 

Stoßen die Aufklärungsorgane au f eine Kam pf~ 
stoffsperre und ist deren Tiefe nicht erkennbar , 
so gibt es für die Aufklärungsorgane nach War~ 
nung der Truppe nur ~wei Möglichkeiten: 

a) um geh e TI oder, wenn dies nicht möglich 
ist, weil es sich um eine in großer Breite an ~ 
ge\c.gtc Sperre handelt, 

b) VOr der Lostsperre liegen blei > 
ben . - Gegebenenfalls bei versehentlichem 

"" 

Betreten wieder an den Rand zurückgehen, 
das Eintreffen der Gasspürer abwarteJ1 und 
sich behelfsmäßig entgiften. Den Gas pürern 
kann in diesem Falle insofern vorgearbeitet 
wer·den, als der vordere Rand der Kampf> 
stoffsperre und unter Umständen deren Brei ~ 
tenausdehnung erkundet werden. 

Die "Feststellung" von Kampfs toffsperren durch 
Organe der taktischen Aufklärung beruht im we~ 
sentlichen nur auf einer "Vermutung". Obwohl 
mithin diese Art der Gasaufklärung mangels tech< 
nischer _Mittel kein ab sol u t ein w a nd fr eie s 
Bild der Gasgefährdung und der dadurch beding: 
ten Schutzmaßnahmen geben kann, liegt ihre Be ~ 
dcutung jedoch darin, daß durch die Ausbildung 
a 11 e r Sol d a te n als Gas auf k I ii r e r bis zu 
einem gewissen Grad die Truppe vor Ü ber> 
raschungen geschützt und für die folgendc Gas> 
spürtätigkeit der "Gasspürer" eine wertvolle 
Vorarbeit geleistet wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

Uber die Leistungsfähigkeit von Atemfiltern 
Dr. H. Kr 0 e pe 1 in, s. Z. Professor an der Universität Istanbul 

Nach einem am 18. 12. 1936 in der Türkischen Physikalisch - Naturwissenschaftlichen Gesell
schaft gehaltenen Vortrag 

, ~an mag sich fragen , ob es sich in ,der heutigen 
6eJt, in der die Gasmaske schon in der Hand fast 
~ines jeden Zivilisten ist, überhaupt noch lohnt , 
111 einem Kreise von Wissenschaftlern über die> 
sen Gegenstand zu sprechen. Man mag sich auf 
den Standpunkt jenes berühmten Mediziners steb 
len, der eines Tages mit dem unvergeßlichen Her> 
mann Ambronn zusammentraf und ihn fragte. 
Warum er sich soviel mit der Theorie des Mikro> 
skops beschäftige: "Sehen Sie, ich benutze doch 
11.~ch einen Regenschirm; ich habe mich aber noch 
nIe veranlaßt gesehen, mioh mit der Theorie des 
Regenschirms zu beschäftigen." 

Der genial einfache Aufbau d es At e m f i 1 > 
te r s der Gasmaske mag Betrachtungen über die> 
sen Gegenstand erst recht als überflüssig erschei r
nen lassen. Leider ist nun die Theorie des Filters 
nicht gerade einfach. Sie ist aber durch cine grö> 
ßere Anzahl von Arbeiten hinreichend geklärt 
und soll hier auch nicht noch einmal cntwickelt 
Werden. Worauf es ankommt, ist allein, die außer> 
ordentlichen Leistungen dieser unscheinbaren 
Bl.echkapsel zur A nschauung zu bringen und einige 
Falle des sogenannten ,.Versagens" des Filters zu 
erklären . 

Der Zweck des Atemfilters ist, alle schädlichen 
B.cstandteile aus der Atemluft zu entfernen, ob 
s~c als Gas, als Nebel oder als Rauch vorhanden 
IJ1d. Wie ,diese Aufgabe zur Zeit gelöst i t. darf 

F~s bekannt vorausgesetzt werden: Ein modernes 
~~Iter besteht aus dem ebelfilter und dem hinter 

lesem liegenden Gasfilter. Dieses wieder be t eht 
~r Hauptsache aus einer Schicht hochaktivierter 

dsorptionskohle und einer dahinterliegenden 
.,Mundschicht" , ,die in gekörntem Diatomit auf> 
ge. augte Chemikalien enthält. Den größten An> 
~eJ\ an diesen Chemikalien hat ,die Pottasche. die 
b~ der Kohleschicht duroh Zersetzung der adsor> 
Aerten Ga e etwa gebildete Säuren abfangen soll. 

ußerdom gehören in ,die Mundschicht Hexa> 
mcthylentetramin (Urotropin) als spezi fi sche . ., 

Rcagenz gegen Phosgen sowic komplexc Zinkvcr~ 
bindungen zum Abfangen von Zyan . 

Ein solches Universalfilter schützt gegen alle 
vorkommenden Industrie> und Kampfgase außer 
KohlenoxY'd . Die Aufnahmefähigkeit für die ein> 
zeInen Gase ist aber verschieden. Sie bleibt na> 
turgemäß hinter den Leistungen von Spezialfiltern 
zurück, die jeweils für die Aufnahme nur eines 
bestimmten Stoffes gebaut sind und daher für di e> 
sen Stoff eine vielfache Aufnahmefähigkeit b e> 
sitzen . Z. B. benutzt man in Betrieben, die Kälte> 
maschinen besitzen, Sonderfilter für Schwefel> 
diOXYd bzw. Ammoniak, für Arbeiten an den 
Gichtgasleitungen der Hochöfen solche für Koh~ 
lenoxY'd. Letztere wirken aber nicht durch Ad> 
sorption, sondern verbrennen da s K ohlenoxyd ka> 
talvtisch zu Kohlendioxyd. 

Heute soll jedoch nur die Rede se in von ,dem 
Universalfilter und insbesondere vom Verhalten 
der Kohleschicht. 

Eine kleine O berschlagsrechnun g zeigt, welche 
außerordentlichen Lei s tun gen von der Schicht 
verlangt werden . Man nimmt als Atemgeschwin> 
digkeit im Durchschnitt 30 Liter je Minute (ent> 
spreohend 7:! lIsek.) an . Der Durchmesser des Fib 
ters beträgt 9 bis 10 cm, sein Querschnitt rund 
75 bis 80 cm2

• Die Strömungsgeschwindigkeit der 
Atemluft im Filter beträgt also 500 : 75, d. h. 
6,65 cm /sek. Nun wird aber nicht kontinuierlich 
eingeatmet, sondern stoßweise ein> und ausgeat> 
met. Ferner macht man zwischen EiJv und Ausr
a tmen eine Pause. Die wahre Strömungsgeschwin : 
digkeit der Luft ist also zwei bi dreimal so groß. 
d. h. 13 bis 20 cm/sek. Die Dicke der Kohleschicht 
in den kleinen Atemfiltem ("Einsätzen") ist von 
der Größenordnung 2,5 bis 3 cm. Die Schicht 
wird al«o etwa in 1/5 bis 1/'0 Sek. durohströmt. In 
dieser Zeit sollen aIle Verunreinigungen restlos 
entfernt sein. Es wird also schon im Hinblick auf 
die Geschwindigkeit der Arbeit sehr viel von dem 
Filter verlangt 
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Die A d s 0 r p ti 0 n s g es eh w i n d i g k e i t an 
Kohle ist verschiedentlich gemessen worden, in~ 
dem man eine bestimmte Menge Kohle mit einem 
abgeschlossenen Volumen Gas zusammenbrachte 
und die Druckabnahme im Gefäß zeitlich ver~ 
folgte. Wenn diese Anordnung auch ganz andere 
Verhältnisse schafft, als sie bei der Gasmaske vor~ 
liegen, kann man aus den Ergebnissen ,doch eini ~ 
ges auch uns hier Interessierende entnehmen. 
Auf Bild 1 ist die adsorbierte Menge gegen die 
Zeit aufgetragen. Anfangs erfolgt .die Gasauf~ 
nahme sehr rasch, um dann langsamer zu werden 
und chließlich sich nur ganz langsam einem 
Gleichgewichtszustand zu nähern. Das bedeutet, 
daß die unbeladenen Kohlekörner sehr rasch ad~ 
sorbieren; je mehr Gas schon aufgenommen ist, 
um so langsamer und komplizierter werden die 
Vorgänge. 

Bild 1. V~r1aul der Adsorptionsgeschwindigkeit bis zur Sältigun~ . 
B gil t lür (gegenüber A) doppelte Gaskonzentralion. 

Wird die anfängliche Gaskonzentration erhöht 
(Schaulinie B), so steigt auch die anfängliche Ad~ 
sorptionsgeschwindigkeit. Es sei angcnommen, daß 
dieser Anstieg den Konzentrationen verhältnis~ 
gleich ist. Den Benutzer der Gasmaske interessiert 
nun aber vor allem die nicht adsorbierte Menge 
(Bild 2), d. h. die Gaskonzentration, die nach einer 
bestimmten Zeit noch in der Luft vorhanden ist. 
Diese ist ebenfalls um so größer, je größer die 
Anfangskonzentration ist. Die nicht abgefangenen 
Reste sind aber bei den gewöhnlich vorkommen" 
den Giftgehalten so unmerklich klein, daß man 
den Einfluß der Adsorptions~eschwindi~keit nicht 
zu erwähnen pflegt. 

a 

Zeit 
Bild 2. Adsorbierte (a,) und nicbt adsorbierte (a2) Menge der 

Gesamlgasmenge ao' 

In ein e m Falle aber wird das Verhalten des 
Atemfilters nur verständlich, wenn man weiß, daß 
zum Abfangen der Gifte eine immerhin meßbare 
Zeitspanne nötig ist. Jedem Fachmann ist die 
Regel bekannt , daß man in der Nähe eines plötz~ 
lichen Gasausbruches oder eines einschlagenden 
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Gasge chosses auch unter der iaske den Atem 
anhalten muß, bis sich die dicksten Schwaden 
verzogen haben. Sonst würde das Filter beim 
ersten Atemzug durchschlagen. Die hierbei ange~ 
saugten Giftmengen reichen nun bei weitem nicht 
aus, um das Filter zu sättigen. Der Grund für das 
Durchschlagen liegt vielmehr darin, daß man dem 
Filter n ich t die n ö ti g e Z e i t I ä ß t, um 
diese ausnahmsweise hohen Konzentrationen resb 
los abzufangen. 

Gewöhnlich erfolgt das Durchschlagen dadurch, 
daß das Filter g e sät t i g t wird und deshalb 
auch bei langsamer Strömung nicht mehr die letz ~ 
ten Reste der schädlichen Gase adsorbiert. Wenn 
man sich die Vorgänge in der Kohleschicht ge~ 
nauer ansieht, so kann man sich das Verhalten 
beim "normalen Durchschlagen" anschaulich klar~ 
machcn. Die folgenden Betrachtungen geben die 
theoretische Behandlung des Problems in nicht 
mathematischer Form wieder. 

Man denke sich die Kohleschicht in dünne 
Scheibchen zerlegt und diese Scheibchen ausein~ 
andergerückt (Bild 3). Dann bringt man die erste 
Schicht in Berührung mit gashaitiger Luft (Kampf~ 
stoffkonzentration co); es stellt sich ein Adsorp ~ 
tionsgleichgewicht ein. Die Anfangskonzentration 
Co fällt bis auf CI, während die Schicht die Menge 
a, aufnimmt. In der zweiten Schicht wird diese 
Konzentration wiederum vermindert auf C2 die 
dem neuen Adsorotionsgleichgewicht entsp;icht. 
In der dritten chicht erfolgt das gleiche. begin~ 
nend mit ,der noch niedrigeren Anfangskonzen ; 
tration C2, usw. in allen folgenden Schichten. 

SchieN 1 2 3 4 

o 00 
Konzentration Co C~ 

Bild 3. Schema der Filterwirkung. 

Die adsorbierte Menge ist in ihrer Abhängigkeit 
von ~er ~onzentration durch die sogenannte Ad~ 
sorptIOnsIsotherme bestimmt, d. h. durch die ma' 
th~ati.sche ~ormel, die angibt, in welcher Weise 
bel gleIChbleibender Temperatur die von einem 
Gra.mm K.ohle aufgenommene Menge von der 
GleichgewIchtskonzentration abhängt. Dieser Zu> 
<;ammenhang ist rein schematisch in Bild 4 dar~ 
gestellt. Von links nach rechts ist die Gleich~ 
gewichtskonzentration in der Luft von unten nach 
oben die von einem Gramm K~hle adsorbierte 
.\'lenge, d. h. die Belegungsdichte in der Adsorp ~ 
tionsschicht, auf,getragen. Bei kleinen G leichge ' 

(j/eichgewicills-Konzentration c 
Bild 4. Adsorptionsisotherme. Im Gleicbgewichtszustand adsorbiert. 

Gasmenge a in Abhängigkeit von der KonzentratioD c. 



Wichtskonzentrationen steigt die adsorbierte 
Menge annähernd linear und sehr steil an. All, 
~ählich wird der Anstieg geringer, bis schließlich 
dIe adsorbierte Menge bei Erhöhung der Konzen , 
tration kaum noch zunimmt. 
~ Für die Praxis ist von größerem Interesse die 
Frage, wie groß die Aufnahmefähigkeit der Kohb 
schicht ist, d. h. bei welcher Belegung der Kohb 
schicht gerade die ersten merkbaren Anteile Gifb 
gas in das Innere der Maske gelangen. Auoh auf 
diese Frage gibt die Adsorptionsisotherme Aus< 
Jcunft, jedoch wählt man dazu am besten eine an, 
~ere Darstellung. Man zeichnet die gleiche Schau, 
lInie wie in Bild 4, nur legt man die Achsen um' 
gekehrt. In Bild 5 ist auf der Abszisse die j~ 
Gramm Kohle adsorbierte Menge, auf der Ordi< 
nate die Gleichgewichtskonzentration abgetragen. 
~er Maßstab ist gegenüber Bild 4 vergrößert, da 
Ja besonders die ganz kleinen Konzentrationen in, 
teressieren. Wie man sieht, schmiegt sich die 
Kurve anfangs sehr eng an die Abszisse an. Das 
bedeutet, daß die Kohle eine gewisse Menge 
Kampfstoff aufnehmen kann, ohne daß ,die Gleich< 
gewiohtskonzentration meßbar von Null verschie< 
den ist. Ganz allmählich hebt sich die Kurve von 
der Achse ab und erreicht bei der Stelle a' den 
Konzentrationswert c', der diejenige Konzentra< 
tion bezeichnet, bei der der ' Kampfstoff geradc 
sinnlich wahrnohmbar wird. a' bezeichnet also 
den kritischen Punkt, bei dem der Kampfstoff d:ls 
Filter zu durchschlallen beginnt. 

C 

c' 

'ne! 5. Adsorption.isotherme. Gegenüber Bild 4 sind die a·Achse 
und die c-Achsc vertauscht. 

Nun ist die Konzentration des Kampfstoffes in 
den verschiedenen Schichten der Kohleschicht ver< 
?hieden groß. Oberschlägt man die Konzentra, 

hon der einzelnen Scheibchen an Hand von Bild 4, 
So ist ohne weiteres klar, daß die adsorbierten 
Mengen genau so wie die Gleichgewichtskonzen< 
trationen von der ersten Schicht zur zweiten ab, 
nehmen und um so geringer sind, je höher die 
Nummer der Schicht ist. Auf der Innenseite der 
Kohleschicht herrsoht also stets die geringste 
Gleichgewichtskonzentration und ist auch stets 
die geringste Menge Kampfstoff je Gramm Kohle 
Vorhanden. Das Filter schützt solange, wie in der 
d~m Munde am nächsten gelegenen Kohleschicht 
dKle kritische Belegungsdiohte a' bzw. die kritische 

onzentration c' nicht erreicht ist. 
. Von besonderer praktischer Wichtigkeit ist, daß 

SIch auch oberhalb a' bzw. c' die Schaulinie von 
Bild 4 nur sehr langsam von der a-Achse entfernt, 
~- h. also nicht plötzlich große Gasmcngen durch< 
T.'~echen, die gesundheitsschädlich wirken können. 
l:..,s bleibt also genügend Zeit, nach dem ersten 
~ahrnehmen des Kamnfstoffgeruches das Filter 
In aller Ruhe auszuweohseln. 
f" f:s ergibt sich ferner, daß für die "Leistungs< 
ahigkei t" , d. h. hier Aufnahmefähigkeit, des Fil, 

ters Jie Ver t eil u n g des Giftstoffes auf die 
einzelnen Bezirke der Kohleschicht von maßge< 
bendem Einfluß ist. Die Aufnahmefähigkeit hängt 
nicht nur von der gesamten Kohlenmenge, sondern 
auoh von der räumlichen Anordnung der Kohle' 
schicht ab. Mit dem gleichen Kohlegewicht wird 
man um so größere Leistungen erzielen, je länger 
die Kohleschicht wird, d. h. je kleiner der Quer, 
schnitt ,des Filters gewählt wird_ Praktisch kommt 
man aus zwei Gründen bald an eine Grenze. Es 
war bei der Erläuterung des Beispiels an genom, 
men worden, daß sich in jeder Schicht das Ad< 
sorptionsgleichgewicht einstellt. Dazu bedarf es 
einer gewissen, wenn auch sehr kleinen Zeit. Die 
StrömungsgeschwindigKeit der zu reinigenden Luft 
darf also nicht so groß weflden, daß die zur Gleich, 
gewichtseinstellung nötige Zeit unterschritten 
wird. Ferner steigt mit der Länge der Schicht und 
ihrem geringer werdenden Querschnitt auch der 
Atemwiderstand an, der ebenfalls in gewissen 
Grenzen bleiben muß. 

Aus dem Abwägen dieser einander wi'<ier< 
sprechenden Forderungen sind der Filtereinsatz 
des großen Krieges und der der modernen Maske 
hervorgegangen. 

Bisher wurde in allen Betr,achtungen vorausge< 
setzt, daß es sich bei dem Adsorptionsvorgang 
um einen Luftstrom handelt, der nur .die Kampf, 
stoffe und keine weiteren gasförmigen Bestand< 
teile enthält. In der Praxis hängen nun die Ad< 
sorptionsverhältnisse außer von den Konzentratio< 
nen der Fremdstoffe und der hier außer Ansatz 
gebliebenen Temperatur auch von der Gegenwart 
anderer Gase und Dämpfe ab. Als solche kom< 
men in Betracht Kohlensäure und Wasserdampf. 
Beide Stoffe werden ebenfalls merkbar von der 
Adsorptionskohle aufgenommen. 

Dic K 0 h I e n s ä ure der Atmungsluft ist von 
Wichtigkeit bei der Einwegatmung, d. h. wenn die 
eingeatmete und die ausgeatmete Luft durch das 
Filter streichen. Beim Ausatmen wer,den von den 
vier Prozent Kohlensäure der ausgestoßenen Luft 
merkliche Mengen adsorbiert, die beim Einatmen 
der kohlensäurefreien Außenluft zum großen Teil 
wieder abgegeben werden, indem sich auch beim 
Einatmen wieder das Adsorptionsgleichgewicht 
einstellt. Die Kohle, die vorher mit mehreren Pro< 
zent Kohlendioxyd im' Gleichgewicht war, muß 
beim Durchströmen mit kohlensäurefreier Luft 
wieder soviel C02 abgeben, bis adsorbierte Menge 
und Konzentration im Gas einander entsprechen. 
Dies wirkt sich wie eine Vergrößerung des Mas, 
kentotraumes aus. 

Diesem Nachteil der Einwegatmung steht ein 
Vorteil gegenüber. Genau so, wie das Filter beim 
Einatmen C02 abgibt, muß es beim Ausatmen 
einen Teil ·des adsorbierten Kampfstoffes an die 
kampfstofffreie AusatemJuft zurückliefern. _ Da< 
durch wird -die "Leistungsfähigkeit", d. h. hier die 
Ben u tz u n g s d aue r des Filters, erhöht. Man 
könnte glauben, daß ein Filter bei Einwegatmung 
beinahe ewig verwendbar bleibt. Dem ist jedoch 
nioht so, weil ·die Ausspülung des Filters nicht 
restlos erfolgt und außerdem hier noch ein Vor< 
gang einsetzt, ,der bisher vernachlässigt wurde, 
obwohl er für die Leistungsfähigkeit ,des Filters 
von Wichtigl;:eit ist. 

Der Adsorptionsvorgang war bisher so darge< 
stellt wor,den, als ob die gesamte Kohlenrnasse sich 
ins Gleichgewicht mit dem Luftstrom setzt. Nun 
wird aber nicht die ganze Kohlenrnasse gleich< 
mäßig von dem Luftstrom berührt, sondern nur 
die Oberfläche der einzelnen Kohlekörner von 
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rund 1 bis 2 mm Durchmes er kommt direkt mit 
der strömenden Luft in Berührung. Es spielen 
also nur die äußersten Schichten eines jeden Koh. 
lekornes mit bei der Einstellung des Adsorptions~ 
gleichgewichtes. Von den Oberflächenschichten in 
das Innere des Kornes gelangt der Kampfstoff 
durch Diffusion. Die treibende Kraft, die Idas be~ 
wirkt, ist das Konzentrationsgefälle im Korn. Das 
Verhalten des Filters wird also nicht nur durch 
die Adsorptionsgeschwindigkeit, sondern auch 
durch die Diffusionsgeschwindigkeit ge regelt. Bei 
großzügiger Betrachtung spielt diese keine bedeu ~ 
tende Rolle, weil die Vorgänge hier im wesent~ 
lichen durch die größte Geschwindigkeit, und das 
ist die Adsorptionsgeschwindigkeit. bestimmt 
werden. 

Aus der Praxis ist bekannt, daß ein bei schncl~ 
ler Atmung durchschlagenes Filter sich "erholen" 
kann; wenn man es einige Zeit lang (vielleich t 
fünf bis zehn Minuten) nicht beatmet, so vermag 
es von neuem eine nicht unbeträchtlichc Mcnge 
Kampfstoff aufzunehmen. Diese Er hol u n g ist 
bedingt durch die Diffusion des in den äußeren 
Schichten der Kohlekörner adsorbierten Stoffes 
ins Innere. Dadurch wird die Konzentration der 
Außenschichten heruntergesetz t, und das Filter 
verhält sich so, als wenn es weniger beladen wäre. 

Die Diffusion kann aber zuweilen auch eine we ~ 
niger angenehme Überraschung bringen, wie sich 
in der eigenen Praxis gezeigt hat. Der Verfasser 
hatte seine Maske während des Urlaubs einige 
Wochen nicht benutzt. Das Filter hatte bei den 
letzten Übungen noch tadellos gearbeitet. Is die 
Maske von neuem in Gebrauch genommen wurde. 
schlug das Filter beim ersten Atemzug in reiner 
Luft durch' ). Auch diese unerwartete Erscheinung 
ist durch Diffusion bedingt. Nicht nur die Kon~ 
zentrationen innerhalb des einzelnen Kohlekor~ 
nes, sondern auch die Konzentrationsunterschiede 
in den verschiedenen Scheiben der Kohleschicht 
wollen sich ausgleichen. Bei diesem Ausgleich 
wandert der Kampfstoff also allmählich in Idie gar 
nicht oder sehr schwach beladenen rückwtlrtigen 
Scheiben ein, so daß in der mundnächsten Schicht 
die Schwellenkonzentration c' überschritten wird. 
Wenn man lange genug warten wollte, so würde 
sich in der ganzen Kohleschicht die gleiche Be~ 
legungsdichte einstellen; man kann also ange ~ 
brauchte Filter nicht beliebig lan ge lagern, auch 
wenn sie noch bei weitem nicht gesättigt sind. 
Für die praktische Leistungsfähigkeit der Filter ist 
dieses Verhalten von keiner erheblichen Bedeu ~ 
tung, wenn man ,die angebrauchten Filter von Zeit 
zu Zeit kontrolliert. 

Die Beeinflussung der Leistungsfähigkeit des Fil~ 
ters durch Was s erd am p f soll noch kurz be ~ 
rührt werden. Er ist besser adsorbierbar, als man 
nach seinem kleinen Molekulargewicht erwarten 
sollte. Lufttrockene Kohle enthält daher stets 
merkliche Mengen Wasser. Die Aufnahmcfähig~ 
keit für Kampfstoffe ist je nach dem Wassergehalt 
verschieden. Daher oll te möglichst 'ein be: 
stimmter Wassergehalt bei der Prüfung der Filter 
eingehalten und auch angegeben werden. Für die 
praktische Beurteilung in großen Zügen genügen 
aber die bisher üblichen Angaben über die Auf~ 
nahmefähigkeit der Filter. 

Bei der Aufnahme solcher toffe wie Phosgen . 
die durch Wasser ras eh zersetzt werden, wirkt 
ein Wassergehalt der Kohle lei s tun g s s t e i : 
ger n d. Die bei ,der Zersetzung entstehenden 

J) Verwendet wurde Bn-StoH. - Das Versagen der Mundschichl 
kann durch Austrockn, n bedingt sein. 

106 

Stoffe (Chlorwasserstoff und }(ohlendioxyd) sind 
wenig adsorbierbar; daher wird die Kohle ent~ 
lastet. 

Sollen hingegen Stoffe wie Chlorpikrin abge: 
f,angen werden, die mit Wasser nur sehr la n g : 
sam reagieren, so ver m i n der t der Wasser: 
gehalt die Aufnahmefähigkeit der }(ohle, weil die 
Wassermoleküle einen Teil der adsorbierenden 
Oberfläche blockieren . 

Besonders wichtig ist der Fall, daß sich im Fil: 
ter flüssiges Wasser kondensiert: es wird von den 
Poren der }(ohle wie ein Sohwamm aufgesogen, 
verhindert so den Konzentrationsausgleich inner: 
halb der Kohlekörner und bedeckt bald die ganze 
wirksame Oberfläche, so daß überhaupt jede Ad: 
sorption unterbunden ist. Das Filter ist dann also 
unbrauchbar. Bei Einwegatmung konnte das häu: 
figer vorkommen; dureh die Zweiwegatmung der 
S:Maske ist diese Schwierigkeit behoben. asse 
Witterung ist auf .das Verhalten der Filter von 
einem gewissen - wenn auch nicht ausschlag: 
gebenden - Einfluß, stört aber die Verwendung 
chemischer ~ampfstoffe ohnehin. 

Z usa m m e n fa s s u n g. Die Leistungsfähig: 
keit von Atemfiltern ist außer durch die Lage der 
Adsorptionsgleichgewiehte aueh durch zeitabhän : 
gige Vorgänge bestimmt. Erwähnt werden: 

1. die Adsorptionsgesehwindi~keit. Bei sehr ho: 
hen Kampfstoffkonzentrationen wird das Filter 
durchschlagen, weil man ihm nicht die nötige Zeit 
läßt, um alles zu adsorbieren: Das kann auch bei 
einem ungebrauchten Filter eintreten. 

2. Die Diffusionsgeschwindigkeit. Die Diffusion 
s~cht die. nterschiede der Bclegungsdichte in der 
KohleschlOht auszugleichen. Sie führt dazu, daß 

a) ein durchschlagenes Filter sich bei icht: 
gebrauch innerhalb kurzer Zeit (Minuten) er: 
holen kann, wenn es nicht bereits während 
längerer Zeiten in Benutzung gewesen ist . 
Der Grund dafür ist der Konzentrationsaus: 
gleich innerhalb des einzelnen Kornes' 

b) ein angebrauchtes Filter nach län4!er~m La: 
gern (Wochen oder Tage) beim ers'ten Atem: 
zug durchschlagen wird. Ursache ist der Kon: 
zentrationsausgleich zwischen Iden vorderen 
und hinteren Bezirken der Kohleschicht wo ' 
durch die Schwellenkonzentration c' auf der 
Mundseite übersehritten wird. 

3. ! ur g.estreift wird die Frage tles EinHusses 
der ~eu.chtJ~keit, der ic naeh der Reaktionsge: 
schwmdlgkelt der einzelnen Kampfstoffe mit Was: 
seI' verschieden ist. 

Verschiedenes 

Eingliederung des österreichischen Luftschutzes. 
, Am 26. \ä~z erfolgte in \\' ien durch dcn Vizepräsi 

l!cnteTI .. des RClchsluftschutzbundes, Gencntllcutnant von 
Sc h ! 0 d e r, die E inglicderung dcs bishcrigcn "Oster
rClchlschen Luftschutzbundcs" in dcn Rcichsluftschutz
bund. 

E in . Ehrensturm der ~""- iener SA., e in Musikkorps so
WIC emc EhrenkompanIe der Luftwaffe und die Lehr
abteilung des früheren Osterreichischen Luftschutz
bu.~des nebst einer Abordnung \\'iener Sclbstschutz
krafte gaben der würdi gen Feier den äußercn Rahmen. 
Behörden. Wehrmacht und Bewegung waren durch nam
haftc Persönlichkeiten vertreten. Zahlreiche Luft
schutzamtsträger aus \Vicn und Niederöstcrreich, be
sonders zahlreich aus den Wicner Arbciterbezirken. 
waren als Zuschauer herbeigeei lt, nachdem .der Zeit 
punkt der Eingliederung bckanntgeworden war. 

Generalleutnant von Schröder betonte in seiner An
sprache, daß der Reich ~luftschutzbunc1 cin Tcil der 



nationalsozialistischen Bcwegung sei mit der bc ondercn 
Aufgabe, den Selbstschutz der Bevölkerung in dcn 
schwersten Stunden der Na tion sicherzustellen. Der 
RLB. werde alles daran setzen, um mit Hilfc seiner 
fÜ!lfjährigen reichen Erfahrungen den Luftschutz Öster
~elchs auf den gleichen hohen Stand zu bringen. wie er 
Im übrigen Deutschland bereits erreicht sci. Der ÖstCl'
reichische Luftschutzbund, der unter schwierigsten Um
ständen sich chrlich bemüht habe, den Luftschutz
gedanken in dic Bcviilkerung zu tragcn, werde nunmchr 
als .. Landesgruppe Deutsch-Österreich" in die ZwiiIf
Millionen-Organisation des RLB. eingereiht. 

Sodann wurde die alte fahne des ÖLB. eingeholt, 
während die blaue Fahne des KLB. mit dem Haken
kreuz im Gardestern emporstieg. 

Bei einem ansch li eßen den Kameradschaftstreffen 
führte der Kommissarische Landesgruppenführer. SA.
Brigadeführer Lukesch, aus, daß die ehemalige Re
giemn.g Schuschnigg auch den Luftschutz sabotiert habe, 
obwohl er für Öste~rcich ei.nc Lcbensnotwendigkcit sei. 
Nunmehr aber würdcn Staat, Partei und Volk alles 
daran setzen, das Versäumte nachzuholen. -

Im Zuge der Neuo rdnun g des iisterrcichisehen Luft
sclrutzes wurde auch die Ö s t e r r e ich i s c h e G c -
mischte L 'uftschutzkommission aufge 
lös t. Ihr bisheriger Präsident, Genera lm3jor d. R. Ing. 
Edoord K ü ,c h I er, Ehrenpräsi dent des bisherigen 
Österreichischcn Luftschutzbundes, hat sich dcm Rcichs
luftschu tzbund zur V crfügung geste llt. 

Wissenschaftliche Frühjahrstagung des Fachausschusses 
für Staubtechnik beim Verein Deutscher Ingenieure. 

Der fa c h au s s c h u ß für S tau b te c h n i k des 
Verei ns Deu tscher Ingeni eure hi elt unter zahlrei cher 
Beteiligung aus Kreisen der Wissenschaft und Technik 

am 7. April im Ingenieurhau zu BerIin seine diesjährige 
wissenschaftliche Frühjahrstagung ab, die hauptsächlich 
den für die Messung von Kolloiden - zu denen auch 
die Staube gehören - geeigneten Verfahren galt. 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des 
fachausschusses, Prof. Dr. Ph. Sie dIe r, der einen 
Rückblick auf die Leistungen der deutschen Technik 
untcr der Staatsführung Adolf Hitlers gab und kurz 
über die Tätigkeit des Ausschusses im letzten Ge
schäftsjahr berichtete, sprach der Dircktor des Kaiser
Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektro
chemie, Prof. Dr. P. T h i es s c n, über .. Moderne Kol
loidforschung und ihre praktische Bedeutung" ; er be
tonte den besonderen Wert des Elektronenmikroskopes 
für die Erforschung der form und der Oberflächen
gestaltung der Kolloide und die Bedeutung der Kolloid
forschung für die Herstellung neuer Werkstoffe. 

Anschließend behandelte Dr. Dr. Li es e g a n g die 
chemischen Eigenschaften der ständig der Luft bei
gemischten Aerosolc, die vu lkanischen Ursprungs sein 
oder mit dcn Abgasen der Industrie hierhin gelangen 
können. Dr.-Ing. Bei sc her sprach über die Messung 
disperser Systeme im Elektronenmikroskop, Dr. Hiede 
man n über Bewcgungsgesetze der Aerosolpartikel mit 
besonderer Berücksichtigung der Koagulation im Schall
feld. \Veiterhin behandelten Dr. W i tz man n das 
Messen mit Photozellen und Dr. W i n k e I die photo
elektrische Messun g von Stauben und Nebeln. Den Ab
schluß bildeten Vorträge von Dipl.-Ing. Hau I über die 
Bedeutung der Oberfläche für den Ablauf chemischer 
Reaktionen und von Dr.-Ing. Sc h 0 0 n über Röntgen
untersuchungen an Stauben natürlicher Kohlen. 

Da diese Tagung sich ausschli eß lich mit wissenschaft
lichen Problemen beschäftigte. ist für den Herbst 1938 
eine weitere Tagung beabsichtigt. die sich mit der 
Stauh te c hili k hefassen soll. 

Der derzeitige Stand des zivilen Luftschutzes in England 
Einer unserer Mitarbeiter, der Ende vorigen Jahres 

kurze Zeit im Auslande war, hattc hierbei Gelegen
heit, sich in einigen Ländern an Ort und Stell e über 
den Stand des dortigen zivilen Luftschutzes zu untcr
richten. Seine Berichte über die dabei gewonnenen 
Eindrücke und Beobachtungen enthalten neben vielem 
unseren Lesern bereits Bekannten auch manch s 
Neue; vor allem aber liegt ihr Wert in der Geschlos
senheit der Darstellung. Wir bringen nachstehend zu
nächst seine durch neueres Ma tcrial auf den gegen
wärtigen Stand gebrachten A usführun gen über den 
e ng I i s c h e n Luftschutz; cin Bericht aus der 
Schweiz wird fol!!en. Die Schriftwaltun g. 

T. 
.In England wird der ziv il e Luftschutz auf Grund von 

RIchtlinien des Air Office durch das Air Ra i d 
Pr e c a u t ion s D e p ar t m e n t im Home Office 
bearbeitet. Er wird auch nach A nnahme des Luftschutz
gesetzes durch beide Häuser des Parlaments auf vö l
II!ger Fr e i will i g k e i t beruhen. Eine besondere amt
lehe Organisation, etwa dem S.- und H.-Dienst in 

I?eutschland entsprechend, gibt cs dort nicht. Die ört
hche zuständige Behörde faßt lediglich die im Frieden 
Vorhandenen kommunalen und staatlichen E inrichtun-

P
gen bei ciner gewissen Verstärkung derselben durch 

reiwillige zusammen. 
f\uch für den Werk luftschutz besteht vorläufig im 

FrIeden kein Zwang, Luftschutz- und Verdunkelungs
~aßnahmen zu treffen ; das gleiche gilt für Eisen bahn. 
"-asernen usw. 

Außer cinigen früher erschienenen Ha n d b ü c her n 
über Gasschutz, Bekämpfung von Kampfstoffschäden, 
Sachenentgiftun g und Gasschutzmaßnahmen auf Han
delsschiffen li egen jetzt ein Handbuch über .. Luft
schutzmaßnahmen in Fabriken und Geschäftshäusern" 
(Werk luftschutz), ferner cin solches über .. Luftschutz
maßnahmen in Schulen" sowie cines über .. Arztliche 
Behandlung von Gaskral1ken" vor. Ein weiteres Hand
buch über .. Bauliche Sicherung gegen Bomben und Gas" 
so ll demnächst herauskommen1). 

Einc ci 11 h e i tl ich e F ü h I' U n g im zivilen Luft
schutz gibt es in England bisher n ich t. Der Luftschutz 
geht über dcn Ort nicht hinaus. Im Ort selbst beauf
tragt dcr staatliche Polizeiverwalter eine Zivi lperson 
seiner eigenen Behörde mit der Bearbeitung der Luft
schutzmaßnahmen. Diese Person ist gleichzeit ig der ört
lichc Luftschutzleiter. 

n. 
Für die Dur c h f ü h run g von L u f t s c hut z -

ü b u n gen hat sich im La ufe der letzten Zeit ein ge
wisses Schema herausgebildet, über das nachstehend 
ausführlich berichtet sei: 

Die A I arm i e I' u n g der B e v ö I k e I' u n g wird in 
England künftig in ähnlicher Weise erfolgen wie in 
Deutschland. Da jedoch zur Zeit nirgends Sirenen vor
handcn sind, beginnen Luftschutzübungen vorläufig 
durch Ertönen von K a non e n s c hI ä gen, die weit 
außerhalb der Ortschaften zur Detonation gebracht wer
den. Hierauf beziehen die Bevölkerung und die Luft-

1) Ein e ausfü hrli che Würdigung dieser Schrillenreihe des Air Raid 
Prccauti on. Dcparlmcots folgt dcmn 'ichst. Die Schriflw.llun~. 
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schutztrupps ihre im Stadtgebiet ycrteilten Schutz
räume bzw. Standorte. 

Die L u f t s c hut z t r u p p s setzen sich zusammen 
aus Polizei, Feuerwehr, Straßenreinigungsdienst (unter 
Verstärkung durch Freiwillige) und aus dem nur aus 
Freiwilligen aufgestellten Straßeninstandsetzungsdienst 
sowie der Organisation "Freiwilligenhilfe", bestehen,d 
aus den freiwilligen Sanitätsorganisationen (St. lohn s 
Ambulance Brigade, St. Andrew's Ambulance Asso
ciation und Britisches Rotes Kreuz). Eine besondere 
Luftschutzuniform haben diese Trupps nicht, sie sind 
jedoch mit Stahlhelmen und Gasmasken ausgerüstet. 

Zur Be 0 b ach tun g während des Fliegeralarms 
fahren Feuerwehrfabrzeuge in den Haupt<traßen un
unterbrochen Patrouille. An wichtigen Straßenkreuzun
gen stehen sogenannte "Straßenwächter" (streetwarden) 
als Doppelposten, die, mit Stahlhelm . un~ Gasmaske 
ausgerüstet. die Aufgabe haben, bel. Eintritt .. ,:on 
Schadensfällen diese festzustellen und sie unverzu!!hch 
vom nächsten Fernsprecher aus der im Polizeigebäude 
untergebrachten Be feh Iss tell e zu melden. 

Luftschutzübungen finden im allgemeinen nur in 
kleinem Rahmen statt. Man setzt dann etwa folgende 
Kräfte ein: 

ein Löschzug, bestehend aus einer Motorspritze, 
Stärke 1/8, 
zwei Luftschutzsanitätstrupps mit je einem Kranken
wagen, Stärke je 1 '8. und 
ein Instandsetzungstrupp ohne Fahrzeuge, Stärke 1 8. 
Beispiele für angenommene S. c h a d ~ n s.f ä II e sind 

etwa folgende : Ein Haus. das Sich bereits Im Abbruch 
befindet. i<t von Brand- und Spren!!bomben getroffen. 
Im Obergeschoß und unter den Trümmern befinden 
sich einige durch Strohpuppen dargestellte Verletzte. 
Der Bombenaufschlag wird durch einen Kanonenschlag 
und rotes Feuer markiert. Die Straßenwächter stellen 
den Schaden fest. Nachdem sie ihn erkannt haben. meI
det einer von ihnen den Schaden vom nächsten 
Telephon dem Polizeirevier, d~.s die näehstg~legene 
Feuerwache in Kenntnis setzt. wahrend der zweite mit 
den Hausbewohnern an der Bekämpfunt:! des Brandes 
teilnimmt. Vier Minuten nach Eintritt des Schadens trifft 
in der Regel der Löschzug ein und entn.im~t das 
Wasser aus einem nahe gelegenen Fluß, ,~e.J ~le An
nahme besteht. daß die Wasserleitung zerstort seI. Na::h 
zwei weiteren Minuten kann die Feuerwehr den Brand
herd wirkungsvoll bekämpfen. Ein rauchvergifteter 
Mann, dargestellt durch eine Strohpuppe, wird an 
einem Seil aus dem oberen Stockwerk heraht:!elassen, 
auf dem Bürgersteig durch einen lehen den Menschen 
eroetzt und entsprechend der auf einem Zettel ver-
merkten Verletzung sachgemäß behandelt. . . 

Beim Eintreffen des Luftsehutzsanitäts~rupps Sind die 
Notverbände durch die Feuerwehr bereits ang~le!!.t. so 
daß der Sanitätstrupp mit dem Verletzten. de~ In einem 
modernen Sanitätskraftwagen untergebracht Wird, sofort 
abrücken kann. 

Ein Instandsetzungstrupp soll in einem versehüt~eten 
Teil eines Hau<es nach Verletzten suchen. Er findet 
auch einige Strohpuppen, die an Ort .und. Stelle durch 
männliche Personen ersetzt werden. Ein hmzugerufener 
Sanitätstrupp nimmt nun vor dem Abtransport zu~ 
Rettungsstelle zunächst die Behandlung der ,.Verl~tzten 
vor. während die Kräfte des Instandsetzung~dlenstes 
Abstüt7.Ungsarbeiten an einer gefährdeten Hauswand 
durchführen. 

Lost<chäden werden zunächst durch Gasspürer mit
tels gelber Fähnchen, nachts mittels abgeblendeter 
Sturmla ternen gekennzeichnet. Der Entgiftungstrupp, 
ausjlerüstet mit Gummianzüjlen und Gasma~ken. rammt 
an dem Standort der Fähnchen bzw. Laternen Eisen
pfähle von 1 ~ Meter Länge ein und verbindet ~.iese mit 
einem Seil, um dadurch das Betreten de< gefahreleten 
Gehietes dllTeh Passanten zu verhindern. Mittels Chlor
kalk und Was<erentnahme allS einem Sprenjlwagen he
ginnt anschließend elie Entgiftung des Platzes in der 
allflemein ühliehen Art. 

Kampfstoffgeschädigte Personen werden mit Hilfe 
eines Krankenwagens zur Rettungsstelle. die auch elie 
Entgiftungsanstalt enthält. /leschafft. Hilfsbereite Kran
kenschwestern vom Roten Kreuz hehmeleln elie Ver
letzten nach den Weisungen des zuständigen Arztes. 
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Für die Aus b i I dun g y 0 n L u f t s c hut z I ehr -
per s 0 n a I bestehen zur Zeit zwei Luftschutzschulen. 
die monatlich 120 Lehrer ausbilden. Oie Teilnahme ist 
freiwillig. Weitere Schulen sollen gebaut werden, da 
diese beiden dem Bedürfnis nicht mehr genügen. Die 
bisher ausgebildeten Luftschutzlehrer haben im ganzen 
schon 200000 Freiwillige im Luftschutz unterwiesen. 

Die V 0 I k s gas m a s k e wird erst im Krie~e ausge
geben. Seit Dezember 1936 sind bereits 20 Millionen 
Gasmasken hergestellt worden. Sie werden in beson
deren Lagerhallen zu je drei l"lillionen l\1asken aufbe
wahrt. von denen ebenfalls schon einigc ferti!!t:!estel1t 
sind. Insgesamt ist die Herstellung von 50 1'1 illionen 
Gasmasken vorgesehen. Außerdem wird in Erwägung 
gezogen. die Bevölkerung, die in der Nähe militärisch 
wichtiger Ziele wohnt, umzuquartieren. 

Tn England gibt es nur ein e n Ver dun k el u n g s 
gr a d. nämlich die völlijle Verdunkelung. Hierbei wird 
die Gas-Straßenbeleuchtung, soweit notwendig, durch 
Trupps der Gaswerke von Hand jlelöscht. Die elek
trische Straßenheleuchtung wird seh1nr!nrtig flelöscht. 
sofern eine Zentralschaltung eingerichtet ist. Zur Er
höhung der Verkehrssicherheit werden die Bordsteine 
mit weißer Kalkfarbe gestrichen. Außerdem stellt man 
auf den zahlreichen Verkehrsin~eln. die sich in 
England üheral1 nn wichtigen Straßenkreuzungen befin 
den. neuartige R ich t I a m p e n auf. hei denen eine 
etwa 30 cm hohe. weiß lackierte Fläche durch eine 
kleine Taschenlampenbirne verdeckt nngestrahlt wird. 
Den Strom liefert eine im Fllß dieoer RicHlampcn unter
gebrachte Batterie hoher Brennstundendauer. 

Zur besseren K e n n tl ich mac h u n g der Fa h I' -

ba h n werden in den Hauptverkehrsstraßen beider
seits längs der Bordschwellen Kat zen a u jl e n VOll 

etwa 5 cm Durchmes-er aufgestellt, die in einfachster 
Weise mit einem etwa 20 cm langen Holzsticl auf einem 
kleinen Brett befestigt und auf einer Seite weiß. auf 
der anderen rot sind. Sie werden so aufgestellt, daß auf 
der linken Straßenseite die roten. auf der rechten 
Straßenseite die weißen Flächen reflektieren (man fährt 
in Enl!land links). Durch die niedrille Anbringunllshöhe 
der Katzenau(:!en erreicht man. daß sie auch bei An
strahlung durch abgeblendete Kraftwagenscheinwerfer 
aufleuchten. Die Verwendunjl dieser Katzennugen ist 
vor allem wellen des in England häufijlcn ebels in 
Betracht gezot:!en worden. bei dem die Kenntlich
maehung der Bordoehwel1en mit weißer Farbe sich als 
nicht ausreichend erwiesen hat. Dieses Hilfmittel. das 
für die Erhöhung der Verkehrssicherheit von guter 
Wirkung ist. hat aher den Nnchteil. daß Fuß!!änger 
üher die kleinen Ständer. an denen dic Katzenaugen 
befe<tigt sind. stolpern können. 

Außerhalb der Ort<chaften versieht mlln Gas-Straßen
lampen. die als Riehtlampen brennen b leiben, auch mit 
blauer Farbe. 

. Da in England die Teilnahme an Luft chutzübungen 
bisher mehr oder weniger freiwi1lijl ist, bittet man vor 
Verdunkelungsübungen die Kraftfahrer durch die Presse. 
da.~ Yerdunkelungsjlehiet während der Ohungsdauer 
moghehst zu vermeiden. Tm übrijlen sind die Schein
werfer von Kraftwagen in der verschiedensten Weise 
abgeblendet. z. B. mit blauem Tuch. durch Papptafeln 
mit Lichtschlitzen oder durch schnabelförmige Ab
blendevorrichtungen. die allerdings nur eine Beleuchtung 
der Fahrhahn unmittelbar vor dem Kraftfahrzeug zu
lassen. Trotz. d;eoer verkehr<techniseh mangelhaften 
Ahh1endevornehtungen fahren die Kraftwat:!en ziemlich 
schnell. Dies dürfte im wesentlichen darauf zurückzu
führen sein. daß die Engländer durch die räufiden 

ehel im . Rlindfahren" sehr geschult sind. Da der Ver
kehr mit Kraftfahrzeugen im ehel auch hei vollem 
Scheinwerferlicht viel sehwicrijler ist als bei Dunkelheit 
und abjleblendeten Scheinwerfern, sehen die Engländer 
die Verkehrsabwicklung bei der "Verdunkelung" nicht 
alo be~onders schwierig an. 

In Häfen werden die Verladearbeiten bei abgeblen
deter Beleuchtung durchgeführt. Auf den Bahnhöfen 
werden für Signale und Weichen keine Verdunkelungs
mnßn~hmen . jletroffen. In den Züjlen hittet man die 
Fahrjlast.e. d'e Fenstervorhänjle zu schließen. 

Fur. d'e A.bblendung der Gebäude werden vorläufig 
praktisch kell1e Maßnahmen getroffen. Man beschränkt 



sich darauf, dic Innenbeleuchtung zu löschen. Für den 
~all eines Krieges soll geplant sein, a lle Fenster, Ober
hchter usw. von Gebäuden, auch in Fabriken, durch 
dunkle Stoffe, schwarzes Papier oder durch Anstrich 
der Fen~terscheiben abzublenden. 

Somit kann zusammenfassend über die Durchführung 
von Luftschutzübungen gesagt werden, daß sie zu 
nächst nur in kleinem Rahmen durchgeführt werden. 
um für größere Verhältnisse Erfahrungen zu sammeln. 
Die bei Übungen als Befehlsorgane und zur Schadens
bekämpfung eingesetzten Krälte sind zahl enmäßig 
gering, erfüllen aber wegen der dem Engländer eigenen 
Improvisationsgabc die ihnen gestelltcn Aufgaben im 
allgemeim:n gut. 

-Schutzräume sind bisher nur in geringstem Umfangc 
ausgebaut. Die Zivilbevölkerung muß daher während 
ein es Luftangriffs in den Wohnungen bleiben. Auch für 
Befeh Isstellen, Rettungsstellen und Standorte der Luft
schutztrupps sind Schutzräume nicH vorhanden. Ober
haupt ist in England das ganze Problem des Schutz
raumbaus technisch und finanziell noch nicht geklärt. 
Vor allem stößt in London der A usbau von Schutz
räum en auf Schwierigkeiten , da dort die meisten ~Tohn 
häuser keine Kellergeschosse haben. Dic Ver~ve~dun.g 
der weitverzweigten und sehr tief - zum TeIl rO b1s 
80 m - untcr der Straßenoberfläche li cgenden Unter
grundhahnschächte als Sammelschutzräume ist nicht be
ab.ichtigt, weil die Gefahr der Überflutung ~urch .die 
Them.e hei eincm BombenvolltrcFfcr zu groß 1St. H1er
zu ist aber zu bcmerken. daß während dcs Weltkrie~ .;!s 
die Bcvölkerung von London die Unt~rg ryndbahn
schächte in denkbar weitestem i\'\aße m1t ]·.rfolg al~ 
Schutz gegen LuFtangriffe ausgenutzt hat. 

1II. 
Die vorliegende Darstellung wäre U11Vollständig ohnc 

eine kurze zusammenFassende Betrachtung der ge 
setzlich'cn Verankerung dcs Luftschut 
z e s in England. Hier scheint auf den ersten Blick 
ein gewisser \ Viderspruch zu bestehen, da f.ür UJ~S 
Deutsche der Begriff Luftse.hutzgesctz unwe1gerhch m?t 
?em Begriff der LuftschutzpAicht verbunden 1st . .. W1e 
Jedoch bereits zu Beginn dieser Ausfuhrungcn erwahnt, 
ist in Endland der Luftschutz selbst vollständig auf 
der freiwilligen Mitarbeit des einz~lnen Staatsbür.gers 
aufgebaut, d. h. eine LuftschutzpA1cht besteht I11cht. 
Hieran hat sich !\lUch durch das inzwischen von beiden 
Häusern des Parlaments verabschiedetc Luftschutz
gesetz nichts geändert. 

D er E n t w u r f für das L ti f t s c hut z g e set z 
Wurde seitens der Regierung am 5 November dem 
U n t e r hau s z'ur er s t e n L e s u n g vorgelegt. Als 
Zweck des Gesetzes wurde die "Vorbereitung für den 
Schutz von Personen und Sachen gege n feindliche Luft
angriffe" ange~eben. Der Gesetzentwurf sa h lediglich 
eine Regelung der Auf gab e nun d B e f u g n iss e 
der ört lich en Behörden h insichtlich Bereit
stellung und La~erung von Schutzausrüstung, Bereit
stellung von Schutzräumen, Schutz öffentlicher Ge
bäude. TnstandsetzunQsdienst, Sanitätsdienst. Brand
schutz. Ga.schutz. Verdunklung vor. Für das Publikum 
selbst waren in diesem Entwurf lediglich Anweisungen 
Vorgesehen. 

Eine eingehende Erörte run g über den Tnhalt des 
Gesetzes fand im U nterhaus erst mit Beginn der z \\' c i
te n L es u n g des Gesetzentwurfes statt. die vom 15. 
bis zum 29. November 1937 dauerte und mit der An 
nah m e der Re g i e run g s vor l ag e endete. Der 
Innenministe r. Si r Samuel Ho are, be<lründete se lbst 
die Notwendigkeit der Vorlage. Er führte u. a. aus, 
daß jetzt schon innerhalb von 24 Stunden mehr Bom
ben auF England abgeworfen werden könntcn, als wäh
rend des gesamten Weltkrieges bei Luftangriffen auf 
England zum Einsatz gelangten. Dadurch dürfe aber 
keine Fatalistische Untäti~keit hervorgeruFen · werden, 
1m Gegenteil, jede GeFahr sei dazu da, überwunden 
Zu werden. Hinsichtlich der Übcrwi ndun g der Luft
geFahr käm en drei Mö~1ichkeiten in Frage: 1. die Ab
Wehr 11" 0 (1pr Luft. ? die Abw"hr von drr Erd e II"S. 
3. schließlich der Luftschutz. dem u , a. die AuFgabe 
zufalle. eine Panik unter der Bevölkenl11g zu vermeiden 
lind darüber hin aus die Aufr,echt erhaltL;ng des Betrie-

bcs aller der Einrichtungen zu sicheln, dic für eine 
Fortführung des geregelten Lebensganges unerläßlich 
seien. Der l\li.nister erinnerte sodann an die bekannten 
Streitigkeiten zwischen der Regierung und den Ge
meindeverwaltungen bezüglich der Finanzierung ·der 
Luftschutzmaßnahmen2). Diese Reibereicn seien jedoch 
nicht das wahre Kennzeichen der in den letzten 
Jahren in England geleisteten Luftschutzarbeit, die viel
mehr drurch das tat s ä chI ich Er r eie h te gekenn
zeichnet sei. Hier seicn zu nennen ,dic bereits in Durch
führung begriffene Verteilung von Gasmasken für die 
gcsamte Zivilbevö lkerung, der Ausbau der Feuerlösch
einrichtungen und die Organisation eines freiwilligen 
Hilfsdicnstes, für den sich bereits 200000 Männer und 
Frauen zur Verfügung gestellt haben. 

Da der Luftschutz sich in erster Linic auf die Zivil
bevölkerung erstrecke, sei auch seine 0 u r c h f ü h -
run g in erster Linie Auf gab e der z i v i I e n Ver 
\\' alt u n g. Die Gemeindebehörden hätten hier somit 
sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen, u. a. a'uf ·den Ge
bieten der Aufrechterhaltung der öffenthchen Sicher
heit, der Entgiftung. des Tnstandsctzungsdienstes, des 
Brandschutzes us\\'o Hieraus gehe schon hervor, daß 
das Luftschutzgesetz ni c h t eine Aufcrlc~ung neu e r 
P f I ich t c n bedeute, sondern lediglich schon be
steh ende ausweite. 

Zur Frage ·des Baues von Schutzräum e n 
betonte der Minister, ,daß hier weniger technische als 
\' ielmehr finanzielle Schwierigkeiten vorlägen, die zu 
einer Beschränkung nötigten. Wenn man nämlich die 
ganz·e englische Bevölkerung absolut bcmbensicher 
schützen wolle, so benötige man 1.5 Milliarden PF-und 
Sterling, eine Summe, die naturgemäß nicht aufgebracht 
werden könne. Es genüge aber, wic die Beobachtungen 
bezüglich des Ausbaues des Luftschutzes in den übri
gcn europäischen Staaten zeigten. wenn man sich auf 
den Gas- und Splittcrschutz beschränke. 

Wesentlich wichtiger sei aber der Aus bau des 
B ra n d s c hut z e s. Der M inistci' verwies hier dar
aut', daß durchschnitt li ch in London an jedem Tage 
15 Entstehungsbrände gemeldet würden. Wenn auch 
diese Brändo im allgemeinen keinen großen Umfang 
annähmen, so sci .doch zu bedenken, daß ein einzi·Qes 
angreiFend es flugzeug mindestcns die zehnfache Zahl 
von Brandherden legen könne. von denen einige sicher 
katastrophale Ausmaße annehmen würden, wenn nicht 
beizeite11 für wirkungsvolle Abwehrmittel gesorgt sei. 
Daher sähe das Gesetz vor, a ll en Hau sb e s i tz ern 
aus f ü h r 1 ich e Lei t f ä d c n über ·die Brandbe
kämpfung auszruhändi gen. Tm übrigen hätten die vor 
Ausarbeitung ,des Gesetzes durchgeführten Versuche 
gezeigt, daß die einFachsten Mittel, rechtzeitig ange
wandt, auch die wirkungsvollsten seien. Ferner werde 
an dem Entwurf einer billigen Ha n d fe u er s p r i tz e 
gearbeitet. deren Anschafful1l!Spreis so nie,dri~ gehalten 
werden soll, daß sic für jedes HallS beschafft werden 
kann. 

Die Regierung beabsich tige auch, den öffentlichen 
Brandschutz dadurch auszubauen, daß sie die Gemein
deverwaltunQen durch Zurverfügungstellung von neu 
zeitlichen Löschgeräten in erhöhtem Mllße unterstützt. 
Für diesen Zweck sei bereits eine neue Kraftfahrspritze 
rntworfen und erprobt worden, die in drei unterschied
lichen Größen hergestellt werde und sehr beweglich 
sei. Alle Gemeinden. die hi erfür in Frage kämen, werde 
die Regierung auf Staatskosten mit diesen neuen Ge
räten !\lUsrüsten, so daß lediglich die Fra::/e der Per
sonalerfassung von den Gemeinden selbst gelös! werden 
müsse. 

Alles in allem genommen ergebe sich, daß von .den 
durch die Luftschutzmaßn~hmen entstehcnden K 0 s t e n 
rund 90 v . H. von der Regierung übernommen würden, 
so daß die Gemeinden selbst nur 10 V. H. zu tragen 
hätten. 

Tn der anschließenden Aussprache gab der Unter
staatssekretär im Home Office, Mister Geoffrey 
LI 0 y d, noch einige bemerkenswerte Ergänzungen 
über die Tätigkeit des Air Raid Precau
ti 0 n s 0 e par tm e n t. Auf dem Flugp latz in 
Shoeburyness habe man, angeregt durch gewisse Er-

2) Vgt. "Gasschutz und Luftschutz", 7, J~, (1937), S, 247. 
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fahrungen in Spanien, eine Ver s u c h s s t r a ß e an
gelegt, die alle in den Großstädten üblichen Kabel, 
Wasserrohre, Gasleitungen, Abwässerkanäle usw. auf
weist, und haben diese Versuchsstraße sodann mit schwer
sten Brisanzbomben (500 pounds) beworfen, um die Ül 
den einzelnen Leitungen usw. entstehenden Schäden 
feststellen ru können . Hierbei sei im übrigen zu be
merken, daß derartig schwere Bomben im allgemeinen 
für Angriffe ,ruuf Städte wohl kaum in frage kämen. 
Ferner teilte Mister Lloyd mit, daß die Regierung 
mehrero Millionen San d säe k e auf ihre Kosten an 
die Gemeindeverwaltungen verteilen wer,de; die hierfür 
benötigte s.urrune werde zwischen einer und zwei 
MilLionen Pfund Sterling liegen. 

Am 8. Dezember fand bereits die dritte Lesung des 
Luftschutz,gesetzentwurfes im Unterhause statt. In der 
sich hierbei ergebenden Aussprache spielte vor allem 
die Frage der R ä um u n g eine besondere Rolle. Der 
fnnenminister, Sir Samuel Ho are, äußerte zwar, daß 
das Gesetz in der vorliegenden Form auch das R ä u -
m u n g s pro b I e m be f r i e d i gen d lös c, brachte 
dennoch aber selbst einen Zusa tzruürag ein, der die 
Gemeinden beauftragt, R ä u m u n g s p I ä n c aufzu
stellen und dem zuständig,en Staa tssekrctär zur Prü-

. fun.g und Genehmigung vorzulegen. 
Ein Abgeordneter stellte hier~u fest, daß eine voll 

ständige Räumung der Großstädte schon deshalb nieht 
in Frage käme, weil die zur Verfügung stehenden Ver
kehrsmittel einfach nicht ausreichten. Im übrigen ver
wies er auf Deutschland wld Frankr,eieh; er habe sich 
sehr eingehend ,damit befaßt, welche Stelltmi! diese 
beiden Länder zur Fra'ge der Räumung ei11Jlähmen, und 
dabei festgestellt, daß sie eine vollständige Räumung 
sämtlicher Großstädte nicht in Betracht zägen3

). So
danJl erg.riff der 111J1C11minister Ho are noch einmal 
das Wort. um ,davor zu warnen, nun all~u \'iele Geld 
mittel für Luftschutzmaßnahmen anzuwenden. Der 
L 'U f t s e hut z stelle zwar einen Ver t eid i gun g s -
cl i e n s t dar, ohne den das Land nicht bestehen könne, 
jedoch dürf,e hierfür nicht so viel a'Uigewendet werden, 
daß andere und im allgemeinen 'wichtigere Zweige der 
Landesverteidigung darunter leiden. 

Bezüglich der 0 bel' s t e n F ü h run g i m L u f t -
sc hut z machte Sir Samuel Ho ,a r e d1e _\litteilung. 
daß die Regierung uie Errichtung eines be~onderen 
Lu f t s c hut z - Gen e ra Ist ,a b es unter der Leitung 
eines Generalinspektors beschlossen ha,be. Diese neue 
Amtsstelle solle auf militärischer Basis aufgebaut wer
den; mit ihrer Einrichtung wur,de Flugkommandant 
Ho d seIl beauftragt. Diese Stelle ist zukünftig für die 
Zusammenarbeit uer Gemeinde\'erwal
tun gen sowohl untereinander als auch mit der Re
gierung ll11d für die uem Luftschutz dienenden wissen
schaftlichen Forschungen und Versuche \'erantwortlieh . 
Dieser Luftschutz-Generalstab verbleibt aber im Zu
stän ,digke.itsbereieh des Innenministe
r i ums. das somit auch weiterhin für den englischen 
zivilen Luftschutz die Verantwortung trägt. 

Ende Dezember wurde der Entwurf des LuHsehutz
gesetzes bereits deI'l 0 bel' hau sc zur Beschluß-

fassung :.mgeleitet. Gelegentlich der ersten BeratUJlg 
des Gesetzes im Oberhause wurde bekanntgegeben, 
daß die G es amt aus gab e 11 für L LI f t se hut z 
:6 W eck e in den nächsten drei bis vier Jahren etwa 
32 Millionen PFuI1;d (400 Millionen RM.) betragen wer
den, wovon 7 ,\<lillionen Pfund auf dic von cler Regi e
rung in den einzelnen Gcmeinden zu errichtenden Luft
schutzanlagen entfallen. 

Die Behandlung des Luftschutzes iJl beiden Häusern 
des Parlaments hatte auch eine lebhafte Er ö r t e -
I' U n g des L u f t s c hut z pro b I e m s in der eng
lischen Tagespresse zur Folge. Insbesondere das Re
giel'ungsorgan, die "Times", stellte hierfür umfang
reichen Raum zur Verfügung. Ln diesem Zusammen
hange wurde an den Parl'amentsreden zum Teil re~t 
heftige Kritik geübt, so z. B., wenn gesagt wird, daß 
diese "zrusammC11gestoppelt und schlecht informiert" 
gewesen seien, und daß die Abgeordneten im allge
meinen recht geringes Int'!resse an den Schutzmaß
nahmen für ihre Wählerschruft gezeigt hätten. In der 
Presse wurde auch mehrfach darauf hingewiesen, daß 
aus den Ereignissen in Spanien tU1d im Fernen Osten 
von interessierter Seite vielfach irreführende Schlüsse 
gezogen lmd verbreitet worden seien, ,die zu einer ganz 
falschen Einstellung der Bevölkel'Ung dem Luftschutz 
problem gegenüber geführt hätten. Ein Einsender weist 
auf das 'Wort des ehemal igC11 Ministerpräsidenten 
Bai d w i n h1n, daß die Grenze Englands am Rhein 
liege, und ergänzt dieses dahin, daß die er s t e Ver 
te i d i gun g s I i nie die T h e m se sei. Auch di e 
mangelnde z.usammenarbeit der örtlichen Luftschutz 
leitungen während der bisher in Engh\l1d durchgeführ
ten Luftschutzübungen wird gerügt. Ebenso wird auf 
Schwierigkeiten der Luftschutzau hildung hingewiesen: 
häufig würden die Themen so unglücklich ausgewählt. 
daß die Folge davon sei, daß die Kursusteilnehmer 
bereits am zweiten Lehrgangstage nicht mchr zugegen 
seien. -

Anfang dieses Jahres wurde in Ergänzung des Luft
schutzgesetzes bekanntgegeben, daß eile Regierung 
nicht beabsichtige, deI' Gasschutzgeräte erzeugenden 
Industrie besondere HerstellungsHzenzen zu erteilen. 
also ein Genehmigungsyerfahren nach dem Beispiel an 
derer Länder einzuführen . .lcdoch werde es ,den Firmen 
freigestcllt, ihre Erzeugnisse dem Luftschutzamt des 
innenministeriums zur PrÜFung vorzulegen. Die solcher
art geprüften Geräte sollen drum mit einem besonderen 
Kennzeichen versehen werden, wozu jedoch keinerlei 
Verpflichtung besteht. 

Es ist abz;lJ\\'arten, wie sich das englische Luftschutz
gesetz in der Praxis bewähren wird. Der Hauptm'angel 
liegt entschieden darin, daß es eine Verpflichtung des 
einzelnen Staatsbür.geI's zu Handlungen, Duldungen 
oder Untcrlassungen für Zweckc des z,ivilen Luftschut
zes nicht vorsieht. Dieser Mangel ist, wie aus ckn 
englischen Pressestimmen zu ersehen ist, aut:h bereits 
in England in weiten Kreisen erkannt worden, und man 
darf daher wohl annehmen, daß eines Tages auch in 
dieser Hinsicht cntsprcehende .\\aßnahmcn !!etroffen 
werden . . 

Das französische Landesverteidigungsgesetz 
Um die l\lonatswende lag der französischen Kammer 

das neue Landesverteidigungsgesetz vor, das sie nun
mehr endgültig annahm. Das 68 Artikel umfassende 
Gesetz führt den Titel "Gesetz über die allge 
meineOrganisation der Nation im Kriegs 
fall e" und hat ansehnlichen Umfang, da die darin 
enthaltenen Bestimmungen sehr ins einzelne gehen. 

Die Vor g es chi e h te dieses neuen Gesetzes ist 
so interessant, daß hier in Kürze das vVesentliehste 
daraus wiedergegeben sei: Nachdem der \Veltkrieg die 
Notwendigkeit eines genauen Planes für den einheit
lichen Einsatz siimtlicher Kräfte und Hilfsmittel der 
Nation im Kriegsfalle - ähnlich wie schon der Krieg 
1870/71 - erneut unter Beweis gestellt hatte, ging man 
sogleich nach dem Friedensschluß daran, die er
forderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Be
reits im Jahre 1922 lag der Kammer ein erster Entwurf 
für dieses Gesetz vor. der mehrfach beraten, zur Ver-
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yollständigung und Ergänzung zurückgewiesen, dann 
1927 von der Kammer angenommen, aber 1928 vom 
Senat für unzureichend erachtet und abgelehnt wurde. 
Nach weiteren 10 Jahren, d. h. also nat:h einer Gesamt
beratungszeit von 16 Jahren, hat die Kammer nunmehr 
der yöllig umgestalteten und wesentlich erweiterten 
Gesetzesvorlage erneut zugestimmt und sie damit zur 
endgültigen Beschlußfassung wiederum dem Senat zu 
geleitet. Die Annahme durch diesen dürfte diesmal 
nicht zweifelhaft sein, so daß die Vorlage demnächst 
Gcsetzeskraft erhalten wird. 

Aus dem In haI t des neuen Gesetzes sei zunächst 
hervorgeho,b?n, daß es .von der Ansicht ausgeht, der 
moderne KrIeg konne I1Icht mehr yon der Wehrmacht 
allein, sondern nur yom Gesamh'olk geführ t und cnt-

3) Vgl. j e d o~,h die französis che Räumungsvorschrift in "Gasschut z 
und Luftsc~u.tz , 6. Jg. (1936). S. 271 . llnd die Ausliihrungen über das 
neue franzoslsche Landesvert e idigungsgese tz auf S . 111 d. H. 



schieden werden. Dieser Gesichtspunkt ist bestim
mend für alle Einzelheiten des ganzen Gesetzes. Die 
ob e r s t e F ü h I' U n g i m K r i e g e wird sodann als 
Auf gab e der Re gi er u n g bezeichnet; der mili 
tärischen Führung wird sie damit ebensowenig zuge
standen wie dem Parlament, dessen Rechte in Kriegs
zeiten durch -das Gesetz stark beschnitten werden. Die 
letztere Tatsache darf jedoch nicht darüber hinweg
täuschen, daß der politischen Führung das größere Ge
wicht beigemessen wird, eine Tatsache, die in der 
republikanischen Staatsauffassung und dem ,dadurch 
bedingten Mißtrauen gegenüber etwa zu milch tig wer
denden Militärs begründet ist. 

Demzufolge werden die m i I i t il r i sc h c n 0 p e -
rat ion e n zwar von dem Oberbefehlshaber der Ge
samtstreitkräfte geleitet, Cl' ist jedoch an die vVeisun
gen der Regierung gebunden, die von dem Obersten 
Verteidigungsrat und dem unter dem Vorsitz des Prä
sidenten der Republik stehenden Kriegskomitee be
raten und unterstützt wird. Auch werden die Macht
befugnisse der militärischen Führung durch zahlreiche 
vielköpfige Ausschüsse weiterhin stark e ingeschränkt. 

Die m i I i t ä I' i s c h e Mob i I mac h u n g , deren 
Vorbereitung und Durchführung se lbstverständlich Auf
gabe der Genentlstäbe der drei vVehrmachtteile blei 
ben, bildet tutr noch ei nen Teil der Ge sam t mob i I
mac h u n g. Künftig ist in jedem Ministerium unter 
verantwortlicher Leitung eines hierfür besonders zu 
bestimmenden Beamten ein eigener Mobilmaehungsplan 
für dessen gesamten Geschäftsbereich aufzustellen. 

! ach diesen Plänen werden jeder Betrieb, jedes 
Werk, jeder Bauer, ja schließ li ch jeder einze lnc Fran
ZOse eine Mobilmachungsorder erhalten, aus der gcnall 
hervorgeht, was sie nach Anordnung der Mobilmachung 
~u tun haben; Fabriken werden also wissen, worauf 
sie sich sofort bei Mobilmachungsbeginn umZLtstellen 
haben, der Bauer, wohin er se ine Erzeugnisse abzulie
fern hat, jeder Mann - ob wehrpflichtig oder nicht -, 
\\'0 er in der Wehrmacht, in der Industrie, im Ver
kehrswesen, im Luftschutz oder sonstwo eingesetzt wird. 

.. Der L u f t s c hut z des I-l e i m a t g e b i e t e s er
fahrt in dem Gesetz ebenfalls e ine sehr weitgehende 
Neu regelung, die für den französischen Luftschutz un
zweifelhaft einen gewaltigen Auftrieb im Gefolge haben 
dürfte. Da bisher trotz des Vorhandenseins e ines LlIft
schutzgesetzes auf diesem für die Landesverteidigung 
wichtigen Geb iete in Frankreich so gut wie nichts !:le
tan wurde - der Luftschutz gehörte bis jetzt zum Zu-

ständigkeitsbereich dcs ]nnenministers, der den De
partements- und Stadtverwaltungen jedoch sehr viel 
freie Hand ließ -, wurden V 0 I' b e r e i tun gun d 
Durchführung des Luftschutzes nunmehr 
dcm Verteidigungsminister übertragen, 
bei dcm ein besonderes S ta a t s s e k re tal' i a t für 
den Lu f t s c hut z geschaffen werden soll. 

Das Gesetz sieht die Verwendung aller über 18 Jahre 
alten, nicht anderweitig eingesetzten Männer sowie ins
besondere a ll er im Ruhestand befindlichen Beamten für 
Luftschutzzwecke \'or, die sämtlich bereits im Frieden 
zu fünf jähriger Lu f t s e hut z die n s t p f I ich t her
angezogen werden können. Darüber hinaus erhält der 
Verteidigungsmin ister die Befugnis, Anordnungen be
treffs Sc hut z l' au mb au sowie über Bereitstellung 
und Ver te i I u n g von Gas m a s k e n für die Zivil 
beyölkerung zu treffen. Ferner kann er auch die für 
die R ä um u n g der Großstädte durch die nicht kriegs
notwendigen Bevölkerungsteile erforderlichen Bestim
mungen erlassen und die notwendigen Vorbereitungs
maßnahmen anordnen und durchführen (die Räumung 
wird, wie hi eraus t:rsichtlich ist, auch heute noch in 
französischen Fachkreisen für unumgänglich nötig er
achtet) . 

In diesem Zusammenhange ist eine weitere Bestim
mung dieses Gesetzes von Wichtigkeit, die eine Ver
legung von Regierung und Parlament aus der besonders 
luftbedrohten und' luftgcfährdeten Hauptstadt Paris in 
cine luftsicherere Gegend Frankreichs vorsieht. 

Das .. Gesetz über die allgemeine Organisation der 
l':ation im Kriegsfalle" enthält somit weitgehende Ein
griffe nicht nur in die französische 'Wirtsehaft, sondern 
auch - und dieses u. a. besonders in dem den Luft
schutz behandelnden Teil - in das Privatleben jedes 
einzelnen französischen Staatsbürgers. I"Herbei ist außer
dem noch zu beachten, daß ein großer Tei l seiner Be
stimmungen - vor allem die auf allgemeine Mobil .. 
machungsmaßnahmen bezüglichen - bereits in Zeiten 
politischer Spannungen in Kraft treten kann . Für den 
Luftschutz ergibt sich weiterhin die Schlußfolgerung . 
daß es nunmehr auch in Frankre ich eine - wenn auch 
noch nicht allgemeine, sondern hinsichtlich des in Be
tracht kommenden Personenkreises noch im gewissen 
Umfange beschränkte - Luftschutzpflicht gibt; insbe
sondere ist festzustellen, daß die Möglichkeiten der Per
sonalerfassung im Luftschutz, die bisher durch eine dies
bezügliche Verordnung vom 1. Juni 19371

) geregelt war, 
nunmehr eine beachtliche Ausweitung erfahren haben . 

Ein dänisches Luftschutzgesetz 
l\'Litte lvliirz legte Innenminister Da h I g aar cl dem 

F,ol·ket-i.ng den bereits seit liingerer Zeit -angekündigten 
Lntwurf eines Luftseh 'utz ges -etzes zur 
Beratung und Beschlußfassung vor, i.iber de~sen Inhalt 
folgendes zu berieh ten ist: 

Es ist vorgesehen, in Dänemark den Luftschutz voll
ständig dem T n n {; n m i n ist e 1" i .u m zu übertragen; 
der Minister des Innern erhä lt die Ermächtigung, die 
e.~forderlich cn Anordnungen für -die Poiizei, das Feuer
loseh .. und das San,itätswesen zu erl assen sowie die 
nötigen Anweisungen für die Zivi lbeyö lkerung heraus
zugeben. Alle Amtsstellen, gleich welcher Art, werden 
verpflichtet, dem Innenminister auf dessen Anfordern 
in LuftS<:h'lttzangelegCllheiten jegliche Unterstütwng 
zu gewähren und ihm all e erbctenen Auskünfte zu 
geben. 

Dem S e hut z l eb e n s wie h t i ger B e tri e b e 
U!ld AnLagen ist e in besonderer Abschni tt des Gesetzes 
etngerÜJumt; .den Beauftragten des Ministers sind der
artige Objekte - auch, wenn sie sich ,in Privatbesitz 
befinden - jederzeit zur Besichtigung freizu9,eben. Den 
Anordnungen bezüglich Durchführwlg von Luftschutz
tnaßnahmen ist seitens eier Besitzer oder Unternehmer 
unverzüglich Folge zu leisten; Staatszuschüsse zu der
brttgen Arbeite.n können gewährt werden, wenn ein 

esonderes öffent liches Interesse vorliegt. 
Die Fra,ge eier R ii um u n g wird im Gesetzentwurf 

ebenfall s ausfü hrli ch behandelt. In Aussicht .genom
nlen ist in erste r Linie die Aufste llung eines R ii u 
nl u n g s p I a n es für die dichtbewohnten Teile deo' 

Hauptstadt Kopenhagen' ). Die Besitzer \'on zur Unter
bringll'n'g von Umqruartierten geeigneten Riiumen außer
halb Kopenha,gens werden verpflichtet, diese für . d en 
genannten Zweck unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen; dieje11igen PersonCll, die auf Grund des Räu
mungsplanes Kopenhagen verlassen müssen, haben den 
ihnen zugewiesenen Zufluchtsort innerhalb einer eben
fall s im Riiumungsplan fest~ulegenden Fr-ist n.aeh Auf .. 
ruf des Luftschutzes aufzusuchen. 

Die sein,erzeit vom neuen dänischen Baugesetz abge
trennten Best·immungen betr. Aus bau der 0 ber 
s ton Ge s eh ° ß d eck e n von Nell'bMIten zu brand .. 
bombensicheren Deeken3

) sind ebenfalls in dem Luft
schutzgesetzentwurf aufgenommen worden . Sie wur
den ergänzt dureh BestimmUllgen über die Anpassung 
älterer Gebiiude an die Forderung-en des L·uftsehutzes. 
Mit Rücksicht -!mf ~en Ba·ustoffmangel - Dänemark 
kann sich a uf diesem Gebiet nicht restlos selbst ver
sorgen, sonder.n muß bereits für ,dCll normalen Bedarf 
beträchtliche Mengen einführen - halten sich diese 
Bestimmu.n.gen jedoch in bescheidenem Rahmen. 

Sc hut z r ä u m e sind bei a ll en euba'llten vorzu· 
sehen, öffentliche Sammelsehutzräume bei allen Neu
bauten oder Umbauten von AmtsgebiiJudc.n; Bauge
nehmigungen We1"dCll künftig nur erteilt, wenn diesen 
BedingUllgen in den Plänen Rechnung getragen ist. 
A'ueh wer-den die Hauseigentümer zur Durchführung 

J) VIlI. "Gasschutz und Luftschutz", 7. JIl. (1937), S. 273. 
2) Vgl. "Gasschutz und Luftschutz", 7. Jg. (1937). S. 196 u. 303. 
' ) V!!1. "Gasschutz lind LuHschut z", 7. J~. (t937), S. 196 . 
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von B r a n d s c hut z maß nah m e n - Beschaffung 
einfachsten Löschgeräts, Aufstellung einer Hausfeuer
wehr - auf eigene Kosten verpflichtet. 

Einfuhr, Herstelllmg und Vertrieb von Lu f t
sc hut z - bzw. Gas s c hut z ger ä t bedürfen künf
tig der Genehmigung durch den Minister des Innern , 
dem auch ein Einfluß auf die Preisgestaltung einge
räumt wird. 

Die Übertragung von Aufg,aben des Luftschutzes an 
ZivilpersönJ,iehkeiten erfolgt im engsten Einvernehmen 
mit den Militärbehörden, da die Verpflichtung für den 
Luftschutz von der GestelJungspflicht im Falle einer 
Mobilmachung befreit. -

Das Folketing beriet bereits am 24. März erstmalig 
über die Vorlage. Alle vier vertretenen Parteien waren 
sich über die Notwendigkeit des Luftschutzes und da
mit des zur Beratung stehenden Geset7entwurfes im 
kl.aren, so daß sich a;uch die zur Zeit an der Regierung 
beteiligten Sozialdemokraten für Annahme des Ge
setze8 einsetzten. Die Opposition äußerte in der Be
ratung den Wunsch nach einer Vergrößerung der Voll
machten für den Innenminister, da er, um diese neue 
und große Aufgabe erfüllen zu können, auch mit den 
erforderlichen Mitteln und Möglichkeiten ausgestattet 
werden müsse. Ferner wurde ein verstärkter Ausbau 
der militärischen Luftabwehr gefordert. 

Mandschufikuo 
Von der Mandschurischen Regierung wurde vor eUll

ger Zeit Oberst 0 nos a k i mit der 0 r g a n isa t ion 
des z i v i I e n Lu f t s c hut z es beauftragt. Dieser 
berichtete über seine Pläne, daß in Ha r bin eine frei
willige Luftschutztruppe aufgestellt wird, die sich ledig
lich aus Zivilisten zusammensetzt. Diese Hilfstruppe 
soll im Falle eines Luftangriffes die Funktionen als 
Hilfspolizei ausüben. Die Stadtverwaltung von Harbin 
hat für den Ausbau des zivilen Luftschutzes 50000 Gobi 
zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden jedoch 
aller Voraussicht nach nicht ausreichen. Da auch in 
den anderen Städten Mandschutikuos die zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht genügen, um die Organisation 
eines wirksamen Luftschutzes zu gewährleisten, hat die 
Regierung die Erhebung einer besonderen L u f t -
sc hut z s t e u er, die sich auf die gesamte Bevölkc
rung erstreckt, angeordnet. 

Sowjefrußland 
Weiterer Ausbau des Luftschutzes. 

Die Regierung der Sowjetunion hat angeOJ.'dnet, daß 
die Verwaltungen sämtlicher sowjetrussischen Städte 
sich künftig an allen Maßnahmen für den zivilen Luft
schutz finanziell zu beteiligen haben. Sie haben jedoch 
nicht das Recht erhalten, die Beteiligung durch Einfüh
rung besonderer Steuern oder Abgaben auf die Bürger
schaft abzuwälzen. Auch ist die Höhe dieser finan
ziellen Belastung der Städte nicht in ihr Belieben ge
stellt, sondern sie wird vom Volkskommissar des 
Tnnern festgesetzt. 

Der Chef der OGPU. Je s e ho w, befahl die Er
richtung besonderer Lu f t sc hut z s c h u I e n für die 
Ausbildung von Beamten und Angestellten der sowjet
russischen Polizeiformationen im Luftschutz. Alle sowjet
russischen Polizei beamten sind verpflichtet. künftig 
Kurse an diesen Luftschutzschulen zu besuchen, wenn 
sie nicht ihre Beamtenlaufbahn aufgeben wollen. Die 
Leitung der Lehrgänge wird Sachverständigen der Luft
waffe übertragen; die Kosten der gesamten Luftschutz
ausbildung der Polizei übernimmt der Staat. 

Ferner hat die sowjetrussische Regierung bestimmt, 
daß alle Betriebe mit mehr als 1000 Arbeitern und An
gestell ten unverzüglich mit dem Bau von ausreichend 
zu bemessenden Sam m eis c hut z r ä u m e n zu be
ginnen haben. Die Kosten sind von den Betrieben selbst 
aufzubringen, die technische Ausrüstung der Schutz
räume muß jedoch nach den in jedem einzelnen Falle 
zu gebenden Anweisungen der zuständigen Luftschutz
behörde erfolgen. 

Für den Luftschutz der Hauptstadt der Sowjetunion 
wurden Sondermaßnahmen beschlossen. So ist u. a. die 

112 

Aufstellung einer besonderen L u f tab weh r d i v i -
si 0 n in Aussicht genommen, die lediglich dem Luft
schutz Moskaus dienen und in Kriegszeiten eine Stärke 
von 60000 Mann erreichen soll. Auch wurde eine be
sondere Kommission eingesetzt, die alle die Luftsicher
heit der Hauptstadt betreffenden Fragen zu prüfen hat. 

Tschechoslowakei 
Luftschutzgroßübung im Böhmischen Becken. 

Am 23. März wurde im Böhmischen Becken mit 
dem Zentrum Prag eine G roß ü b u n g des ge sam -
te n Lu f t s c hut z e s durchgeführt, deren erste Auf
gabe die Herabsetzung der bisher mit fünf Minuten an
gesetzten Frist zur Räumung der Straßen bei Flieger
alarm auf drei Minuten war; dieses Ziel wurde vorlie
genden Berichten zufolge erreicht. Die in den einzelnen 
angegriffenen Orten angenommenen Schä·den zeigen 
gegenüber früheren Übungen eine Steigerung der Lei
stungsfähigkeit des zivilen Luftschutzes in der Tsche
choslowakei ; so waren mehrfach reeht schwierige 
Sc h ade n s 1 a gen angenommen, z. B. gleichzeitige 
Zerstörung eines Hauptwasserrohres und eines Haupt
gasrohres, wobei das ausströmende Gas in Brand ge
raten war. 

Verschiedentlich wurde zur Schadensdarstellung auch 
wieder Tränengas eingesetzt'); Lebensmittel- und Blu
menhändlc.r waren vor Beginn der übung aufgefordert 
worden, bei "Fliegeralarm" ihre Waren aus den Aus
lagen gasdicht zu verschließen, da sie durch die Ein
wirkung der zum Einsatz gelangenden, für Menschen an 
sich unschädlichen Stoffe unbrauchbar werden würd.en. 

An die Obung, an der sich auch der Werkluftschutz. 
der Bahn- und der Postluftschutz beteiligten, schloß 
sich eine Ver dun k e III n g des gesamten Übungs
raumes an. während dei' erstmalig das Rauchen im 
Freien verboten war. Der Verlauf der gesamten übung 
wird seitens der zuständigen Stellen als befriedigend 
bezeichnet. 

Türkei 
Weiterer A usbau des zivilen Luftschutzes. 

Zu Beginn der Frühjahrs-Sitzungsperiode wurde dem 
türkischen Parlament von der Regierung ein Ge 
set z e s vor s chi a g zur Beratung und Beschluß
fassung unterbreitet, der sich mit dem z i v i I e n 
Lu f t s c hut z befaßt. Der neue Gesetzentwurf ist 
auf Grund der für die türkische Landesverteidigung 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen in engster Zusam
menarbeit der Regierung mit dem türkischen Großen 
Generalstab zustande gekommen. Er enthält sechs Ar
tikel, die im wesentlichen folgendes festlegen: 

1. Bei der PI a nun g von Neu bau te n aller Art, 
und zwar sowohl Bauten der öffentlichen Hand als auch 
Baute!l p~!vat.er. U!lternehmungen, Fabriken, Betriebe 
usw., Ist kunftlg m Jedem Falle die Ansicht des Großen 
G~ne~alstabes .einzuholen. Dieser wird die jeweils im 
Hmbhck auf die Bedeutung des einzelnen Objektes für 
den Luftschutz notwendigen Auflagen und Bedingungen 
fest.setzen, geg.ebenenfalls auch die örtliche Lage des 
<?bJektes bestimmen. Letzteres gilt vor allem hinsicht
bch d.~r Entfernung militärisch wichtiger Anlagen von 
den nachoten bewohnten Gebäuden. 
. 2. In allen Städten und größeren Ortschaften ist mit 
dem Bau ö t f e n t I ich e r Sam m eis e hut z -
I' ä u m ~ al~?ald. nach Annahme des Gesetzes zu begin
nen. D ie fur d iese Sammelschutzräume erforderlichen 
P.I.än.e, Konstrllkt.ionsbedingungen und Vorschriften be
zugl.lch Schurzleistung usw. werden vom Innenmini
sterium festgelegt. Darüber hinaus wird von sämtlichen 
Gemeinden eine Ab!!abe von 1 v. H. ihres Jahreshaus
halte~ erhoben. .die der Unterstützung finanziell 
sehwacherer Gememden beim Sehutzraumbau zugeführt 
werden soll. 

3. Außer diesen öffentlichen Sammelsehutzräumen 
sind ~.e ~ u tz r ä u m e anzulegen in allen staatlichen 
~nd stadbsch~n Verwaltungsgebäuden, von allen öffent
hehen lI n ~. pnvaten Unternehmum!en. ferner in Schulen. 
Krankenhausern, größeren Geschäftshäusern usw. 

1) Vgl. "Gasschutz und Luftschutz", 7. Jg. (1937), S. 23 , 198 und 338 . 



4. Das Innenministerium wird in Zusammenarbeit mit 
dem Großen Generalstab besondere B es tim m u n -
gen für den S c hut z r au m bau herausgeben. 

5. Der B r a n d s c hut z wird in Zusammenarbeit 
zWischen Innenministerium und den übrigen beteiligten 
Ministerien ebenfa lls eine den Belangen des Luft
schutzes tragende Neuregelung erfahren. 

6. Für die Dur c h f ü h run g der in dem Luft
sChutzgesetzentwurf vorgesehenen Bestimmungen sind 
das Innenministerium und das Ministerium für nationale 
Verteidigung zuständi g. 
~obald das Luftschutzgesetz rechtskräftig geworden 

sem wi rd, dürfte mit einem starken Auftrieb des Luft
schutzes in der Türkei zu rec hn en se in . Insbesondere 
~ürften A ufklärung und Ausbildung der Z ivilbevöl-

erung dann in größerem Umfange als bisher durch
geführt werden können. 

In di esem Zusammenhange sei auf den weiteren Aus
~au des türkischen Luftschutzes hingewiesen. Zunächst 
Ist hier di e A bsicht des Baues einer z w e i te n Gas 
m a s k e n f a b r i k zu nennen, deren Betrieb all er 
Voraussicht nach ebenfalls dem Roten Halbmond über
tragen wird. 

k 
Für das Jahr 1938 sind erstmali g Ver dun -
e I u n g s ü b u n gen g r ö ß e ren Aus maß e s vor

gesehen. Es ist jedoch nicht bekanntgewo rden, auf welche 
Weise di e Bevölkerung von den ihr hi erbei obliegen
den Pflichten unterrichtet werden soll, da insbesondere 
in den älteren Stadtteilen von Istanbul erheb li che Teile 
der Bevölkerung des Lesens unkundi g sind und der 
Rundfunk noch nicht so verb reitet ist wie in an
deren Ländern . Schließlich sei darauf hingewiesen, 
daß nunmehr auch di e türkische Presse in 
großem Umfange in den Dienst des Luftschutzes ge
stellt werden soll. Um eine sachgemäße Durchführung 
der ihr hi erbei ges tellten A ufgaben zu gewährl eisten, 
werden erstmali g in di esem Som mer längere So nd er -

L uffschu6 
Luftschutzaufruf an die Führer der amerikanischen 

Feuerwehren. In "F ire Eng i n e e r i n g" (New York) 
1937, S. 590/92. 

Im Gegensatz zu der in den Vereinigten Staa ten bis
her auch in Fachkreisen all gemein vertretenen Ansicht, 
daß Nordamerika infolge seiner isolierten Lage keinen 
Luftschutz benötigt, haben nunmehr auf Grund der 
letzten politi schen E rei gnisse im Fernen Osten so~vie 
der techn ischen V ervollkommnung des Ozeanflu gdI en
stes der Chef der New Yorker Feuerwehr, John J . 
Me E 11 i g 0 t, und der Herausgeber der genannten 
größten Brandschutzzeitschrift Nordamerikas, 1. H. 
Ca se, sich zur Veröffentlichung eines Aufrufes zum 
L~f~schutzl) an alle amerikanischen Feuerwehrführer ge
notlgt gesehen. 

Angesichts des letzthin durchgeführten großen Non
S.top-Fluges Moskau- Kalifornien, dessen Gesamtstrecke 
SIch unter Überquerung des Stillen Ozeans auf über 
~ engl. Meilen belaufen hat, müssen von jetzt ab auch 
dIe Vereinigten Staa ten mehr als bisher mit folgen
schweren Luftangriffen im Kriegsfall rechnen. Trotz 
augenblicklicher Überlegenheit der a merikanischen Rie
s~nbomber müsse ständig damit gerechnet werden, daß 
dIe Luftrüstungen der Vereinigt '!11 St·aaten durch die
~.enigen anderer Mächte unter Umständen doch noch 
UberAügelt werden. Während man bisher einen Aktions
radius von 8000 eng\. Meilen als den Höhepunkt ange
sLehen habe, bereite man beispielsweise in der britischen 

uftwaffe die Ausdehnung des Aktionsra,dius auf 12400 
Meilen ohne Zwischenl,andung vor, wobei die neuen 
englischen Weitstreckenbomber 550 Meilen Stundenge-

ausbildungslehrgänge für die Schrift
lei te r der türkischen Zeitungen durchgeführt werden. 

Lfngarn 
Luftschutzpropaganda. 

Die Besucher der Abendvorstellung. der Budapester 
Oper wurden kürzlich vor Beginn einer Vorstellung da
durch überrascht, daß sich der Zuschauerraum ver
dunkelte und am Dirigentenpult nicht der Dirigent, 
sondern der Leiter der ungarischen Luftschutzliga, 
Oberst von Pet r 6 c z y, erschien und an das Publi
kum folgende Ansprache richtete: 

"Gestatten Sie, verehrte Damen und Herren, daß ich 
an Sie hier eine Frage richte: Was würden Sie tun, 
wenn in diesem Augenblick die Sirenen vom GelIertberg 
ertönen und ankündigen würden, daß feindliche Flug
zeuge über der ungarischen Hauptstadt erschienen sind, 
um Budapest mit Bomben und Gas zu überschütten?" 

Für kurze Zeit herrschte Totenstille im Theater. So
dann hielt Oberst von Petr6czy einen kurzen, eindring
lichen Vortrag über die Notwendigkeit des Luftschutzes, 
dem da~ Publikum mit größter Aufmerksamkeit folgte. 
Die Zuhörer quittierten diese Luftschutzwerbung mit 
donnerndem Beifall , wonach die Kapelle mit den Klän
gen der Ouvertüre zum "Barbier von Sevilla" einsetzte. 

Luftschutz-Wanderausstellung. 
Die Ungarische Luftschutzliga eröffnete Ende März 

in Budapest ihre erste Lu f t s c hut z -W an der au 5-

s tell u n g. Zahlreiche gut ausgewähl te und zusam
mengestellte Bilder, Tabellen, Modelle und Luftschutz
gerä te geben ein eindrucksvoll es Bild von den Mög
lichkeiten der heutigen Luftkriegführung und von der 
Notwendigkeit und den Aufgaben des zivilen Luft
schutzes. Die Ausstellung, die Jloch einige Zeit in 
Budapest verbleiben wird, hat bisher regen Besuch 
aufzuweisen. 

schw indigkei t wld an 20000 Meter Höhe (?) erreichen 
sollen. 

Der Aufruf behandelt anschließend die für die ameri
kanische Öffentlichkeit völlig neuen Gefahren fein.dlicher 
Fliegerangriffe mit Brand-, Spreng- und Gasbomben. 
Wegen der großen Feuergefährlichkeit der nordamerika
nischen Städte, die ohnehin schon in Friedenszeiten nicht 
selten verheerenden Ortsbränden ausgese tzt sind. wird 
in dem Aufruf die Ergreifung umfassender Maßnahmen 
zu r Brandbekämpfung im Kriegsfalle verlangt. 

A ls ausländisches Beispiel werden bezeichnenderweise 
nicht die deutschen, sondern die eng I i s ehe n Brand
schutzford erun gen im Rahmen des Luftschutzes ange
führt, nämlich in der Hauptsache: V ermehrung der 
schweren Löschfa hrzeuge, Beschaffung leichterer Feuer
wehrgerä te, wie Anhängekraftspritzen nebst den er
forderlichen Schleppfahrzeugen, Schaffung zusätzlicher 
Feuerwachen für den Kriegsfall , Aufstellung besonderer 
Löschtrupps zur I"8schen Unterdrückung von Ent
stehungsbränden, Beschaffung zusätzlicher Schlauch
mengen für die Herstellung von Zubringerleitungen im 
Falle der Zerstörung des Wasserrohrnetzes, Heran
ziehung und Ausbildung von Reserve- und Aushilfs
löschpersonal zur Verstärkung der Berufs- und freiwilli 
gen Feuerwehren, zur Besetzung der Luftschutzhauswart
posten usw., wofür in England insgesamt über 200 000 
Mann erforderlich seien. 

Auch die j a pan i s ehe n Luftschutzpläne größten 
Stils werden als Beispiel mit herangezogen, wie u. a. das 
Projekt zur Verlegung sämtlicher V erkehrsmittel unter 
die Erde, die Angleichung der Bauformen und des Farb-

J) Vgl. auch "Gasschutz (tod Lultschutz", 8. Jg . (1938). S. 82. 
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anstriches sämtlicher Gebäudc an die Erfordernissc der 
Sichttarnung, die Verlegung lebens- und kriegs
wichtiger Industrieanlagen nach außerhalb des Stadt
weichbildes, Anlage genügend gesicherter Schutzräume 
unter allen größeren Wohnhäusern und öffentlichen Ge
bäuden, Ausbau des Löschdienstes in einem der Brand
bombengefahr entsprechenden Umfang, Schaffung von 
Untersuchungslaboratorien für den Gas- und LuftschutL
dienst. 

Besonders hingewiesen wiru auf dcn Untcrschicd 
zwischen den meist stärker bcsetzten F c u e r w ach e n 
der europäischen Wehren gegenüber den zahlrcichen 
kleinen Filialfeuerwaehen der nordamerikanischen Sied
lungen, die durch Luftangriffe weniger als die in Europa 
vielfach allzu stark zentr.alisierten Löschkräfte gefährdet 
seien. Hinsichtlich der Heronziehung aller verfügbaren 
Kräfte und Formationen zum Sicherheits- Ulld Hilfs
dienst sowie zum Selbstschutz weist der im übrigen erst
malig .Iuf der Jahresversammlung des amerikanischen 
Feuerwehroffizierverbandes 1937 in Oklahoma-City yer 
lesene Aufruf besonders auf die vorbildlichen Bemühun
gen der Feuerwehrführer von Los Angeles und von 
Oklahoma-City hin, die bcrcits umfassende PläJ1C zur 
Heranziehung ausreichender Hilfskräftc im "Kriegsfalle 
für ihre Wehren und Städte entworfen haben. 

Der Aufruf endet mit der Aufforderung an sämtliche 
Fcuerwehrführer der Vereinigten Staaten, unverzüglich 
ihre einheimischc Bevölkerung mit dem Luftschutz
gedanken vertr,aut zu machen und hierdurch dic Schaf
hmg geeigneter Schutz- lmd Abwehrmaßnahmen zu er
möglichen. 

Es ist anzunehmen, daß der hier auszugsweise ange
führte und mit cntsprechenden Bildern ausgestattete 

ufruf inncrhalb der Bevölkerwlg ordamcrikas wei-
testen Anklang finden und auch dic dortigen Behörden 
zur Durchführung gecigncter Luftschutzmaßnahmen ver -
anlassen dürfte. 51. 

Luftschutz von Bergwerken. In "T I' a ns a c t i () n s 
of the Institute of Mining Engineers", Jg. 
1937, . 205 f. 

achstehend wird über eine kürzlich in dem Organ 
der Vereinigung englischer Bergingenieure erschienene 
Veröffentlichung berichtet, in der, und zwar erstmalig 
für England, die Frage des L u f t s c hut z e s von 
Be r g wer k e n1), dem bei dem dortigen 'lUsgcdehnten 
Kohlen - und Erzbergl>au große Bedeutung zukommt, be
handelt wird. Der Zweck dieses Aufsatzes ist, wie ein 
leitend gesagt wird, 3Jut die den Anlagen bei Luft
angriffen drohenden Gefahren hinzuwei en und die Berg
werksbesitzer dadurch Z'I.I veranlassen, aus eig(.ner Initia 
tive einen der örtlichen Lage und den hinzutretenden 
besonderen Verhältnissen angepaßten, sorgfiiltig durch
dachten Abwehrplan aufzustellen. 

Die Haruptgesichtspunkte, nach dcnen der \\ 'crkluft
schutz auszubaucn ist, laollten: Sicherheit der Gefolg 
schaft und Aufrechterhaltung der kriegswichtigen Pro
duktion, zu der die Bergwerksförderung in hohe-m l\laße 
zählt. Es wird sich also als unumgänglich notwcndig er
weiscn, eine Anzahl von verschiedenen Zwecken dienen
den Räumen gas d ich t einzurichten. Gewisse, für die 
Fortführung des Betriel>es unerläßlichc Bauten, so z. B. 
das Förderma chinengebäude, gestatten ihrer Ausmaße 
wegen die Erfüllung dieser Forderung nicht. Alic an 
derartigen betrieblich hochwichtigen Punkten tätigen 
Personen sind daher mit Gasmasken dcr G. S.-Type, die 
obendrein vor der C. D.-Maske den Vorzug besserer 
mündlicher Verständigungsmöglichkeit hat, sowie tun 
lichst mit Schutzkleidung auszurüstl!n. (Gegen chcmi
sche Kampfstoffe finden in England im zivilen und auch 
im Werkl,uftschutz, je nach Aufgabc und Einsatz der 
Benutzer, drei Maskentypen Verwendung. Eine ist für 
langen Aufenthalt in vergaster Atmo phäre bestimmt 
und trägt die Bezeichnung G. S.- (General ervice) 
Ma ke, eine zweite entspricht den Bedürfnissen des 
Luftschutzpersonals, bei dem mit nicht übcrmäßig langer 
Benutzungsdauer gerechnet ist, die C. D. - (Civilian Duty) 
Maske, und die dritte ist die Volksga ma ke.) 

Ein gewisser c hut z ge gen S p ren g b 0 m ben 
wird bei den Fundamenten des Fördcrgerüstes und den 
Wänden des Fördermaschincngebäudcs durch aufgc
stapeltc Sandsäcke erzielt. Eine dcr brennenostcn , aber 
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zugleich am schwierigsten zu löscnden Fragcn ist die 
Verhütung von Beschädig'ungen des sehr empfindlichen 
Pördergerüstes durch BombcnUJbwürfe. Hier ist man 
praktisch noch nicht yorwärtsgekommen. Der Vorschlag, 
über dem Gerüst eine starke, von mchreren Säulen ge 
tragene Betonplatte von genügcnder Stärke zu erstellen , 
dürfte u. a. der Höhe dcr neuzei tl ic hen Fördergerüste 
(40 bis 50 J\leter) wegen kaum zur Durchführung ge
langen . \Venn irgend möglich, sind für den Fall der 

IlIbrauchbarmachung der . Hauptförderung Hilfsförder
anlagen vorzuschen, dic nicht in der Nähe der ersteren 
liegen dürfen, um den vom Lufrbombardemcnt in der 
Grube überraschten Leuten die Ausfahrt zu ermöglichen. 
[n bergigen Gegcnden oder bei geringer Tiefe der Grube 
lassen sich mit vcrhältnismäßig geringem "Kostenaufwand 
derartige Fluchtstollen treiben. Für dcn Fall einer Be
sehiidigung der Fördermaschine bei unversehrtem Schacht 
könnte eine in dessen ähc verkchrcnde Dampfloko
motive zur Hilfsförderung für die Gefolgschaft heran 
gezogen werden. 

Bei der PI a nun g von Sc hut z r ii u m e n für die 
Gefolgschaft ist die Zusammenballung größerer Men
schenmassen zu vermeiden und die Zahl von 50 in einem 
Raum nicht zu überschreitcn. Als brauchbarer Anhalt 
werden 75 eng\. Quadratfuß = 6,8 m" (Boden- + Decken
+ Wandfläche) je Person genannt. Bci dieser Berech
nungsgrundlage ist ein V crbleibcn von scchsstündiger 
Dauer in dem Raum möglich; legt man 9 m" je Person 
zugrunde, so verdoppelt sich die höchstzulässige Auf
cnthalt zeit. Häufia wird die Meinung geäußert, die 
Grubenbaue sclbst ';tellten idealc Möglichkeiten für die 
Anlage von Schutzräumen dar. Dies ist jedoch in die
scm Umfangc nicht zutreffend, einmal, weil es bei einem 
Luftüberfall kaum gelingen wird, innerhalb kürzester 
Zcit größere lenschenmengen nach l.n ter Tage zu 
schaffen, und dann, weil die Verhütung der Gefahr des 
Eindringens von Kampfstoffcn in da,s Bergwerk sehr 
schwierig ist. Hicrgegen kann man sich durch Verlang
samung oder Stillsetzung des Frischluft von der Ober
fläche durch die Grubenbauc saugenden Ventilators 
schützen. Die Reinigung der durchstrcich enden Luft 
durch ein l{iesenfilter, das um cinzichenden Lultschacht 
angebracht ist, dürfte technisch zur Zeit noch kaum zu 
verwirklichen sein, so bestechend die Lösung des Pro
blems auf diese Art wäre. Bcsteht die Möglichkeit. 
zwei Luftschächte unter Tage kurzzuschließen, so ist 
für den Fall einer Gefährdung der Belegschaft durch 
Kampfstoffe davon Gebrauch zu machen, die Leutc sind 
in eincn sicheren Teil der Grube zurückzuziehen. Auch 
verdient der Vorschlag Beachtung, in den altcn, meist 
wieder vollkommen fest gewordenen Schlackenhalden, 
wic sie sich oft in ansehnlicher Höhe bci jedem älteren 
Bcr·gwerk finden. Schutzrii.ullle anzu lcgen. 

Bezüglich dcr 0 r ga n isa t ion des zi\'ilcn Luft
schutzes verdient einc Reihc von Puukten Aufmcrksam
keit . Vor allem sind wegen der Plötzlichkeit, mit der 
Luftangriffe zu erwarten sind, allc l\löglichkeiten und 
Gefahren vorher zu bedenken und ein genaucr Plan des 
VorgehellS im Ernstfall auszuarbeiten. j\'\it der Besetzung 
wichtiger Posten sind nur geschultc, nicht unter 25 Jahre 
alte Leute zu bctrauen, deren Ausbildung wic überhaupt 
alle mit dem Luftschutz zusammenhiingenden Fragen in 
die Hände eines geeigneten Bcamten zu legen sind, der 
u. a. auch cinen ständig nach dem ncucsten St.a.ndc zu 
crgänzenden Gesamtplan dcs Grubcnluftschutzes zu 
führen h.at. Im Rahmen der gegebenen Mögli chkeiten 
sind für allc für die Aufrechterhaltung dcs Betriebes 
Icbenswichtigen Anlagen über Tage l{eservebetriebe 
und Lcitun,gen a.nzulegen, was besondcrs für Gruben mit 
Fremdstrom gilt, weil bei Stromausfall die Pumpcn in 
der Grube stehenbleiben und die Gefahr bcsteht, daß 
diesc ersäuft. In der Elektrizitätswirtschaft erscheint 
cinc gewissc Abkehr von der Zentralisicrung der Strom
belieferung geboten, mindestens aber die AufstelLung 
von Rcservegcneratoren auf den in Frage kommenden 
Anlagcn. Auch für die Zweckc der Brandbekämpfung 
ist an die Schaffung von Wa~serrcservcn, z. B. aus Klär
teichen und Reserverohrleitungen , zu dcnken, da der 

1) Vgl. hierzu auch di e Er~ebnisse der Lullschutzübung Lüttico vorn 
5. bis 7. Juli 1933 in "Ga .. chulz und Luftschutz", 3. J g. (t933). S.236 
lI . 3t7. Ferner auch Gut d cut. eh, Lu!tsehut z im Bergbau, in 
.,Gasschutz lind luftschut z", 5 . .Jg. (1935), S. 32. 



Wasserbedad das Libliche .'-laß nlötzlich um ein Viel
faches übertreffen kann. Die O~tsfeuer\\"ehr wird der 
Grube im Ernstfall kaum zur VerfLigung stehen, auch 
durften die bereits vorhandenen Werkfeuerwchren kaum 
den möglichen Anforderu ngen gcnügen, weshalb ihre 
Verstürku.ng notwcndig sein wireI. Als vOI-beugende 
Maßnahmen seien di e EntrLimpelung alter \\'erkgebäuele, 
Lager us\\'o sowie regelmäßige LöschLibungen nebst Kon 
tr.olle der Lüscheinrichtungen genannt. Der Vorschlag. 
dIe Rettungstrupps aus den bereits geschulten Gruben
rettungsmannschaften zu bilden, wird von vielen Seiten 
~urü<:kgewiesen, da man diese ihrem ursprünglichen 
Zweck, dcm Einsatz bei Grubenunglücken, erh:l1ten will. 
Dafür soll en für die ncu aufzustell enden Rettungstrupps 
kräftige Leute ausgewählt werden, die jedoch das 
45. Lebensjahr nicht überschritten haben, da man amt
lIcherseits davon abrät, ältere Leute in voller G:lsschutz 
k~eidung arbeitcn zu lassen. Das glei che gilt von elen zu 
bIldenden Entgiftungstrupps, die auch im Aufspüren von 
Gas auszubildcn sind. Betriebe mit wcniger als ta.uscnd 
Mann sollten wenigstcns über einen derartigen Trupp 
v~n fünf Mann und einem Führer verfügen. Die zur Er
t~llung der ersten Hilfe bei Unglücksfällen notwendigen 
EInrichtungen sind a.uf jedem Ber,gwel'k vorhanden. Dic 
Ausrüstung der mit den Grubcnverhältnissen gut ver
trauten ."'lannschaften der Krankenträgertrupps kann 
ohne weiteres diesen Beständen entnommen werden . 

Bezüglich der Ver dun k e I u n ,g ,"on Industriean la 
gen bei Nacht wir,d auf die Erfahrun gen, dic man auf 
dem Kontin en t erzielt hat, hingewiesen. Ein Problem, 
das für die englischen Verhältnisse eine größe re Rolle 
pielt als bci uns, sind die brennenden lIalden , dereil 

feuerschein bei Nacht weithin sichtbar und kaum zu 
tarnen ist. \ Vo überschüssige Kokereigase :m der Luft 
~' erbr,annt wcrden, muß natürlich für die Möglichkeit 
Jederzeiti ger Löschung dieser Koksfackeln und der un 
gefährlichen Ableitung dieser Gase gesorgt werdcn. Bei 
der gewöhnlich großen Ausdehnung der Schachtanlagen 
nebst der dazugehörigen Aufbereitung, den Werkstätten 
uS.\\' . ist eine wirksame Vernebelung schwicrig. Uberdies 
WIrd der Einwand erhoben, daß diese Art der Tarnung 
?en Gegner crst auf das Objekt aufmerksam zu machen 
Imstande ist. 

Endlich wird auch die Aufstellung der \\Terkluftschutz
Warte in dcr englischen A rbeit als von nicht zu unter
sEehätzeneIer Bedeutung erwähnt. Sie treten vor allem im 
. rnstfall her\'or, wo ihre Aufgabe in der Unterweisun g 
der Gefolgschaft, in der Hilfe bei dcr Geräteausgabe 
un.d, was VOr allem wichtig ist, in eier Festigung eier 
~ilmmung der Leute durch Beispiel und Zuspruch zur 

ermeidung \' on Kopflosigkeit besteht. 
Dipl.-Tn g. Ir. Po h I, Breslau. 

Gaskrieg 
Die chemische Waffe in Sowjetrußland. Von Major 

a. D. Bronislaw S y p n i C'\v ski (Polen). In "P r z c -
g l a cl Pie c hot y", August 1937. 

Der als fachmann der chemischen Kriegführung be
kannte, im Juni vorigen Jahres verstorbcne Vcrf. gibt 
111 dem naehgelnssenen Aufsatz e ine Darstellung, die in 
der Hauptsache mit unseren Berichten1

) übereinstimmt , 
aber auch beachtenswerte Urtei le und ergänzende An
garben enthä lt. 

Bei der Organis-ation und Ausbildung der Roten Ar
mee werde "d:l s Hau p t g e w ich tau f den akt i -
Ve 11 c h e m i sc h e n Kam p f ge l e g t", nicht aber 
auf den p,assi"en Gasschu.tz, weil der Gegner durch Gas
angriffe in erheblichem Maße darrun gehindert werde. 
se~bst Gasangriffe zu unternehmen. Aus diesem Grunde 
se len a ll e \ Vaffengattungen mit chemischen Kampfmit
teln ausgerüstet. Dies führt nach Sypniewskis Ansicht 
z,u ei ner taktischen Zersplitterung der chemischen 
~~l11pfmittel, mit der allerdings der Vorteil verbunden 
seI, (faß der Gegner fortgesetzt "belästigt" werde. In 
~essen bestätigen die weiteren A usführungen des Kri
!t~ers, daß die Sowjetrussen sich um dieses Vorteils 
t11Ien keineswegs zu einer Zersplitterung verleiten 
aSsen, sondern, ihren oft verkündeten Grundsätzen ent
~prechend, die zahlreichsten und wirksamsten Mittel 
7~S Gaskampfes zum Masseneinsatz durch ·elie Olbere 
I uhrung zusammenhalten. Zur Entscheidung würden sie 

ihre Sondertruppen und mit chemischen Kampfmitteln 
ausgerüsteten Flieger unter ausgesprochener Schwer
punktsbildung einsetzen. U m den ~<achdruek zu ver
stärken, würden sie nötigenfa lls auch auf das Gas
sc h i e ß end e I' Art i I I e I' i e z.urüek~reifen, obwohl 
sie sich von diesem nur weit geringere \\ ' irkung ver
sprächen~). 

Sie seien der Ansicht, daß " d i e c h e m i s c h e 
Waffe viel besser für den Angriffs- als 
für den Ver t eid i gun g s kam p f g e e i g n e t" 
sei. Leider gibt Sypniewski keine Begründung für diese 
Auffassung. Aus seinen Ausführungen über die russi
sche Gastaktik lUld aus den russischen QuelIen selbst 
kann man mit größerer Berechtigung die entgege'nge
setzte Ansicht herauslesen. Auch aus der Bevorzugung 
der seßhaften ätzenden Kampfstoffe, auf die nach Sy
pniewski ,,111 indestens 50 V. H. der russi schen Kampf
stofferzeugullg im Kriege" entfallen werden, kann man 
schließen, daß die Führer der Roten Armee bei dem 
gegenwärtigen Stande der Entwicklung der chemischen 
Waffu glauben, sie häufiger zur Abwehr als zum Angriff 
verwenden zu könn en. Daß sie alber Verbesserungen der 
offensiven Wirksamkeit verlangen, ist nach der neuen 
FeJ.cldienstordnung3) wahrscheinlich ,und wird durch die 
Mitteilungen Sypniewskis übcr die ru s s 1 S c h e n E nt
w i c k lu n g s a I' bei te n bestätigt. 

/l1.an verkenne nicht, daß es sehr schwer sei, neue 
Giftstoffe von "wirklichem Kampfwert" zu finden, und 
noch schwerer, sie in Massen herzustelIen. Man glaube 
aber, daß es für die Forschung "wirkliche Möglichkei 
ten" gebe, dieses Ziel zu erreichen. Diese Ansicht 
gründe sich auf a'Ussichtsreiche Versuchsergebnisse mit 
lostähnlichen Stoffen und sehr zahlreichen Verbindun
gen der Blaukreuz·gruppe, " in denen das Chlor durch 
ein anderes Halogen oder ein Radikal durch ein an
deres ersetzt würde". Man beschäftige sich Z. B. mit 
Dimethylf1uorarsin, Diphenylf1uornrsin, Tetra-Methyl 
blei, Nickel- und Eisenknrbonylen, Quecksilberäthyl 
us\\'o Im einzelnen habe die Forschung folgende Ziele: 

1. S tal' k gi f te, die sich zur Verwendung im Felde 
e ignen und aHe hisher bekannten Kampfstoffe a,n Gi fti g
keit übertreffen. Hierzu ist zu bemerken, daß es nach 
Ansicht der Fachleut.e anderer Länder, Z. B. des Italie
ners Lustig') und des Amerikaners Waitt"), weniger 
darauf a,nkommt, sogenannte" berkampfstoffe" zu ent
decken, als darauf, die \Virksamkeit und Feldverwen
dungsfähigkeit der bekannten zu verbessern. 

2. "Masken brech er." Hier.für kämen Z. B. 
Karbonyle oder solche chemischen Verbindungen in 
Frage, die sich im Filter zersetzen und da.bei Giftstoffe 
ausscheiden; femer Giftrauche oder Schwebstoffe, "die 
bei möglichst wirtschaftlichem ZerstäuDungsverfahren 
die höchste Fähigkeit erlangen könnten, die fi lt er der 
Gasmasken zu durchdringen" . 

3. Die Hall t ver ätz end e, " i n f I ü c h ti ger 
F 0 I' mal s 0 f f e n s i v kam p f s t 0 f f e" \'erwend
bare Gase oder Dämpfe. Zu diesem Zweck sei Lewisit 
J~och weniger geeignet als Lost, weil Lewisitdampf keine 
Hautschädigungen (?) verursache. 

4. 'VITinterkampfstoffe zur VCrWc.l1du1l'g bCl 
niedrigen Temperaturen bis zu - 200 C. Mit Lost 
aHein kOlllme man nicht aus, brauche vielmehr auch 
bei frostwetter wirksame Luftkampfstoffe fiir Gasan
griffe. Hierfür seien feste Stoffe (z. B. Chlorazetophe
no.n) oder solche mit niedriger Siedetemperatur (z. B. 
Chlor) geeigne t. Bei Versuchen hätten derartige Stoffe 
im \Vinter besser als im Sommer gewirkt. 

5. Ger u chi 0 s e oder durch Geruchstarnung \'er
Lleckb.are Stoffe. Die Erfindung eines neuen geruch losen 
Kampfstoffes sei durchaus möglich. 

6. S t 0 f f e, die W a f f e nun d K l' i e g s ger ä t 
z u zer s t öre n ver m ö gen. Dieses FO'Tschungs
ziel sei im Hinblick auf die fortschreitende Verkraftung 
eier Heere \'on besonderer \\Tichtigkei t. 

.1) Vg1. "Gasschutz und Luftschutz". 6. Jg. (1936). S. 294;298 und 
325/331: 7. J g. (1937), S. 241 /245 und 270/273: 8. Jg. (1938), S. 20/23. 

2) \I~l. "Gasschutz lind Luftschulz" . 7. Jg. (1937). S. 219 und 242: 
8 . Jg . (1938), S. 21 und 57. 

") Vgl. "Gassehut. und LuItschutz", 8. Jg. (1938), S. 21. 
') Lu. t i ~, A., Prof. , "über die Verwendung des Kohl ellox yds 

01. Kampfstoff im Kriege." Im "Giomale cli Medicina Militar. " Mü r z· 
Ilef t 1936. 

G) W a i t t, Mde n H., Major , " Kein Üherkampfs loff." In "Scient ific 
American", Deze mberhcft 1936. 
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7. Ei n e r e c h t g roß e Z a h I d c r ver s c hi e -
den s t e n K am p f s t 0 f f e, um der Truppenführun g 
die Anpassung an di e vielfach wechselnden Anfo rd e
rungen der Gefechtszwecke und der klimatischen Ver
hältni sse in den unbegrenzten Operationsgebieten Ruß
lands zu ermöglichen. Die entgegengesetzte Ansicht 
haben der frühere Chef des ame rikan ischen chemischen 
Kriep,sdi enstes, General BrighamO) . und der Russe Bub
now ) vertreten, die beide Beschränkung auf möglichst 
wenige, besonders wirksame Stoffe verlangen. 5. 

Die Infanterie und die Kampfstoffe. Von Oberst 
T 0 u c h 0 n (Frankreich). Ins Spanische übersetz t von 
Oberstleutnant N. Perdomo Bor c her s. In "R e v ist a 
Mi I i ta r y Na va l" (Montevideo, U ruguay), Jg. 1937. 
S. 197/222. 

Ob di ese Abhandlung bereits an anderer Stelle in 
fran zösischer Sprache veröffentlicht worden ist, ist 
nicht festzustellen. Aus einigen ätzen ist zu schli eßen , 
daß der Verfasser sie schon vor einigen Jahren nieder
geschrieben hat. Seine Ansichten mögen daher in Ein
zelhei ten von den zur Zeit im französischen Heere maß
gebenden abweichen, sind aber im ganzen noch nicht 
als überholt anzusehen. 

Bevor Verfasser zur Sache kommt, g r e i f t er 
D e u t s chI a n d a n. Die Deutschen sprächen in ihren 
Vorschriften ganz offen über die Verwendung der che
mischen Kampfmittel. beabsichtigten also, im Zukunfts
kri ege von ihnen Gebrauch zu machen, während die 
franz ösischen Vorschriften stets betonten, daß die Re
gierung sich an die in Genf eingegangenen Verpflich
tunllen halten werd e. Diese falsche Darstellung muß ent
schieden zurückgewiesen werden. Dic deutschen Vor
schriften befassen sich mit dem Gaskampf nur, weil 
wir die Gasabwehr üben müssen. Sofern sie, um die 
Abwehrgrundsätze verständlich zu machen, auf die An
wendung der chemischen Kampfmittel eingehen, be
ginnen sie mit einem Vorspruch, der keinen Zweifel 
darüber läßt, daß 0 e u t s chI a n d das Gen fe r 
Protokoll ohne Vorbehalt als bind en d 
an e r k e n n t. Dagegen lesen wir in allen Vorschriften 
unseres westlichen Nachbarn, daß si c h die fra n -
z ö s i s c heR e g i er u n g vor b e h ä 1 t. "den Um
ständen entsprechend zu handeln", fa lls sich ihr Gegner 
bei Kri eg~ausbruch nicht zu einem ausdrücklichen Ver
zicht auf di e Anwendung chemischer Kampfmittel ver
pflichten sollte. 

Statt dem "guten Willen Frankrcichs" die angeblich 
bösen Absichten Deutschlands gegenüberzustellen, 
müßte Touchon, um der Wahrheit die Ehre zu geben, 
die Beweggründe für die Beschäftigung unserer Vor
schriften mit dem Gaskampf billigen und offen ein
gestehen, daß sie nach seiner eillenen BeurteiIunIl der 
Lage zwingend sind. Geben wir ihm selbst das Wort: 
"Wir dürfen nicht schlafen gegenüber den T ex ten der 
Verträge, die gewiß verletzt werden: wir müssen auf 
der Hut sein .. . Es ist also notwendig, an die Kampf
stoffe zu denken und auch offen von ihnen zu 
sprechen . . . Wir müssen unsere Mannschaften und 
die gesamte ation ausbilden und darüber unterrich
ten, was sie von den Kampfstoffen im Kriegsfalle zu 
erwarten haben. Wir müsoen den Gasschutz und für 
den Fall, daß sie notwendig werden sollte, auch di e 
Antwort auf den chemischen Kricg vor
be r e i te n." 

Sicherlich hat das französische Heer diesc Antwort 
vorbereitet, damit seine Regierung gegebenenfalls .. den 
lTmständen entsprechend handeln" kann. Seine taktischc 
GasschutzvorschriftA) enthält ausführliche Anweisun
gen für die Schutzmaßnah.men, die b~i ei g ~ n enG a s -
an g r i f f e n zu treffen smd, und die BestImmung. daß 
der "Inspecteur ge neral du service des Gaz de combat" 
Vorschläge für di e Ausführung solcher Anllriffe zu 
machen hat. Touchon selbst befaßt sich weniger mit 
der Gasabwehr als mit der Frage, w e Ich e H i I f e 
die französische Inf a nterie von den che
mischen Kampfmitteln ihres Heeres ver
langen und erwarten kann : 

Den An g r i f f kann ihr der Mnsseneinsatz "eines 
neuen, sehr giftigen und sehr flüchtigen 
Kam p f s t 0 f fes .. . , gegen den der Feind keiner
lei Schutzmittel besitzt", in Verbindung mit der AT-
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tillcriewirkung außerordentli ch e rl eichtern . "Der im 
wahrcn Sinne vernichtete Feind ermöglicht ihr das Vor
gehen mit umgehängtem Gewehr hinter dem erstickend 
wirkenden Kampfstoff." Sie selbst müßte im Besitz 
einer "wirklich schützenden Maskc" sein und ausrei
chenden Abstand von der eigencn Gaswirkung halten. 
Der Hoffnung, daß es eines Tages gelingen könnte, 
den Feind mit einem neuen Kampfstoff zu über
raschen, steht die Befürchtung gegenüber, selbst über
rascht zu werden. Keine Gasmaske bietet "absolute" 
Sicherh eit. Nur Sauerstoff-Schutzgeräte gewähren nach 
Touchons Ansicht unbedingten Schutz vor Luftkampf
stoffen - wenn die zugehörige Maske außer dem Ge
sicht auch di e 0 h r e n bedeckt. 

Welche Hilfe kann aber di e Infanterie beim Angriff 
von den be k a n n tc n ode r ncuen Kampfstoffen der 
Zukunft erwarten, wenn der Feind mit auqeichend en 
Schutzmitteln versehen ist? Die "tägliche ü berraschung" 
bleibt möglich. Sie verspricht, den Feind am schwer
sten zu schädigen . Man wird versuchen, sie durch stän
dillen Wechsel der Kampfstoffart, durch Mischung ver
schiedener Kampfstoffe, durch glcichzei ti gen Einsa tz 
von Brisanzmunition und gi fti gen Kampfstoffen, durch 
Gasüberfä lle us\\' . zu erreichen. Dic Vcrnichtung des 
Feindes durch die be k a n n tc nIe ich t f I ü c h 
ti gen Kam p f s t 0 f feist aber "keineswcgs absolut 
sicher ; auch wcnn man sie überraschend anwendet, wird 
immer e ine gewissc Anzahl feindlicher Kämpfer sich 
ihrcn Wirkungen entziehen können". Da es außerdem 
notwendig ist, daß die Gaswolkc bis zum Einbruch auf 
dcm Feinde li cgenbleibt, muß die Infan ter ie, die ihre 
Wirkun g ausn utzen will, mit angclegten Gasmasken an
greifen. Di es ist ein Nachteil, der sie schwerer trifft 
a ls den Verteidiger: denn dieser ist an seinen Platz ge
bunden, braucht sich nicht zu heweden und wird daher 
durch di e Gasmaske weniger behindert. 
_ A us diesem Grunde ist auch e ine Untermischung der 

I' e u e r wa l z e mit leichtflüchti gen Kampfstoffen ab
zulehnen. Tödliche Verluste können sie dem Feinde 
ni cht zufügen, weil das gleichzcitige Brisanzfeuer eine 
genügende Anreicherung der Kampfstoffe in der Luft 
verhindert. Sie können aber für die angreifende Infan
terie "gefährlich" werden, weil di ese hinter einer 
Kampfst? ffwolke nur unter folgenden Vorau~setzungen 
unbehelhgt von der Gaswirkung vorgehen kann : Auf 
die Minute peinlich genaue Vorbereitun g, 'Wind in der 
A~gri~fsrich.tung, "möglichst gleichmäßiges Gelände, da
mit sich nicht etwa in Einschnitten Gaswolken an
sa~meln könn~n, die den Angreifer zur Anwendung 
sem er Schutzmittel zwingen. Alle di ese Vorbedingungen 
trcffen selten zusammen". Nach Touchons Ansicht 
ist a.lso eine unmittelbare Vorbereitung des Infanteri e· 
angnffs durch Gasschießen von denselben Voraus
s~tzungen abhängig wie' der Blasa ngriff, den er in 
di esem Zusammenhange keines Wortes würdigt. Offen
bar häl~. ~r ih.n als Vorspi el des Angriffs nicht für 
zweckl!laßlg. Diese Auffassung ist übrigens auch in den 
Lehrbuchern der amerikanischen Gaskriegsschule ver
treten worden. 

Zur Aus s c haI tun g der fe i n d I ich e n Be 
o b ac h te r während des Angriffs ist ihre Belegung 
mit flüchtigen Kampfstoffen wenig geeignet. Allerdings 
kann man sich mit angelegter Gasmaske "nur selten 
des Doppelglases bedienen". Auch wirken dichte 
Kampfstoffwolken mitunter schleierartig. Im allgemeinen 
sind aber Beobachtungsstellen. weil sie auf hohem oder 
freiem Gelände zu liegen pflegen, keine günstigen Gas
ziele. Man tut besser, sie durch künstlichen ebel ZU 

blenden. 
"Zum Schutzc des Angriffs können jedoch leicht

flüchtige Luftkampfstoffe mit Aussicht auf Er f 0 1 g 
verwendet werden : gegen die U nt e r K ü n f ted eS 
Fe i n des, gegen die Bereitstellungsplätze seiner Re 
se r v e n und gegen die Wege, die di ese beoutzen 
müsscn, wenn sie zur Verstärkung der Kampflinie oder 

.OJ B r i g harn: "Der chemische Krieg in der Zukunft." Im "Che
m,cal Warfar. Bulletin" Aori lhclt 1935. 

7J Bub n 0 w: .. Chemische Kampfmitt el." In Technika i Wooru -
.hen;e·, :-<r . 2, 1935. " 

M} 1. l ns truction oroviJ:'oirc sur Ia Protection conlre les Gaz de Corn~ 
bai " v . 27 . 8. 1927 IAnnex Nr. 7 zur vo rläufige n Vorschrift üb er dt. 
takt isc he Verwcndun~ der ~ roßc n Vcrhändd, Neudr" ck 1933 . V~I . di c 
Besprechung in "Gassc.tutz und Luftschutz", 4. Jg. (1934), S. 112 . 



Zum Gegenangriff eingesetzt werden." Das sind die 
Ziele, . .. deren Begasung die Infanterie vor dem Angriff 
fordern wird". An solchen Stellen wird man den feind 
mit Gasüberfällen überraschen oder durch Massenfeuer 
.. niederhalten, damit er durch die vergiftende Wirkung 
der Kampfstoffe einen Teil seiner Sehutzmi ttel ein · 
büßt". Mit diesem Verfahren, meint TOl:chon, haben 
die franzosen beim Angriff auf die La f f a u x eck e 
Im Oktober 1917 erreicht, .. daß die Reserven des Geg
ners vollständig isoliert wurden" und daß während der 
Schlacht .. nur wenige Gegenangriffe stattfanden" ... Die 
~ampfstoffe haben geleIstet, was die Franzosen von 
Ihnen erhofft hatten:' Die französische taktische Gas
schutzvorschrift meint jedoch trotz dieser Kriegserfah
rung, daß es .. praktisch unmöglich" sei, die Gasmasken
filter des Gcgners zu erschöpfen, weil hierzu größere 
Kampfstoffmengen erforderlich seien, als man im all
gemeinen an die Front schaffen könne. 

Nach seinen Ausführungen über dic Verwendung 
leichtflüchtiger Kampfstoffe zur Unterstützung der an
g r e i fe nd e n In fan te r i e bespricht Touchon, weI
chen utzen sie ,"om Einsatz sc h wer f I ü e h ti ger 
Kam p f s t 0 f fe erwarten könne. Zu diesen rechnet 
er außer den seßhaften Gelbkreuzstoffen auch schwer
flüchtige Luftkampfstoffe und, wie er ausdrücklich wgt, 
auch chlorhaltige Verbindungen (vielleicht Chlorpikrin 
oder Lösungen von Chlorazetophenon ?), die sich zum 
Abblasen aus Gasflaschen eignen. Nachdem er kurz dar
auf hingewiesen hat, daß man beim Angriff ausgesparte 
Teile der feindlichen Stellung durch systematische Ver
giftung und Begasung für den Verteidiger unbenutzbar 
machen könne, stellt er die Frage: .. kann man mehr 
tun? Soll man besonders ausgewählte Abschnitte bele
gen und die Infanterie in anderen gas freien Abschnitten 
Vorgehen lassen?" Die Antwort lautet: Da sich die 
Kampfstoffe in Wäldern, Dickichten, hochgewachsenen 
Anpflanzungen und besonders in den Niederungen mit 
Vorliebe sammeln und gut halten, wird man solche 
Stellen von Gasmörsern und -werfern begasen oder ver
giften lassen ... Unter Umständen" wird man auch di e 
Artillerie hierbei mitwirken lassen. Bei günstigen Wet
ter- und Geländeverhältnissen kann man auch .. schmale 
Gaswolken" feindwärts abblasen. Die Infanterie geht 
.. über die Höhen und an den freien Hängen" vor. Die 
gasfreien Abschnitte, die ihr zur Verfügung stehen, wer
den nur schmal sein. Sie muß beim Vorgehen einen 
geWissen seitlichen Sicherheitsabstand von den Gelände
teilen halten. die unter Gaswirkung liegen. Die Führung 
muß bedenken, daß die Wirkung der Geländekampf
s~offe keine augenblickliche ist und daß die Vergiftung 
elJ1es Abschnitts für den Feind ein sicheres Anzeichen 
ist, daß er dort keinen Angriff zu erwarten hftt. Sie 
muß deshalb für kräftige Unterstützung der Infanterie 
durch Artilleriebrisanzfeuer sorgen. Der Gegner wird 
ebenfalls Einschnitte und bedecktes Gelände vermeiden 
und seine AbwehrkräFte auf den Höhen zusammen
fassen ... Oft ist schon ein geschickt aufgestelltes Ma
:>chinengewehr ausreichend, die angreifende Infanterie 
In das unter Gaswirkung stehende Gelände zu treiben 
- zwischen zwei Todesmöglichkeiten wählt der Mensch 
naturgemäß die gelindere." Es entsteht eine Lage wie 
bei einem Angriff .. über parallele Dämme durch ein 
Sumpfgebiet." .. Solche Angriffe sind niemals leicht ge
wesen." Man kanrl also eine Angriffsart, bei der das 
farnpffeld in vergiftete oder begaste und gasfreie Strei-
en ein\leteilt wird, nicht grundsätzlich ins Auge fassen; 

ft?er die Ausfüh run g muß man verstehen. I-Herzu ge
horen allerdings besonders ausgebildete Truppen, die 
geWöhnt sind, mit angelegten Gasmasken zu kämpfen. 

In der Ab weh r erwartet die Infanterie von der 
Wirkung der zu ihrer Unterstützung berufenen Waffen, 
~a.ß die feindliche Infanterie .. im Augenblick des An
tn~S nur noch einen stark verminderten Kampfwert 
~S1tzt". Sie verlangt, daß die chemischen Kampf

ml.ttel hierzu beitragen, indem sie den Feind dauernd 
st?ren und aufhalten. ihn durch Gasverluste und Er
mudung in folge des Maskenzwanges schwächen und da
~urch gleichzeitig seine seelischen Kräfte aufreiben. 

u diesem Zwcck dienen das Abwerfen von Gasbom
b~n, •. Gasabwehrschießen" und die vorherige Begasung 
A. er Vergiftung des Geländes. Was Touchon über die 

nWendung ·dieser Verfahren zur Ver z ö ger u n g 

des An m ars c h c s. der Entfaltung. der Bereit
stellung und der Angriffsvorbereitungen des Feindes 
sagt. stimmt so weitgehend mit den Ansichten der Tak
tiker anderer Heere überein. daß wir nur einige Punkte 
herausgreifen. die für die französische Auffassung be
zeichnend sind: Vorliebe für wiederholtes .. heftiges und 
schnelles" Gasstörungsfeuer. an dem sich gegen Ziele 
jenseits der Reichweite der Masse der Artillerie auch 
die schweren Fernfeuerbatterien beteiligen; neben Gas
überfällen mit leichtflüchtigen Kampfstoffen auf er
kannte lebende Ziele und Gelbkreuzschießen zur Ge
ländcvergiftung auch Verwendun.g von schwerflüchtigen 
Luftkampfstoffen zur vorbeugenden Begasung von An
näherungswegen und Deckungen (Einschnitten. Mulden. 
Gehölzen). die die Angriffsinfanterie ausnutzen muß. 
um sich der Feuerwirkung zu entziehen; hohe Bewer
tung der sperrenden \Virkung von Gelbkreuz ... Es ist 
tatsächlich gefährlich". einen mit diesem toff belegten 
Abschnitt zu überschreiten. Ein unbekümmertes Vor
gehen kann zur .. Vernichtung" der Infanterie führen. 
die .. dann im notwendigen Augenblick nicht mehr vor
handen wäre". 

Soba ld der Angreifer sich auf S tu r m e n t fe r nun g 
herangeal'beitet hat. geht das Gasabwehrschießen in •. ein 
methodisches Massenfeuer" über. für elas man "im all
gemeinen schwerflüchtige Kampfstoffe verwendet". Es 
soll den Feind im Augenblick des Angriffs lähmen. Ob 
TOllchon in diesem Fall unter schwerflüchtigen Kampf
stoffen auch solche der Gelbkreuzgrllppe versteht oder 
nur schwerflüchtige Grünkreuzstoffe. wie Chlorpikrin 
oder Perstoff. geht aus dem Zusilmmenhange und dem 
\Vortlaut seiner Ausführungen nicht klar hervor. Es 
wäre möglich. daß er sich wie die Russen von einer 
Belegung der Sturmausgangsstellungen mit Gelbkreuz 
guten Erfolg verspricht. 

Na c h Beg i n n des An g r i f f s kann das Gasab
wehrschießen .. nur mit langen Pausen fortgesetzt wer
den". Die Artillerie muß zum Schutze der Infanterie 
mit Brisanzfeuer wirken. Im übri gen ist der Angreifer. 
sobald er .. enge Fühlung (einige Meter) mit den vor
dersten Infanteri ten des Verteidigers gewonnen hat". 
,"or der Gaswir"'lIng sicher. Er wird diesen Vorteil aus
nutzen und "sich sobald wie möglich in die feindliche 
Stellung stürzen. 0 i e s ist der be s t e Gas
sc hut z". 

über die Verwendung der chemischen Kampfmittel 
beim Ausweichen und beim Rückzuge bringt Touchon 
nichts Neues. Im ganzen eignen sie sich nach seiner 
Darstellung weit besser zur Unterstützung der Abwehr 
a ls des Angriffs. 

In seinen Sehlußbetraehtungen erinnert er mahnend 
an die Kr i e g s e r f a h run gen ... Je weiter wir uns 
vom letzten Kriege entfernen. um so geri.ngfügiger er
scheinen seine Lehren. - Die Kraft des Feuers ver
wischt sich. die der Kampfstoffe desgleichen. - Man 
beweist. wie man mit Gasmasken durch die Kampfstoff
wolken marschiert. und ebenso. wie man durch das 
Feuer der Maschinengewehre marschiert." - .. Wir. die 
wir im Kriege mit aufgesetzten Gasmasken marschiert 
sind kennen die Beschwerden. Wir haben im Gaskampf 
den' üblen Geruch empfunden. mit tränenden roten 
Augen und stockendem Atem im Feuer gestanden mit 
dem Gedanken. wenn man nur nicht stürbe." - Wir 
haben ,.Unglückliche" im Todeskampf gesehen .. mit 
angefressenen Lungen und verätzten Körpern". Wir 
haben toten Kameraden. die der Gaswirkung erlegen 
waren ... die Masken vom Gesicht gerissen. um sie zu 
erkennen". -

..Einige behaupten. daß der Gas kr i e garn 
me n s chI ich s t e n sei. Haben sie ihn selbst erlebt?·, 

Diese Frage mag sich Oberst Touchon von Englän
dern Amerikanern und Italienern beantworten lassen. 
die jene Behauptung verfechten. Wir stellen ihm eine 
andere Frage: Welche .. Todesmöglichkeit" würde er 
selbst im Gefecht als die .. gelindere" vorziehen, den 
Tod durch ein MG.-Geschoß oder die Vergiftung durch 
einen erstickenden Kampfstoff? 5. 

In de.n .,Jahreskursen für ärztliche Fortbildung" 1937. 
• ovemberhcft. bringt R. von Heu ß eine Rundschau 
.. G a s kam p fun d Gas s c hut z". Es ist zu be
grüßen. daß ein ehemaliger Sanitätsoffizier. der im Welt-
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kriege an hervorragender Stelle wertvolle Erfahrungen 
sammeln konnte, die Sehriftführun~ über diese alljähr
lich wiederkehrende Rundschau übernommen hat, um in 
der Arzteschaft den Gasschutzgedanken zu vertiefen 
und ihr in großer Gesamtübersicht die technischen, 
medizinischen und taktischen Neuerungen des letzter, 
Jahres jeweils zu yermitteln, In der vorliegenden Ober-
ieht gibt der Verfasser zunächst die Grundlage in 5tieh

wortartiger Form und mustergültiger Anordnung unter 
kritischer Würdig'unl! der Standardliteratur, erwälmt 
neuere Arbeiten auf dem medizinischen Gebiete und 
heleuehtet die organisatorischen Aufgaben, insbesondere 
die des zivilen Luftschutzes. Eine derartige Rundschau, 
in der der Arzteschaft die wichtigsten ~euerungen, 
Fortschritte und Erkenntnisse unter Hinweis auf die 

einsl.:hlägige Literattu sehlagliehtarti~ unterbreitet wer-
den, wird sicherlich ihren Zweck ertüllen. 25. 

In "Wojenno sanitarnoje djelo" 1937, 1 r.8, behandelt 
auf Grund experimenteller Untersuchungen Kr i w 0-

rot 0 w in I~ingeren Ausführungen die "B e h a nd
lung und IIoilung von mit Yperit infizier
te n \V und e n". Die \Virklmg des Yperits in einer 
\\'unde tritt schneller ein als S011St und ist sehr bedeu
tend. Bei größeren \Vunden fällt vor allem die hefti ge 
Resorptivwirkunl! auf, bei kleinen die rasch fortschrei
tende Nekrose, insbesondere der \Vundr~iJJdcr. Für die 
Behandlung ergibt sich Verbot einer Wundnaht, Förde
rUllg einer Blutung, die sich verdünnend und chemisch 
zerstörend auf Yperit auswirkt, sowie Bekämpfwlg der 
beinahe unverm eid lichen bakteriellen Infektion. 25. 

Schluß des redaktionell'ln Teils . 

Amtliche Mitteilungen 

Fünfte Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz. Vom 21. März 1938. 
Auf Grund des § 12 des Luftschutzgesetzes vom 

26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 827) und des ~ 10 
Abs. 1 Nr. 3 a der Ersten Durchführungsverordnung 
zum Luftschutzgesetz vom 4. Mai 1937 (Reichsgesetzbl. I 
S. 559) wird im Einyernehmen mit den zuständigen 
Reichsmini tern verordnet: 

§ J. 
(1) Die nach § 2 des Luftschutzgesetzes luftschutz

pflichtigen Arzte und ärztlichen Hilfskräfte sind ver
pflichtet, die nach § 10 Abs. 1 r. 3 a der Ersten 
Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz notwen
dig werdenden Untersuchungen kostenlos durchzuführen. 

(2) Die Arzte und die Stellen des Gesundheitsdienstes 
sind verpflichtet, die für die ärz tlichen Untersuchu ngen 
notwendigen Räume lind E inrichtungen kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 2. 
(1) Zur Vornahme der ntersuchungcn werden die 

im ~ 1 genannten Pflichtigen durch die Ortspolizeibe
hörden im Einvernehmen mit dem leitenden Luftschutz· 
arzt oder Leiter des zuständigen Gesundheitsamtes her
angezogen. Die zuständigen ärztlichen Bezirksvereini
gungen der Reichsärztekammer (§ 28 Abs. 1 der Reichs
ärzteordnung vom 13. Dezember 1935 - Reiehsgesetzbl. I 
S, 1433) schlagen dem Ortspolizeiverwalter a ls örtlichem 
Luftschutzleiter die für eine Heranziehung in Betracht 
kommenden :. rzte vor. Zu diesem :0wecke teIlt der 
OrtspolizeiverwaIter der vorgenannten Dienststelle der 
Reichsürztekammer den Bedarf an Ärzten mit. Soweit 
über die Geeignetheit vorgesch lagener Ärzte eine Eini 
gung nicht erzielt werden sollte, berichtet der Ortspoli
zeiverwalter seiner vorgesetzten Dien tstelle, die im 
Benehmen mit der zuständigen Arztekammer endgültil! 
entsch eidet. Bis zu dieser Entscheidung trifft der Orts
polizeiverwalter die zur Vermeidung von Verzögerun
gen in der planmäßigen ntersuchung notwendige 
Regclung. 

(2) § 3, ~ 9 Abs. I und 4, §§ 10, 11, ~ 13 Abs. 2 und 3, 
~~ H, 15, 9 16 Abs. 1 und 4, §§ 17, 18, 20 und 21 der 
Ersten Durchführungs\'erordnung zum Luftschutzgesetz 
finden entspreehendc :\nwendung. 

§ 3. 

Zur Stellung der für die Untersuchungen notwendigcn 
Räume und Einrichtungen werden die im § 1 Abs. 2 ge
nannten Pflichtigen durch die Ortspolizei behörde heran · 
gezogen. § 3 der Ersten Durchführungsverordnung zum 
Luftschutzgesetz findet Anwendung. §§ 17 und 21 der 
Ersten Durchführungsverordnung zum Luftst:hutzgesetz 
).leiten entsprechend. 

§ 4. 
(I) I?ie bei der Vornahme dcr U nt rsuehung, der 

11 tllelclstung . hierb~! und bei der Zuryerfügungstellung 
der notwendIgen Raume und Einrichtungen den Heran
gezogenen entstehenden baren Auslagen werden ersetzt, 
s<?weit dem Pflichtigen nach seiner wirtschaftlichen Lage 
nIcht zugemutet werden kann, sie selbst zu tragen. 

(2) Der ntrag auf Ersatz der baren Auslagen ist 
bei ?er ~rtspolizeibehörde zu stellen, gegen deren Ent
scheId dIe Beschwerde nach § 21 der Ersten Durchfüh
~ungsverordnung zum Luftschutzgesetz gegeben ist. Zur 
:0ahlung der Auslagen ist die Gemeinde \'crpfliehtet. 
der der ntersuehte angehört. 

§ 5. 

. Die z~r Durehfü~rung dieser Verordn un g erforder
hehen naheren BestImmungen erläßt dcr Reichsminister 
der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe im 
I ~ inyernehmen mit dem Reichsminister des lnnern. 

Berlin. den 21. :'-Iärz 1938. 

Der Reichsminister der Luftfahrt 
lind Oberbefehlshaber der Luftwaffe. 

Gör i n g. 

Schriftwaltung : Präside"t i. R: .H; ,P a e t s c h, Generalmajor a. D. Fr. v. Te m p e I hof f. Abteilungsleiler: Pa e t 8 C h (Luftschutz), v. T e m' 
p • I hol I (mlhtamche Gasabwehr), Dr. Bau m (ziviler Gasschutz), M e h I (Ausland), Z i Ich (Bauwesen). 

Erlchelnua~.wel.e: 
Au.~.be A erscheint monatlich einmal alo "Gasschutz und Lultschutz" 

ge~en Mitte d .. Monats. 
Aus~abe B de.~leichen. Außerdem erecheiat an jedem Viertel· 

jahr .. er.ten ein Heft .. Balllicher Luftschutz". 
Bez",.hedln~unQcn: 
A.s~.be A Halbiabreaprei. (6 Heltel Inland: RM. 9,-

Au.oland: RM. 12,
A .. ~abe B mit BauUcber Lnltochntz 

Halbjahrespreis (8 Hellel Inland: RM. 12,-
Au.oland: RM. 16,-

Beotelh.nQcn sind mit genauer Angabe entweder 
G ... chalz und Laftochatz Au.~abe A oder 
G ... chutz and Lufhchut~ AUI~abe B mit BauUchcr Luftachatz 
zu richten an den Verlag, an die Postanotalten oder an die Bucb· 
handlungen, Ahonnements-Ab1>estellungen sind nur 14 Tage vor 
Halhiahresschluß möglicb. 

Beschwerden fiber Zustellung sind zunächst an das zuständige Post · 
amt, dann erst an den Verlag zu richten , 
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Anzeigen- und Beifa~en-Aufträge .ind an den Verlag zu richten. 
Preise nach der jeweils gültigen Prei.liate. 

Zahl~ngen erfolge n an den Verlag Gasschutz und Luftschutz Dr. Ebe' 
hng Komman-lltgcsellschaft, Berlin·Charlotlenburg 5 (Bankkonto: 
Deutscbe Bank und Dilkonto-Ge.elllcbaft, Berlin W 8, Stadt
zentrale A, oder aul Postscbeckkonto Berlin NW 1 Nr. 1580221 . 

Erl6llunQsort und Gerichtsstand: Berlin-Milte. 

Manuskripte _. nur bisher unveröffentlichte Origi nalarheit en _ sind 
zu senden an die Schriftwallung der Zeitschrift Gasschut z 
und Luftschutz", Berlin.Charlotlenburg 5, Kaiserda';;m 117, -
Der Manuskriptgesta!tung sind möglichst die Grundsätze deo 
D.eutsch.en Normen.ausscbulse. [DK 001. 815, Gestaltung tecb· 
ßlSch,wlssen8challlicher Veröffentlichungen) zugrunde zu legen. 

Nachdrack, Obersetzung und Entuahme deo Inhaltel lind nur mit 
ausdrücklicher Genehmi~ung der Scbrillwallung und des Ver · 
lages gestatt et. Copynght by Verlag GaIBchulz und Lultacbut. 
Dr. Eheling Kommanditgesellschalt. Berlin. 


